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Kapitel A- Planungsgegenstand 7

A Planungsgegenstand

A.1 Anlass und Erforderlichkeit

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal*
sollen die Sanierungsziele fir den Block V in der Potsdamer Mitte planungsrechtlich
gesichert werden. Basierend auf dem von der Stadtverordnetenversammlung (SVV) der
Landeshauptstadt Potsdam am 1. September 2010 beschlossenen Integrierten
Leitbautenkonzept Potsdam zur Wiederannaherung an den historischen Stadtgrundriss in
der Potsdamer Mitte soll das Plangebiet entsprechend den Vorgaben des fur den Block V
konkretisierten Leitbautenkonzepts stadtebaulich entwickelt werden. Die Entwicklung wird
mit der vertieften Betrachtung des Blockkonzepts flir den Block V und entsprechender
Vorgaben in den einzelnen Gebaudepassen weiter konkretisiert und soll sich inhaltlich in die
SVV-Beschlusslagen zu den benachbarten Blécken Il (B-Plan SAN-P 18 ,Friedrich-Ebert-
Stral3e/ Steubenplatz”) und IV einreihen (B-Plan SAN-P 19 ,Friedrich-Ebert-Stralle/ Am
Kanal”).

Ausgehend von der historischen Parzellenstruktur und den Gebaudekubaturen vor der
Zerstorung 1945 soll sich die neue Bebauung an den historischen Straflenverldufen der
Stralde ,Am Kanal®, der ,Anna-Flligge-Stral’e” (ehemalige Kaiserstralde) sowie der
Platzflache ,Alter Markt“ (ehemals ,Am Alten Markt”) orientieren. Dabei wird die erst 1961
neu gebaute Stralle ,Am Alten Markt” erhalten bleiben und bildet die neue 6stliche Grenze
der kunftigen Blockrandbebauung des Blocks V. Die stadtebauliche Struktur des Ostlich des
Geltungsbereichs liegenden Quartiers ,Zentrum Sud* wird somit respektiert und nicht
verandert.

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Festlegung eines Urbanen Gebiets (MU) gemaf
§ 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie von o&ffentlichen Stralkenverkehrsflachen. Art
und Malf} der baulichen Nutzung sollen sich nach den parzellenscharfen Vorgaben zu
Gestaltung und Nutzung der Gebdude (Gebaudepasse) richten. Weiterhin soll die teilweise
Unterbauung des Blocks V z. B. mit Tiefgaragen und/ oder Kellerraumen planungsrechtlich
ermdglicht werden.

A.2 Beschreibung des Plangebiets

A2A1 Raumliche Lage

Das Plangebiet liegt in der historischen Mitte der Landeshauptstadt Potsdam ndérdlich der
Nikolaikirche und umfasst auch die Nordseite des ,Alten Markts”.

Die umgebende Bebauung wird durch die historische Bebauung am ,Alten Markt” und der
Stralde ,Am Kanal®, insbesondere durch geschichtlich bedeutsame Einzelbauten, die als
Baudenkmaler in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen sind, gepragt. Dazu
gehdren die an das Plangebiet sudlich angrenzende Nikolaikirche, das Alte Rathaus mit
Knobelsdorffhaus, der Obelisk, die nérdlich gelegene ehemalige Hauptpost am Platz der
Einheit sowie das Flachendenkmal ,Alter Markt®. Westlich des Plangebiets wurden und
werden in den Blécken Il und IV die Blockrandstrukturen als Wiederannaherung an den
historischen Stadtgrund- und -aufriss wiederhergestellt. Die umgebende Bebauung wird auch
durch die ab Anfang der 1960er Jahre entstandenen Zeilenbauten im Osten des Plangebiets
(Zentrum Sud) gepragt. Nordlich folgt auf die angrenzend verlaufende Stral3e ,Am Kanal” der
Platz der Einheit.
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8 Kapitel A - Planungsgegenstand

Der Geltungsbereich des B-Plans liegt innerhalb des férmlich festgesetzten
Sanierungsgebiets ,Potsdamer Mitte“, welches im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam
vom 16. Dezember 1999 bekanntgemacht wurde. Die vorgesehene Bebauung soll sich in die
angrenzenden mit den B-Planen SAN-P 18 ,Friedrich-Ebert-Stralle/ Steubenplatz” und
SAN-P 19 ,Friedrich-Ebert-Stralle/ Am Kanal”’ planungsrechtlich vorbereiteten
Blockrandbebauungen einpassen.

A.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhaltnisse

A.2.21 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ umfasst
gemal Aufstellungsbeschluss eine Flache von ca. 1,1 ha. Um die planerische Liicke
zwischen dem Geltungsbereich des B-Plans SAN-P 20 und dem siidlich angrenzenden
rechtskraftigen B-Plan SAN-P 10 ,Landtagsneubau® zu schlieen, wurde der
Geltungsbereich gegentber dem Aufstellungsbeschluss vom 5. Mai 2021 um
Verkehrsflachen erweitert (mittlerer Abschnitt der Stralze ,Am Alten Markt* sowie Platzflache
»Alter Markt“) und umfasst damit eine Flache von ca. 1,2 ha. Er wird wie folgt begrenzt:

— Im Norden durch die nérdliche Grenze des Flurstlicks 1762 (ehemaliger Stadtkanal),

— im Osten durch die dstliche Grenze des Flurstiicks 931 (Stral’e ,Am Alten Markt”)
bzw. den Gehweg der Stral’e ,Am Alten Markt,

— im Sidden durch die noérdliche bzw. dstliche Grenze des Flurstiicks 34 (Nordfassade
der Nikolaikirche) sowie eine gedachte Linie in Verlangerung der Siidfassade des
suddstlichen Eckturms der Nikolaikirche in Richtung Osten und

— im Westen durch die 6stliche Geltungsbereichsgrenze des direkt angrenzenden B-
Plans SAN-P 19 ,Friedrich-Ebert-Stral’e/ Am Kanal”, durch die dstliche und nérdliche
Geltungsbereichsgrenze des angrenzenden B-Plans SAN-P 18 ,Friedrich-Ebert-
Stralde/ Steubenplatz” sowie durch die Ostfassade der Nikolaikirche.

Im Umgriff des B-Plans liegen die Flurstiicke 1762 (tlw.), 1826 (tlw.) und 1827 der Flur 25 der

Gemarkung Potsdam sowie die Flurstiicke 921, 923, 927, 929, 930, 969, 970, 972 (tlw.),
973, 975, 976, 977 (tlw.), 978, 979 und 980 und 981 der Flur 6 der Gemarkung Potsdam.

A.2.2.2 Eigentumsverhaltnisse

Die Flurstiicke 921, 929, 930, 969, 970, 1762 und 1826 befinden sich im Eigentum der
Landeshauptstadt Potsdam, die Flurstiicke 923, 971, 972, 973, 975, 976, 977, 978 und 979
sind im Eigentum der Sanierungstrager Potsdam GmbH — Treuhander der Landeshauptstadt
Potsdam. Die Flurstiicke 927, 980 und 981 befinden sich im Eigentum der ProPotsdam
GmbH.

Tabelle 1 Eigentumsverhaltnisse

Eigentiimer Flache in m? %
Landeshauptstadt Potsdam 1.351 11
Sanierungstrager Potsdam GmbH 7.156 60
ProPotsdam GmbH 3.597 29

A.2.3 Gebiets-/ Bestandssituation

Im Plangebiet stand zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses das Gebaude ,Am Alten
Markt 10” (sog. Staudenhofwohnhaus). Der nérdlich vorgelagerte, zweigeschossige Teil des
Gebaudes an der Stralde ,Am Kanal“ wurde teilweise gewerblich genutzt. Das Erdgeschoss
des sudlichen, sechsgeschossigen Hauptbaukoérpers wurde zuletzt seit 2018 durch einen
Quartierstreff der Soziale Stadt ProPotsdam GmbH genutzt. In den Obergeschossen des
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Kapitel A- Planungsgegenstand 9

Gebaudes befanden sich Wohnungen. Alle Mietverhaltnisse wurden im Rahmen einer
Verwertungskiindigung gekiindigt. Die Nutzungsdauer endete am 30. Juni 2023. Das
Gebaude wurde bis zum Satzungsbeschluss nebst aller Nebenanlagen (Mullplatz,
Zuwegung etc.)zuriickgebaut.

Im nordlichen Gehwegbereich der Stralle ,Am Kanal“ werden die Verkehrsflachen durch
baumbestandene Grinflachen, Hochbeete und befestigte Oberflachen
(Betonsteinpflasterplatten) aus den 1970er bis 1980er Jahren gepragt. Sudlich des
Gebaudes lag friher die Abfahrt zum Wirtschaftshof der Fachhochschule Potsdam, welcher
2017/18 zurickgebaut wurde. In der ehemaligen Abfahrt befinden sich bereits neu verlegte
Leitungen, insbesondere ein Regenwasserstauraumkanal. Die westliche Grenze wird durch
eine Béschung zur Verkehrsflache der Anna-Fligge-Stralle markiert.

Die Flachen im Plangebiet sind aufgrund der vorhandenen intensiven baulichen Nutzung zu
ca. 80 % baulich vorgepragt, d. h. sie sind bzw. waren versiegelt oder stark verdichtet.

A.2.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Das Plangebiet ist als im Zusammenhang bebauter Ortsteil zu bewerten. Die Zulassigkeit
von Vorhaben richtet sich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Demnach ist ein Vorhaben
zuldssig, wenn es sich nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundsticksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einfligt
und die ErschlieRung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse missen gewahrt bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

A.2.5 ErschlieBung
Verkehrliche ErschlieBung

Das Plangebiet wird derzeit von Norden tber die Hauptverkehrsstralie ,Am Kanal”, sowie
von Osten Uber die Anliegerstralie ,Am Alten Markt” erschlossen. Klnftig wird das Gebiet
Uber die westlich angrenzende, derzeit im Zwischenausbaustand realisierte ,Anna-Fligge-
Stralle“ sowie im Suden Uber die Platzflache ,Alter Markt” erschlossen. Wie die StralRe ,Am
Alten Markt” hat auch die ,Anna-Fligge-Strale” keine Verbindungsfunktion innerhalb dieses
Stadtgebiets und stellt sich daher als Stra3e mit geringer Verkehrsbelastung dar. Der ,Alte
Markt“ wird ebenfalls nur stark eingeschrankt von motorisiertem Verkehr genutzt und soll
vorrangig dem Ful3- und Radverkehr vorbehalten bleiben. Der Zwischenausbaustand der
StralRen, die spater fur den 6ffentlichen Verkehr freigegeben werden, bleibt bis zum
Abschluss der Rohbauarbeiten der Hochbaumafnahmen bestehen. Der Endausbau erfolgt
dann in Abschnitten nach Abristung der Hochbaumaflinahmen.

Das Plangebiet ist durch den 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) sehr gut
erschlossen. Unmittelbar nordwestlich des Plangebiets liegt auf der Stral’e ,Am Kanal” die
Bus- und Tramhaltestelle ,Platz der Einheit/ Bildungsforum”. Im Stidwesten liegt an der
Friedrich-Ebert-StralRe die Bus- und Tramhaltestelle ,Alter Markt/ Landtag”. Der
Hauptbahnhof der Landeshauptstadt Potsdam mit Anbindung an die S-Bahn, die
Regionalbahn und den Fernverkehr der Bahn ist zu Ful in ca. 10 Minuten erreichbar.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist mit allen Medien zur Ver- und Entsorgung tber die Hauptleitungen in den
angrenzenden o6ffentlichen Stralenraumen erschlossen. Notwendige Hausanschlisse
mussen im Rahmen der Umsetzung der Planung hergestellt werden.

Das Plangebiet liegt gemal § 1 Abs. 3 Fernwarmesatzung der Landeshauptstadt Potsdam
im Fernwarmevorranggebiet. Die Grundstlickseigentimer sind dort gemal § 1 Abs. 3
Fernwarmesatzung verpflichtet, ihr Grundstiick an die Fernwarmeversorgungsanlagen
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10 Kapitel A - Planungsgegenstand

anzuschlielen (Anschlusszwang), wenn es mit Gebauden bebaut ist oder mit seiner
Bebauung begonnen wird und auf ihm Warmeverbrauchsanlagen betrieben werden sollen.
Ausnahmen fur die Versorgung mit regenerativen Energien sind gemal® § 4 Abs. 4
Fernwarmesatzung maoglich.

A3 Planerische Ausgangssituation (und weitere rechtliche
Rahmenbedingungen)

A.31 Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung /
Regionalplanung

Gemal § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitplane der Gemeinden den Zielen der
Raumordnung anzupassen. Neben allgemeinen Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz
(ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung insbesondere
Landesentwicklungs- und Regionalplane zu beachten.

Ziele der Raumordnung und Landesplanung ergeben sich aus

— dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. Dezember 2007
(GVBI. | S. 235), das seit seinem Inkrafttreten am 1. Februar 2008 den
Ubergeordneten Rahmen der gemeinsamen Landesplanung fiir die Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg bildet und

— dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), der
als Rechtsverordnung der Landesregierungen Berlin und Brandenburg auf der Ebene
der Landesplanung die Raumordnung konkretisiert und erganzt. Er hat den
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) abgeldst und ist am
1. Juli 2019 wirksam geworden — veroffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt fur
das Land Brandenburg, Teil Il, Jahrgang 2019, Nr. 35.

Die Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse bei der Aufstellung des B-Plans
zu berucksichtigen.

A.3.1.1 Landesentwicklungsprogramm fiir die Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg

Die Planung entspricht den Festlegungen (Grundsatzen der Raumordnung) des
Landesentwicklungsprogramms 2007, wonach die Hauptstadtregion nach den Prinzipien der
zentraldrtlichen Gliederung entwickelt werden soll, zukinftige Siedlungsentwicklungen und
Ansiedlungen innerhalb der raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereiche stattfinden und
der Starkung der Zentralen Orte dienen sollen (§ 5 Abs. 1 LEPro 2007).

— Gemal § 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 soll bei der Siedlungsentwicklung die
Innenentwicklung Vorrang vor der AuRenentwicklung haben. Bei der
Siedlungstatigkeit soll daher neben der Erhaltung und Umgestaltung des baulichen
Bestandes vorhandener Siedlungsbereiche, vor allem die Reaktivierung von
Brachflachen Prioritat haben bzw. eine Nutzung erschlossener Baulandreserven. Mit
der damit zu erwartenden erhdhten Auslastung bestehender Infrastruktur- und
Gemeinbedarfseinrichtungen kann deren Tragfahigkeit gestitzt und zugleich
verkehrsvermeidend nahraumlich organisiert werden, was zu einer nachhaltigen
Siedlungsentwicklung beitragt. Das Plangebiet liegt im Innenbereich und wird durch
die angestrebte Entwicklung in seiner baulichen Nutzungsstruktur neu geordnet und
verdichtet.

— Gemal § 1 Abs. 4 LEPro 2007 soll die Hauptstadtregion u. a. als
Wissenschaftsstandort gestarkt werden. Die sektorale und raumliche Fokussierung ist
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Kapitel A- Planungsgegenstand 11

vorrangig auf spezialisierte Standorte mit innovativen und wettbewerbsfahigen
Wachstumsbranchen in ihrer Funktion als Motor fur wirtschaftliches Wachstum und
die Siedlungsentwicklung auf zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte
Siedlungsbereiche zu richten. Der Gewerbeflachenentwicklung soll auch in
raumlichen Schwerpunkten mit besonderem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen
Potenzial angemessen Rechnung getragen werden (§ 5 Abs. 1 LEPro 2007). Durch
die Lage des Plangebiets am Alten Markt und das Ziel des B-Plans in den
Erdgeschossen im Gebiet Gewerbeflachen zu entwickeln, wird dem LEPro 2007 und
dessen Gewerbeflachenentwicklung mit raumlichen Schwerpunkten entsprochen.
Gemal § 5 Abs. 3 LEPro 2007 sind bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende
Siedlungsstrukturen durch eine moglichst breite Mischung der Nutzungen, wie z. B.
Wohnen, Arbeiten, Bildung, Einkaufen, anzustreben. In den raumordnerisch
festgelegten Siedlungsbereichen, die durch schienengebundenen
Personennahverkehr gut erschlossen sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an
dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren. Durch die Ansiedlung von Einzelhandel,
Dienstleistungen und Wohnungen in verkehrsglnstigen Lagen kénnen der Ortskern
starker herausgebildet sowie die vorhandenen Erschlielungsleistungen der Ver- und
Entsorgung und der Infrastruktur besser genutzt und teilweise monofunktional
gepragte Wohnstandorte zu multifunktional gepragten Orten werden. Freirdume mit
hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen sollen im Verbund entwickelt
werden (§ 6 Abs. 4 LEPro 2007). Das Plangebiet liegt im Innenbereich und ist durch
den offentlichen Personennahverkehr sowie angrenzende 6ffentliche Verkehrsflachen
sehr gut erschlossen. Ziel des B-Plans ist die Entwicklung eines gemischt genutzten
Quartiers mit fur die Innenstadt typischen Nutzungen.

A.3.1.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

Ziele und Grundsiétze der Raumordnung

Der aus dem LEPro abgeleitete LEP HR ftrifft als Rechtsverordnung der Landesregierungen
Berlins und Brandenburgs mit Wirkung fur das jeweilige Landesgebiet Festlegungen in
textlicher und zeichnerischer Form zur Steuerung der Siedlungs- und Freiraumentwicklung.
Die Festlegungen sind in Ziele (Z) (verbindliche Vorgaben der Raumordnung) und
Grundsatze (G) (allgemeine Vorgaben der Raumordnung fiir nachfolgende Abwagungs- und
Ermessensentscheidungen) gegliedert. Im LEP HR werden textliche Festsetzungen zu
folgenden Themen getroffen:

©

NGO R WN =

Hauptstadtregion

Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und grof3flachiger Einzelhandel
Zentrale Orte, Grundversorgung und Grundfunktionale Schwerpunkte
Kulturlandschaften und landliche Rdume

Siedlungsentwicklung

Freiraumentwicklung

Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung

Klima, Hochwasser und Energie

Interkommunale und regionale Kooperation.

Die Kernstadt der Landeshauptstadt Potsdam ist in der Festlegungskarte als
,Gestaltungsraum Siedlung“ gemaf Ziel 5.6 dargestellt. Ausgedehnte Flachen nérdlich des
Stadtgebiets sind als ,Freiraumverbund” gemaf Ziel 6.2 dargestellt.

Die Landeshauptstadt Potsdam ist im LEP HR gemaR Z 3.5 als Oberzentrum festgelegt. Als
Schwerpunkte von Uberregionaler Bedeutung versorgt sie die Bevdlkerung mit Gitern und

Bebauungsplan SAN-P 20
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Dienstleistungen des hoheren spezialisierten Bedarfes. Sie Gbernimmt unter anderem
hochwertige Wirtschafts- und Einzelhandelsfunktionen.

Fir die vorliegende Planung des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ sind
insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) der Raumordnung relevant:

1 Hauptstadtregion
Z1.1 Die Landeshauptstadt Potsdam ist Bestandteil der Hauptstadtregion.

2 Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und groBflachiger Einzelhandel

Z 2.6 Bindung groRflachiger Einzelhandelseinrichtungen an zentrale Orte.
GroB3fldchige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne von § 11 Abs. 3 der BauNVO
sind nur in zentralen Orten zuldssig (Konzentrationsgebot).

Z22.7 Schutz benachbarter Zentren. Grof3flachige Einzelhandelseinrichtungen diirfen
nach Art, Lage und Umfang die Entwicklung und Funktionsfdhigkeit bestehender
oder geplanter zentraler Versorgungsbereiche benachbarter Zentraler Orte sowie
die verbrauchernahe Versorgung der Bevélkerung in benachbarten Gemeinden
nicht wesentlich beeintrdchtigen (raumordnerisches Beeintréchtigungsverbot).

Z 214 Einzelhandelsagglomeration. Der Bildung von Agglomerationen nicht
grol3flachiger Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten aulerhalb
zentraler Versorgungsbereiche ist entgegenzuwirken (Agglomerationsverbot).

3 Zentrale Orte, Grundversorgung und grundfunktionale Schwerpunkte

Z3.5 Die Landeshauptstadt Potsdam ist im System Zentraler Orte als Oberzentrum
eingestuft. /n den Oberzentren sind die hochwertigen Funktionen der
Daseinsvorsorge mit (iberregionaler Bedeutung (Hochschulen, Gesundheits-, Kultur-
und Freizeiteinrichtungen...) réumlich zu konzentrieren. Dazu sind Waren- und
Dienstleistungsangebote des spezialisierten hbheren Bedarfes zu sichern und zu
qualifizieren.

5 Siedlungsentwicklung
G 5.1 Innenentwicklung und Funktionsmischung.

(1) Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen
innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme
vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei
sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwdrmung
insbesondere der Innenstéadte ergeben, berlicksichtigt werden.

(2) Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen
einander rdumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden.

Z2.5.5 Eigenentwicklung fiir den o6rtlichen Bedarf.

(1) In allen Gemeinden oder Gemeindeteilen, die keine Schwerpunkte fiir die
Wohnsiedlungsfldchenentwicklung gemél3 Z.5.6 sind, ist eine
Wohnsiedlungsentwicklung fiir den értlichen Bedarf im Rahmen der
Eigenentwicklung nach Abs. 2 méglich.

(2) Die Eigenentwicklung ist durch Innenentwicklung und zusétzlich im Rahmen der
Eigenentwicklungsoption mit einem Umfang von bis zu 1 Hektar/1000
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) fiir einen Zeitraum von
zehn Jahren flir Wohnsiedlungsfléchen méglich. Wohnsiedlungsfléchen, die in

Bebauungsplan SAN-P 20
»<Am Alten Markt/ Am Kanal“



Kapitel A- Planungsgegenstand 13

Z.5.6

Flachennutzungsplédnen oder in Bebauungspldnen vor dem 15. Mai 2009 dargestellt
bzw. festgesetzt wurden, aber noch nicht erschlossen oder bebaut sind, werden auf
die Eigenentwicklungsoption angerechnet.

(3) Auf die Eigenentwicklungsoption nach Abs. 2 Satz 1 nicht angerechnet werden
Wohnsiedlungsfldchen, die aufgrund bestandskréftiger Entscheidungen (lber eine
Zielabweichung von 4.5 (Z) Abs. 2 LEP B-B zuléassig waren.

Schwerpunkte Wohnsiedlungsflachenentwicklung.

(1) In Berlin und im Berliner Umland ist der Gestaltungsraum Siedlung der
Schwerpunkt fiir die Entwicklung von Wohnsiedlungsfléachen. Die Festlegungen
Z.5.2, 2.5.3 und Z.5.4 gelten innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung nicht.

(2) Im weiteren Metropolenraum ... sind die Oberzentren und Mittelzentren die
Schwerpunkte flir die Entwicklung von Wohnsiedlungsflachen.

(3) In den Schwerpunkten nach Abs. 1 und Abs. 2 ist eine quantitativ
uneingeschrénkte Entwicklung von Wohnsiedlungsfldchen tber die
Eigenentwicklung moglich.

6 Freiraumentwicklung

G 6.1

26.2

Freiraumentwicklung.

(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalitat erhalten und entwickelt
werden. Bei Planungen und Mal3nahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder
neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht
beizumessen.

(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwégung mit
konkurrierenden Nutzungsanspriichen besonderes Gewicht beizumessen. Die
Weiterentwicklung von Méglichkeiten der Erzeugung von nachhaltiger 6kologisch
produzierter Landwirtschaftsprodukte ist in Ergédnzung zur konventionellen
Erzeugung von besonderer Bedeutung.

Freiraumverbund

(1) Der Freiraumverbund ist rGumlich und in seiner Funktionalitét zu sichern.
Raumbedeutsame Planungen und Malnahmen, die den Freiraumverbund in
Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, sofern sie die
Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur beeintrachtigen.

(2) Ausnahmen von Abs. 1 Satz 2 sind unter der Voraussetzung, dass

- die raumbedeutsame Planung oder Mal3nahme nicht auf anderen geeigneten
Flachen auRerhalb des Freiraumverbundes durchgefiihrt werden kann und

- die Inanspruchnahme minimiert wird,

in folgenden Féllen méglich:

- fur dberregional bedeutsame Planungen oder MalBnahmen, insbesondere fiir

eine (berregional bedeutsame linienhafte Infrastruktur, soweit ein éffentliches
Interesse an der Realisierung besteht,

- fur die Entwicklung von Wohnsiedlungsflachen einschliellich der unmittelbar
daflir erforderlichen Fldachen fiir den Gemeinbedarf, fiir Ver- und
Entsorgungsanlagen und fiir Verkehrsflachen.

8 Klima, Hochwasser und Energie

Bebauungsplan SAN-P 20
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G 8.1 Klimaschutz, Erneuerbare Energien

(1) Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstol3es klimawirksamer
Treibhausgase sollen

- eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und zusétzlichen
Verkehr vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflachenentwicklung angestrebt
werden,

- eine rdumliche Vorsorge fiir eine klimaneutrale Energieversorgung,
insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen werden.

(2) Okosysteme wie Wilder, Moore und Feuchtgebiete sollen als natiirliche
Kohlenstoffsenken zur CO2-Speicherung erhalten und entwickelt werden.

(3) Die Energielibertragungs- und verteilnetze sowie Energiespeicherkapazitéten,
insbesondere flir Strom und Gas, sollen raumvertrdglich ausgebaut werden.

G 8.3 Anpassung an den Klimawandel. Bei Planungen und MaRnahmen sollen die zu
erwartenden Klimaverédnderungen und deren Auswirkungen und Wechselwirkungen
berticksichtigt werden. Hierzu soll durch einen vorbeugenden Hochwasserschutz in
Flussgebieten, durch den Schutz vor Hitzefolgen in bioklimatisch belasteten
Verdichtungsrdumen und Innenstédten, durch MaBnahmen zu Wasserrlickhalt und
—versickerung sowie zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes Vorsorge
getroffen werden.

G 8.4 Vorbeugender Hochwasserschutz — Uberschwemmungsgebiete. In den Gebieten,
die bei einem Hochwasserereignis mit einem statistischen Wiederkehrintervall von
100 Jahren natiirlicherweise liberschwemmt werden sowie in Flutungspoldern sind
bei Planungen und MafBnahmen den Belangen des vorbeugenden
Hochwasserschutzes und der Schadensverringerung besonderes Gewicht
beizumessen.

Z2.8.5 Vorbeugender Hochwasserschutz — Festlegung durch die Regionalplanung.
Gebiete fiir den vorbeugenden Hochwasserschutz sind im Land Brandenburg in den
Regionalplénen festzulegen.

Bewertung der planungsrelevanten Ziele und Grundsatze

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2021 wurde die Anfrage nach den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung fiir den B-Plan SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ an
die Gemeinsame Landesplanungsbehdrde Berlin-Brandenburg (GL) gestellt. Die GL hat mit
Schreiben vom 6. Januar 2022 mitgeteilt, dass die Planungsziele des B-Plans mit den Zielen,
Grundsatzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sind.

2 Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und groBfldchiger Einzelhandel sowie 3
Zentrale Orte, Grundversorgung und grundfunktionale Schwerpunkte

Der LEP HR enthalt u. a. Ziele und Grundsatze der Raumordnung mit Einzelhandelsbezug
(Plansatze Z 2.6 bis Z 2.14), die in Bebauungsplanen zu beachten bzw. zu berlicksichtigen
sind. Die raumordnerische Steuerung bezieht sich dabei auf Planungen fur die Errichtung
oder Erweiterung grofflachiger Einzelhandelseinrichtungen; das sind Betriebe mit mehr als
800 m? Verkaufsflache. Die Regelungen beziehen sich aulierdem auf die Erweiterung
vorhandener kleinerer Einzelhandelsbetriebe in die GroRflachigkeit hinein sowie der
Agglomeration nicht gro3flachiger Einzelhandelsbetriebe und kombinierter groRflachiger und
nicht gro3flachiger Einzelhandelsbetriebe innerhalb eines rdumlichen Zusammenhangs (vgl.
LEP HR - Begriindung S. 39 ff).

Bebauungsplan SAN-P 20
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Die fur die aktuelle Planung relevanten Ziele und Grundsatze sind der Auflistung unter 2 -
Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und groflachiger Einzelhandel zu entnehmen. Dazu
im Einzelnen:

Die Planung ist an die Ziele und Grundsatze mit Einzelhandelsbezug angepasst.
Grofiflachiger Einzelhandel ist im Geltungsbereich des B-Plans nicht zulassig.

5 Siedlungsentwicklung

Der Geltungsbereich befindet sich gemal3 Festlegungskarte innerhalb des ,Gestaltungsraum
Siedlung®, in welchem auf landesplanerischer Ebene eine Siedlungsentwicklung
grundsétzlich erméglicht wird und keiner quantitativen Beschrdnkung unterliegt.

Ziel 5.6, Abs. 3:

In den Schwerpunkten (Gemeinden mit einem Gestaltungsraum Siedlung) ist eine quantitativ
uneingeschrénkte Entwicklung von Wohnsiedlungsfléachen (iber die Eigenentwicklung hinaus
moglich.

Die Entwicklung neuer gewerblicher Siedlungsfladchen wird durch die Festlegung nicht
begrenzt, und leitet sich aus dem Grundsatz 2.2 ab: ,Gewerbliche Baufldchen sollen
bedarfsgerecht und unter Minimierung von Nutzungskonflikten an geeigneten Standorten
entwickelt werden.” In der Festlegungskarte sind keine Gewerblichen Nutzfldchen
festgesetzt.

Da der Geltungsbereich des B-Plans innerhalb dieses Gestaltungsraumes liegt, entspricht
die Planung den Festsetzungen des LEP HR.

6 Freiraumentwicklung
Zur Freiraumentwicklung liegt keine besondere Betroffenheit vor.

7 Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung
Zur Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung liegt keine besondere Betroffenheit vor.

8 Klima, Hochwasser und Energie

Hinsichtlich Klima, Hochwasser und Energie liegt eine Ubliche Betroffenheit vor, die sich im
Zusammenhang mit MaRnahmen der Innenentwicklung ergeben kann: Einerseits ist
grundsatzlich die — auch hier geplante — Innenentwicklung aus Sicht des Klimaschutzes jeder
AuRenentwicklung vorzuziehen, u. a. um zusatzliche Verkehrsstrome und damit weiteren
CO2-Ausstol zu vermeiden. Andererseits haben Innenentwicklungsmal3nahmen aber zur
Folge, dass innerstadtische Bereiche weiter verdichtet werden, was insbesondere aus
kleinklimatischer Sicht unglinstig sein kann. Die hier geplante Entwicklung betrifft jedoch eine
Flache, die in der Vergangenheit bereits in einem vergleichbaren Umfang bebaut war und die
von klimatisch wirksamen Freirdaumen (Wasser- und Griinflachen) im direkten Umfeld
umgeben ist. Damit ist die Planung auch i. S. d. Klimaschutzes und mit Blick auf
Klimaveranderungen gut begriindet und geboten. Zudem liegt das Plangebiet auerhalb von
Hochwasserrisikogebieten i. S. d. § 78b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Dennoch kann mit dem B-Plan nicht jedem Grundsatz des LEP HR voll entsprochen werden.
Soweit sich unter anderem im Kontext von Klimaschutz, Klimavorbeugung, Klimaanpassung
sowie insbesondere Wasserschutz Malnahmen zur Versickerung von anfallendem
Regenwasser empfehlen, kann der Plan diesem Grundsatz nicht voll gerecht werden. Das
Planungskonzept fur diesen bedeutenden Teil der historischen Mitte, an den viele, teils
divergierende Anforderungen gestellt werden, verbietet eine Freihaltung von
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Grundstiicksflachen in einem Umfang, mit dem eine (grundsatzlich aus
Wasserschutzgriinden ausdrticklich gebotene) vollstandige Versickerung anfallenden
Niederschlagswassers auf dem Grundstlck erreicht wirde. Hier entsteht ein dichtes urbanes
Quartier, gestalterisch i. S. d. Integrierten Leitbautenkonzeptes, welches die Ressource
Boden im Sinne der Innenentwicklung optimal ausnutzt und u. a. Angebote fir geforderten,
mietgebundenen Wohnraum in der Innenstadt sichert. Trotzdem kénnen Festsetzungen
getroffen werden, die eine teilweise Versickerung des anfallenden Wassers auf den
Grundsticken ermoglichen (Freihaltung von Grundstlcksteilen von ober- und unterirdischer
Bebauung). Im Rahmen der Regenwassernetzwasserkonzeption der Energie- und Wasser
Potsdam Gmbh (EWP) aus dem Jahr 2021 wurden technische Einrichtungen bzw. Anlagen
zur Speicherung und Ruckhaltung von anfallendem Regenwasser im Umfeld der geplanten
Bebauung planerisch vorgesehen und bereits baulich realisiert bzw. sie befinden sich im Bau
(z. B. Stauraumkanal zwischen Block V und Nikolaikirche zur gedrosselten Ableitung in
Richtung Brauerstrale).

A.3.1.3 Regionalplan Havelland-Flaming

Der am 30. Oktober 2015 in Kraft getretene Regionalplan “Havelland-Flaming 2020” ist auf
Grund der Urteile des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 5. Juli 2018
unwirksam geworden.

Auf Grund des § 2c Abs. 1 Satz 1 des RegBkPIG hat die Regionalversammlung Havelland-
Flaming am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Flaming 3.0
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss und das Plankonzept zur Steuerung der
Windenergienutzung wurden im Amtsblatt fur Brandenburg Nummer 28 vom 24. Juli 2019
bekannt gemacht.

In der 6. Offentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde der
Entwurf des Regionalplans Havelland-Flaming 3.0 vom 5. Oktober 2021 bestehend aus
textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begrindung gebilligt. Die
Regionalversammlung hat zudem beschlossen, flir den Entwurf des Regionalplans das
Beteiligungsverfahren sowie die 6ffentliche Auslegung der Unterlagen nach § 9 Abs. 2 ROG
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 RegBkPIK durchzufuhren. In diesem Verfahren bestand bis
zum 9. Juni 2022 die Mdglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. In Aufstellung befindliche
Ziele und Grundsatze der Regionalplanung sind nach § 4 Abs. 1 ROG als sonstige
Erfordernisse der Raumordnung in Abwagungs- und Ermessensentscheidungen zu
berlcksichtigen.

Die Satzung Uber den Sachlichen Teilregionalplan Havelland-Flaming ,Grundfunktionale
Schwerpunkte” wurde mit Bescheid vom 23. November 2020 von der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg genehmigt. Mit der Bekanntmachung der
Genehmigung im Amtsblatt fur Brandenburg Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 trat der
sachliche Teilregionalplan in Kraft.

Ungeachtet dessen wird darauf hingewiesen, dass die beabsichtigte planungsrechtliche
Sicherung eines urbanen Gebiets im Sanierungsgebiet unter Berticksichtigung der
historischen Gebaude- und Parzellenstruktur die Entwicklungsgrundsatze des unwirksamen
Regionalplans 2020 der Region Havelland-Flaming unterstitzen wirde. Weitere
Planelemente des Regionalplans Havelland-Flaming waren von dem Plangebiet nicht
betroffen. Die Planung wirde daher mit den vorgenannten Grundsatzen des Regionalplans
ubereinstimmen.

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2021 wurde dennoch die Anfrage nach den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung fiir den B-Plan SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ an
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die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Flaming gestellt. Diese hat mit Schreiben
vom 11. Januar 2022 mitgeteilt, dass die Planungsziele des B-Plans mit den Zielen,
Grundsatzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sind.

A.3.2 Landschaftsplanung

Der Landschaftsplan (LP) der Landeshauptstadt Potsdam Stand 19. September 2012 ordnet
das Plangebiet dem Teilraum 19 (Nérdliche Innenstadt) zu. Entsprechend der
innerstadtischen Lage im historischen Stadtkern Potsdams wird flir den Teilbereich das
Leitbild des Stadtzentrums mit einem nach historischem Vorbild wiederhergestelltem
Raumgeflige und denkmalgerecht sanierten und erganzten Baustrukturen definiert.

So sollen behutsame Erganzungen der historischen Bau- und Vegetationsstrukturen
erfolgen. Die Wirkung stérender Baukorper auf das Landschaftsbild und auf historische
Sichtbezige soll ggf. durch Rickbau einzelner exponierter Gebaude reduziert werden. Das
historische Raumgeflige im Bereich ,Alter Markt” soll wiederhergestellt werden.
Mindeststandards der Begriinung sollen gesichert werden. Der Versiegelungsgrad soll
minimiert werden, z. B. durch die Verwendung historischer Wegebelage wie
Natursteinpflaster oder Promenadengrand, und der Wasserriickhalt soll verbessert werden.

A.3.3 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Potsdam Stand 19. September 2012
ist am 30. Januar 2013 von der SVV beschlossen worden.

Das Ministerium flr Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) des Landes Brandenburg hat den
FNP mit Verfigung am 6. August 2013 mit einer MalRgabe genehmigt. Die SVV ist der
MaRgabe am 29. Januar 2014 beigetreten. Der FNP ist seit der Bekanntmachung der
Genehmigung im Amtsblatt Nr. 02/2014 vom 27. Februar 2014 rechtswirksam.

Abbildung1 FNP Potsdam'

1 Landeshauptstadt Potsdam, https://www.potsdam.de/de/flaechennutzungsplan, Zugriff am 19. Januar 2022
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Der rechtswirksame FNP stellt das Plangebiet ebenso wie die sudlich und westlich
angrenzenden Flachen als gemischte Bauflache M1 mit einer GFZ von 0,8 — 1,6 dar.
Uberlagernd sind Einrichtungen und Anlagen fiir Verwaltung und Kirche dargestellt. Im Osten
wird eine Wohnbauflache W1 mit einer GFZ von 0,8 — 1,6 dargestellt. Nordlich ist, parallel
zur als Verkehrsflache dargestellten Stra3e “Am Kanal”, eine lineare Wasserflache
dargestellt. Der im Norden liegende Platz der Einheit ist als Grinflache dargestellt.

Der B-Plan SAN-P 20 “Am Alten Markt/ Am Kanal” ist somiti. S. d. § 8 Abs. 2 BauGB _aus
dem FNP entwickelbar.

A3.4 Stadtentwicklungskonzepte

A.3.4.1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2035 der Landeshauptstadt Potsdam
(INSEK 2035) wurde am 4. Mai 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung der
Landeshauptstadt Potsdam beschlossen (Drucksachennummer 21/SVV/1357).

Mit dem INSEK 2035 wird flr Potsdam eine langfristige Vision formuliert, die eine
nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung der Stadt bis 2035 und daruber hinaus unter
Berucksichtigung der aktuellen und kiinftigen Herausforderungen zum Ziel hat. Insbesondere
das Wachstum der Stadt, in Verbindung mit einer klimagerechten Stadtentwicklung, stehen
dabei im Fokus. Dabei wurden sechs thematische Schwerpunkte, sogenannte Aktionsfelder,
mit Entwicklungszielen definiert:

— Aktionsfeld 1: Wachstum — behutsam, nachhaltig und klimagerecht

— Aktionsfeld 2: Wohnen — Vielfaltig, bezahlbar und integriert

— Aktionsfeld 3: Mobilitdt — nutzerorientiert, intelligent und umweltvertraglich

— Aktionsfeld 4: Lebensraume — identitatsstiftend, aktiv und vielseitig

— Aktionsfeld 5: Bildung, Kultur & Arbeit — zuganglich, wissensbasiert und kreativ
— Aktionsfeld 6: Stadt fir alle — gemeinschaftlich, innovativ und gerecht

Das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung ist dabei eine Querschnittsaufgabe, welche
bei jeder Entwicklung bertcksichtigt und mitgedacht werden muss.

Als Ubergeordnetes informelles Steuerungsinstrument formuliert das INSEK im Rahmen der
Aktionsfelder Zielvorstellungen und Handlungsansatze, die fur die nachgeordneten (Fach-
)Ebenen als richtungsweisende Leitvorstellungen zu verstehen sind. Zudem wird das INSEK
i. d. R. als Grundlage fir die Beantragung von Férdermitteln bendtigt.

Die Planungsziele des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ verfolgen folgende
gesamtstadtischen Ziele:
Aktionsfeld 1: Wachstum

— Verankerung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in Planungsprozessen und
Sicherung der Nachhaltigkeit

— Steuerung von Wachstumsprozessen

— Innen- vor AuRenentwicklung

— Flachenmanagement

— Klimagerechte und nachhaltige Stadtentwicklung

Aktionsfeld 2: Wohnen

— Diversifizierung des Wohnraumangebots
— Sicherung der Bezahlbarkeit

Aktionsfeld 3: Mobilitat
— Reduzierung des Verkehrsaufkommens nach dem Prinzip ,Stadt der kurzen Wege*

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



Kapitel A- Planungsgegenstand 19

Entwicklung eines benutzerfreundlichen Lade- und Parkkonzeptes

Erstellung von Mobilitatskonzepten

Forderung des FulR- und Radverkehrs

Verringerung der Emissionen und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs

Aktionsfeld 4: Lebensraume

— Integrierte Weiterentwicklung der Quartiere, Vermeidung und Aufweichung von
Segregation und Verbesserung der Daseinsvorsorge

Aktionsfeld 5: Bildung, Kultur und Arbeit — zuganglich, wissensbasiert, kreativ

— Weiterentwicklung des Angebots der Stadt und Ortsteilkultur und Bericksichtigung
eines niedrigschwelligen Zugangs zu Kultur fiir alle Bevélkerungsgruppen

Aktionsfeld 6: Stadt fir alle — gemeinschaftlich, innovativ, gerecht

— Fodrderung von Teilhabe, Transparenz und Chancengleichheit
— Starkung des Zusammenhalts der Stadtbevolkerung
— Inklusion aller Bevdlkerungsgruppen

Neben der gesamtstadtischen Entwicklungs- und Zieldefinierung sind im INSEK 2035 vier
raumliche Schwerpunkte dargestellt, sogenannte Vertiefungsbereiche, fir die in den
nachsten Jahren die starkste Entwicklungsdynamik flr eine zielgerichtete, integrierte
Stadtentwicklung angenommen wird.

— Vertiefungsbereich 1: Marquardt — Fahrland — Krampnitz
— Vertiefungsbereich 2: Golm — Eiche — Bornim — Bornstedt
— Vertiefungsbereich 3: Potsdam West — Templiner Vorstadt
— Vertiefungsbereich 4: Beiderseits der Nuthe

Fir die jeweiligen Vertiefungsbereiche werden Einzelvorhaben definiert, welche eine
Schlusselfunktion flr den Bereich und fur die gesamtstadtische Zielerreichung innehaben.
Darlber hinaus werden weitere zentrale Vorhaben benannt, die zwar auf3erhalb der
Vertiefungsbereiche liegen, aber ebenfalls eine grolte Bedeutung fiir die gesamtstadtische
Entwicklung haben.

Das Plangebiet liegt au3erhalb der o. g. Vertiefungsbereiche. Die Realisierung des B-Plans
tragt zur Umsetzung des auch im INSEK 2035 verankerten Vorhabens ,Sanierungsgebiet
Potsdamer Mitte® bei.

Der B-Plan SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ folgt mit seinen Planungszielen und
Festsetzungen den Inhalten und der Entwicklungsvision des INSEK 2035.

A.3.4.2 Wohnungspolitisches Konzept

Das Wohnungspolitische Konzept der Landeshauptstadt Potsdam wurde im Jahr 2023/ 2024
fortgeschrieben und am 10. Mai 2024 von der Stadtverordnetenversammlung mit der DS
24/SVV/0411 bestatigt. Im Ergebnis konnte eine Struktur aus sieben Aufgabenfeldern und 17
Meilensteinen entwickelt werden, die als konzeptionell-strategische Grundlage das
wohnungspolitische Handeln der ndchsten Jahre bestimmen soll. Dabei steht der Zugang zu
bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum — auch unter dem Vorzeichen von
Klimaschutz und Energiewende — ebenso im Fokus wie die nachhaltige und sozial
ausgewogene Quartiersentwicklung fir alle Potsdamerinnen und Potsdamer.

Mit dem B-Plan wird dem Ziel Rechnung getragen, das Wohnungsangebot innerhalb der
Stadt zu erhéhen und den Wohnungsneubau konsequent bedarfsgerecht auszurichten.

Bebauungsplan SAN-P 20
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A.3.4.3 Stadtentwicklungskonzept Gewerbe

Ziel des Stadtentwicklungskonzepts (STEK) Gewerbe 2030 ist die Gewahrleistung einer
ausreichenden Versorgung mit Gewerbeflachen der Landeshauptstadt Potsdam. Dies ist die
Voraussetzung flir eine erfolgreiche und nachhaltige kommunale Wirtschaftsentwicklung und
Wirtschaftsférderung. Das STEK Gewerbe 2030 ist Evaluation und Fortschreibung des STEK
Gewerbe aus dem Jahr 2010. Damit dient es als aktualisierte konzeptionelle Grundlage flr
die Weiterentwicklung des attraktiven, modernen und leistungsfahigen Wirtschaftsstandorts
Potsdam.

Das STEK Gewerbe 2030 wurde am 25. August 2021 von der
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam (SVV) als
Orientierungsrahmen fur die strategische Ausrichtung der Gewerbeflachenpolitik
beschlossen (DS 21/SVV/0470). Im Rahmen des STEK Gewerbe wurde der
Gewerbeflachenzusatzbedarf der Landeshauptstadt Potsdam flir den Zeitraum bis 2030
ermittelt. Im Ergebnis wurde ein zusatzlicher Gewerbeflachenbedarf von 51 ha bis 2030
ermittelt, welcher die Voraussetzung fur 6.160 zusatzliche (Gewerbeflachen
beanspruchende) Beschaftigte ist. Die Standorttypen des STEK Gewerbe 2010 wurden
aktualisiert beibehalten, um den verschiedenen Standortanforderungen und
Flachenkonkurrenzen verschiedener Wirtschaftsgruppen gerecht zu werden.

Eine Handlungsempfehlung und Beschlussauftrag des STEK Gewerbe ist weiterhin die
Sicherung der entsprechenden Flachen und Flachenpotenziale im Rahmen eines
Gewerbeflachensicherungskonzepts (GSK). Das auf der Basis des STEK Gewerbe 2010
erarbeitete GSK ist am 4. April 2012 von der SVV beschlossen worden und definierte mit
P20-Flachen den geschitzten Gewerbeflachenbestand fur die wirtschaftliche Entwicklung bis
2020.

Das STEK Gewerbe 2030 identifizierte 106 ha Gewerbeflachenpotenzial mit unterschiedlich
hohen Aktivierungshemmnissen, aus denen die Fortschreibung bzw. Neuauflage des GSK
und damit die Definition von P30-Flachen erarbeitet wird.

Im Geltungsbereich befindet sich keine gewerbliche Potenzialflache i. S. d. GSK.

A.3.4.4 Stadtentwicklungskonzept Verkehr und Innenstadtverkehrskonzept

Als Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans wurde das Stadtentwicklungskonzept
Verkehr (STEK Verkehr) erarbeitet. Es wurde von der SVV am 29. Januar 2014
beschlossen.

Das STEK Verkehr ist das Leitbild fiir die Verkehrsentwicklung sowie flr die
Investitionsplanung im Zeitraum bis 2025. Ziel der weiteren Verkehrsentwicklung in der
Landeshauptstadt Potsdam ist die Sicherung der Mobilitat der Bevolkerung bei gleichzeitiger
Verringerung der Umweltbelastung insbesondere durch den motorisierten Individualverkehr.

Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wird das Szenario Nachhaltige Mobilitat als
Grundlage der weiteren Entwicklung vorgeschlagen. Werden die in diesem Szenario
dargestellten MalRinhahmen umgesetzt, wird erreicht, dass der motorisierte Individualverkehr
in der Landeshauptstadt Potsdam bis 2025 trotz steigender Einwohner- und
Beschaftigtenzahl nicht weiter zunimmt.

Im Binnenverkehr soll erreicht werden, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs
von derzeit 32 % auf 23 % sinkt. Im Kfz-Gesamtverkehr, der wesentlich vom Quell- und
Zielverkehr gepragt ist, wird dagegen eine leichte Zunahme prognostiziert.
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Auf der Grundlage der Ergebnisse der Szenarienuntersuchungen und einer umfassenden
Diskussion, der mit den verschiedenen Malinahmen zu erzielenden Wirkungen, wurde das
Szenario Nachhaltige Mobilitat als Vorzugsszenario gewahlt und zur Umsetzung empfohlen.

Wesentlich fur die Erreichung der Ziele ist die konsequente Umsetzung aller im Szenario
Nachhaltige Mobilitat enthaltenen MaRnahmen.

Fur die verbindliche Bauleitplanung bedeutet das, verkehrsreduzierende Raumstrukturen zu
entwickeln. Umweltbelastungen kdnnen vermieden werden, wenn Verkehr erst gar nicht
entsteht, Wegelangen verkurzt oder Mehrfachfahrten nicht durchgefuhrt werden. Dies
entspricht den grundlegenden Prinzipien des Leitbildes der nutzungsgemischten
.Europadischen Stadt* sowie der ,Stadt der kurzen Wege*.

Aufbauend auf dem 2014 beschlossenen STEK Verkehr wird mit dem am 7. Juni 2017
beschlossenen Innenstadtverkehrskonzept das Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung
weiter konkretisiert. Die fiir die Innenstadt wichtigen verkehrlichen Ziele sind die
Verbesserung der Aufenthaltsqualitat, die Sicherung der Erreichbarkeit, die Erhéhung der
Verkehrssicherheit und die Reduzierung der Umweltbelastungen. Das Konzept basiert auf
einem Bundel von kurz-, mittel- und langfristigen Malinahmen, Uber die eine Verbesserung
der Verkehrssituation erreicht werden soll. Dabei wird der sog. Umweltverbund, also die
Fortbewegung zu Ful’, mit dem Fahrrad oder mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln, eine wichtige
Bedeutung beigemessen. Zum MalRnahmenbindel gehéren

— Die Erhéhung der Verkehrssicherheit flir FulRganger und Radfahrer,

— die barrierefreie Gestaltung der Gehwege und 6ffentlichen Platze,

— die barrierefreie Umgestaltung zentraler Haltestellen (Nauener Tor und
Brandenburger Stralle),

— der Ausbau von Abstellmdglichkeiten flr Fahrrader,

— die Ausweitung der FuRgangerzone in die dstliche Brandenburger Strafle und

— sonstige verkehrsberuhigende, Kfz-Verkehr reduzierende MaRnahmen.

A.3.4.5 Stadtentwicklungskonzept Einzelhandel

Die Landeshauptstadt Potsdam steuert seit vielen Jahren die Entwicklung des Einzelhandels
auf der Grundlage von stadtebaulichen Konzepten. Das Stadtentwicklungskonzept
Einzelhandel (STEK Einzelhandel) wurde am 5. Mai 2021 von der SVV beschlossen und 16st
damit das Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 ab. Es ermdglicht der Landeshauptstadt
Potsdam, den Einzelhandel den Zielen der Stadtentwicklung entsprechend raumlich zu
steuern und stellt ein stadtebauliches Entwicklungskonzepti. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB
dar.

Das STEK Einzelhandel formuliert auf der Basis einer vorangegangenen Analyse der
Angebots- und Nachfragestrukturen des Potsdamer Einzelhandels sowie stadtebaulichen
und weiteren Rahmenbedingungen lbergeordnete Zielsetzungen, an welchen sich die
zukunftige Einzelhandelsentwicklung ausrichten soll. Des Weiteren werden
Ansiedlungsleitlinien formuliert, die durch eine zugehdrige Matrix (,Standortkatalog)
konkretisiert werden. Grundsatzlich sollen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem
Hauptsortiment im Sinne der ,Potsdamer Sortimentsliste“ vorrangig innerhalb der zentralen
Versorgungsbereiche angesiedelt oder erweitert werden; auRerhalb dieser — an sonstigen
integrierten Lagen und nicht-integrierte Lagen — sollen sie nur eingeschrankt oder gar nicht
mdglich sein.

Die fur Potsdam spezifische Sortimentsliste differenziert in nahversorgungsrelevante
Einzelhandelssortimente (gleichzeitig zentrenrelevant), zentrenrelevante
Einzelhandelssortimente sowie nicht-zentrenrelevante Einzelhandelssortimente.
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Gemeinsam soll so der Landeshauptstadt Potsdam ein Leitfaden zur Verfligung gestellt
werden, um die Zentrenentwicklung der Stadt durch eine strategische Standortplanung des
Einzelhandels zu unterstitzen.

Im STEK Einzelhandel wird das Plangebiet nicht als einer der 16 vorhandenen oder
geplanten zentralen Versorgungsbereiche festgelegt. Es handelt sich nach den Kriterien des
STEK, um einen sonstigen integrierten Standort - insbesondere wegen der Wohnungen, die
errichtet werden sollen, sowie der unmittelbaren Lage am ,Alten Markt®. In solchen Lagen
soll kleinteiliger Einzelhandel mdglich sein. Konkret soll zukunftig der sogenannte Potsdamer
Laden zulassig sein (s. Standortkatalog). Dieser Betriebstyp, der bis zu 100 m?
Verkaufsflache aufweist und nahversorgungs- und sonstige zentrenrelevante Sortimente
fihrt, wurde gutachterlich in der Landeshauptstadt Potsdam nachgewiesen und kann damit
in B-Planen festgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass ein solcher Laden keine
negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche in Potsdam haben kann.

Nach den grundlegenden Vorgaben des STEK Einzelhandel ist im Plangebiet sonstiger
Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel nur ausnahmsweise bei Erfiillung der Kriterien
moglich, sonstiger zentrenrelevanter Einzelhandel grundsatzlich nicht moglich sowie nicht-
zentrenrelevanter Einzelhandel nur nachrangig maglich. Konkret wird die Zulassigkeit von
Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet aufgrund der besonderen Lage am ,Alten Markt*
standortspezifisch durch textliche Festsetzung geregelt.

A.3.4.6 Integriertes Leitbautenkonzept Potsdam

In den Jahren 2005/ 2006 wurde fur die Neugestaltung der Potsdamer Mitte eine
international und interdisziplinar besetzte Planungswerkstatt durchgefiihrt. Die wichtigsten
Empfehlungen des Obergutachtergremiums wurden als Ergebnis, basierend auf der
Vorgabe, dass sich die neue Mitte Potsdams sowohl an die historische Stadtsilhouette als
auch an den historischen Stadtgrundriss annahern soll, in Form eines Plans mit textlichen
Erganzungen zusammengefasst und mit geringfiigigen Anderungen am 3. Mai 2006 von der
SVV beschlossen.

Am 1. September 2010 hat die SVV das in der Folge mehrfach konkretisierte ,Integrierte
Leitbautenkonzept Potsdam” fir die Entwicklung der ,Potsdamer Mitte* um den Alten Markt
(Blocke | — V) beschlossen. Das fur den Block V konkretisierte Leitbautenkonzept (s. Anlage
4) wurde von der SVV am 25. Januar 2023 beschlossen. Es bildet die Grundlage fiir die
Entwicklung, Gestaltung und Nutzung des Areals in der Potsdamer Mitte.

Das Integrierte Leitbautenkonzept Potsdam gibt flir das Plangebiet die Rekonstruktion der
historischen Fassade fir das Gebaude an der sidwestlich zum Alten Markt orientierten
Blockecke (Alter Markt 7/8 — historisch: Am Alten Markt 11/12) als Leitfassade vor. Andere
Gebaude sind gemal den blockspezifisch formulierten Zielen und Leitlinien zu Stadtebau,
Nutzungsmischung, Verkehr und die gestalterische Konzeption der Neubauten zu errichten.
Die parzellenspezifischen Aussagen sind in den jeweiligen Gebaudepassen dargestellt.

A.3.4.7 Potsdamer Baulandmodell

Das Potsdamer Baulandmodell findet hier keine Anwendung, da das Plangebiet innerhalb
des Sanierungsgebiets ,Potsdamer Mitte“ liegt. Der Bezug zum Potsdamer Baulandmodell
wird im vorliegenden Verfahren in Kapitel D.3.1 Anwendung des Potsdamer Baulandmodells
dargestellt.
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A.3.4.8 Konzepte fiir Klimaschutz/ Klimaanpassung

Die Landeshauptstadt Potsdam hat unterschiedliche stadtische Konzepte zum Klimaschutz
entwickelt, die im Kapitel B.4.2 MaRnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
naher erlautert werden.

A.3.5 Angrenzende Bebauungsplane
B-Plan Nr. 78 “Franzoésisches Viertel/ Quartier Francais”

Der rechtsgultige B-Plan setzt die direkt nordlich der Stral3e ,Am Kanal” liegende Flache als
Mischgebiet mit einer GRZ von 0,6 und einer GFZ von 3,0 fest.

B-Plan SAN-P 10 “Landtagsneubau”

Im Suden grenzt der rechtsgultige B-Plan SAN-P 10 “Landtagsneubau” an das Plangebiet
an. Der B-Plan setzt die direkt an das Plangebiet angrenzenden Flachen als
Stralenverkehrsflachen fest.

B-Plan SAN-P 18 “Friedrich-Ebert-StraRe/ Steubenplatz”

Sudwestlich grenzt der rechtsgiiltige B-Plan SAN-P 18 “Friedrich-Ebert-Stralle/
Steubenplatz” an den Geltungsbereich an, der ein Urbanes Gebiet MU mit einer GRZ von
1,0 im Blockrandbereich und einer GRZ von 0,2 im Blockinnenbereich sowie
Geschossigkeiten von |V bis V festsetzt. Die direkt an das Plangebiet angrenzenden Flachen
werden als StralRenverkehrsflachen festgesetzt.

B-Plan SAN-P 19 “Friedrich-Ebert-StraBe/ Am Kanal”

Westlich grenzt der rechtsgultige B-Plan SAN-P 19 “Friedrich-Ebert-StralRe/ Am Kanal” an
den Geltungsbereich an, der ein Urbanes Gebiet mit einer GRZ von 1,0 im Blockrandbereich
und einer GRZ von 0,2 bzw. 0,7 im Blockinnenbereich sowie Geschossigkeiten von | bis V
festsetzt. Vergnligungsstatten und Tankstellen sind nicht Bestandteil des B-Plans.

A.3.6 Sonstige Satzungen

A.3.6.1 Sanierungsgebiet

Das Plangebiet liegt im Sanierungsgebiet “Potsdamer Mitte“, das durch Satzung vom

15. November 1999 formlich festgelegt und im Amtsblatt Nr. 12/1999 vom

16. Dezember 1999 bekannt gemacht wurde. Das Verfahren wurde durch Beschluss der
SVV vom 3. November 2021 (i. V. m. § 235 Abs. 4 BauGB) bis zum 31. Dezember 2030
verlangert. Die Sanierungsziele wurden und werden durch weitere Beschllisse konkretisiert.
Ubergeordnetes Ziel der Sanierungsplanung fiir den Planungsbereich ist die schrittweise
Wiederannaherung an den historischen Stadtgrund- und -aufriss der Potsdamer Mitte. Im
Zusammenhang mit den westlich und stdwestlich angrenzenden Blocken 1l (B-Plan SAN-P
18) und IV (B-Plan SAN-P 19) wird eine an den historischen Stadtgrund- und -aufriss
anknupfende Bebauung umgesetzt

A.3.6.2 Denkmalbereichssatzung

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung zum Schutz des
Denkmalbereichs Stadtkern der Landeshauptstadt Potsdam (Denkmalbereichssatzung
Stadtkern Potsdam) vom 2. Marz 2016, in Kraft getreten durch Bekanntmachung im
Amtsblatt Nr. 5/2016 vom 29. April 2016. Der raumliche Geltungsbereich der Satzung
umfasst den historischen Stadtkern der Landeshauptstadt Potsdam.

Im Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung sind u. a. die auf das Mittelalter
zurickgehende, insbesondere im 18. Jh. in mehreren Phasen erweiterte stadtebauliche
Grundstruktur mit ihrer Hierarchisierung der Gebaude, Stralden, Platze, Wege und Zufahrten

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



24 Kapitel A - Planungsgegenstand

mit den dazugehérigen Parzellen und Hofstrukturen, die auf besondere Fern- und
Wechselwirkung hin komponierten baulichen Dominanten im Stadtgebiet, die insbesondere
in der Zweiten Barocken Stadterweiterung einschlief3lich des Hollandischen Viertels
weitgehend erhaltene Gliederung und Gestaltung der Strallenziige durch Achsenbildung,
Rhythmisierung sowie Spiegelung in Grund- und Aufriss sowie deren Hervorhebung durch
individuelle Bauzier, alle die StraRenzige und Uferlinien begleitenden baulichen Anlagen mit
ihren Nebengebauden, einschliellich der Hinterhauser, Quergebaude, Seitenflligel, Remisen
usw., die das historische Erscheinungsbild tragende, umfangreich erhaltene Bausubstanz,
charakterisiert durch Héhe, Anordnung, Proportion, Material der baulichen Anlagen und die
Verteilung der Offnungen darin sowie die MaRstablichkeit der Bebauung im Verhaltnis von
offentlichen Regierungs-, Verwaltungs-, Versorgungs- und Firsorgebauten, sakralen und
militarischen Bauten, Wohn-, Geschafts- und Wirtschaftsgebauden geschitzt.

A.3.6.3 Stellplatzsatzung

Die SVV hat in ihrer Sitzung am 1. Dezember 2021 eine neue Stellplatzsatzung beschlossen.
Sie wurde im Amtsblatt Nr. 43/2021 fur die Landeshauptstadt Potsdam vom

30. Dezember 2021 bekannt gemacht. Mit Inkrafttreten der Satzung am 31. Dezember 2021
wurde die Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam aus dem Jahr 2012, zuletzt
geandert am 5. Dezember 2018, abgeldst.

Die Satzung regelt den raumlichen und sachlichen Geltungsbereich, den Stellplatzbedarf fir
Kraftfahrzeuge sowie den Abstellplatzbedarf fir Fahrrader. Mit der neuen Stellplatzsatzung
wurden unter anderem Minderungsgebiete eingefihrt, die Anwendung von
Mobilitdtskonzepten gestarkt, Abstellplatzbedarfe von Sonderfahrradern definiert und die
Richtzahlenliste angepasst.

Die Ermittlung der notwendigen Zahl der Stellplatze und der notwendigen Zahl der
Abstellplatze fur Fahrrader erfolgt gemaR § 3 Abs. 1 der Stellplatzsatzung anhand der
Richtzahlenliste, die als Anlage 1 Bestandteil der Stellplatzsatzung ist. Nach Anlage 2 der
Stellplatzsatzung befindet sich das Plangebiet im Minderungsgebiet I. Gemal § 3 Abs. 3
Stellplatzsatzung wird bei Vorhaben, die im Minderungsgebiet | liegen, die Zahl notwendiger
Kfz-Stellplatze um 50 % reduziert. GemaR § 3 Abs. 6 Stellplatzsatzung kann in begriindeten
Einzelfallen von der Anzahl der notwendigen Stellplatze im Umfang eines tragfahigen
Mobilitatskonzepts abgewichen werden.

Die Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam ist in ihrer jeweils glltigen Fassung zu
beachten.

A.3.6.4 Weitere kommunale Satzungen und Verordnungen

Far die Planung sind, den Geltungsbereich des B-Plans betreffend, folgende Satzungen und
Verordnungen gultig und in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

— Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 23. Juni 2006, geandert
am 22. September 2021 und in Kraft getreten durch Bekanntmachung im Amtsblatt
36/2021 vom 28. Oktober 2021

— Potsdamer Baumschutzverordnung (PBaumSchVO) vom 23. Mai 2017, in Kraft
getreten durch Bekanntmachung im Amtsblatt 5/2017,

— Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam Teilbereich Innenstadt vom 25. Juni
2006, in Kraft getreten durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 9/2006 vom 4. Juli
2006, zuletzt geandert durch Gesetz vom 14. Januar 2014 und in Kraft getreten durch
Bekanntmachung im Amtsblatt 7/2014 am 28. Mai 2014 (aktuell in Uberarbeitung,
Beschlussfassung tiber Anderung vermutlich 2026),
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— Satzung Uber die offentliche Fernwarmeversorgung (Fernwarmesatzung) der
Landeshauptstadt Potsdam vom 21. Dezember 1998, in Kraft getreten durch
Bekanntmachung im Amtsblatt 1/1999 am 26. Januar 1999,

— Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung vom 1. Marz 2017, in Kraft getreten
durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 3/2017 vom 30. Marz 2017.

A.3.7 Bestimmungen inkl. Kennzeichnungen und nachrichtlicher
Ubernahmen

A.3.7.1 Denkmalschutz

Baudenkmale

Im Plangebiet ist das Einzeldenkmal ,Alter Markt/ Platzraum, dlteste Platzanlage Potsdams*
(OBJ-Dok-Nr. 09155005) in der Denkmalliste des Landes Brandenburg verzeichnet.

Folgende unmittelbar angrenzend stehende und in der Denkmalliste des Landes
Brandenburg verzeichnete Einzeldenkmale stehen jedoch gemal § 2 Abs. 2
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) unter Schutz:

— Hauptpostamt (OBJ-Dok-Nr. 09156772), Am Kanal 16-18, in der Regierungszeit
Wilhelms Il. zwischen 1894 und 1900 in zwei Bauabschnitten als ,Kaiserliche Ober-
Post-Direktion® errichtet.

— Obelisk (OBJ-Dok-Nr. 09156268), Am Alten Markt, urspriinglich errichtet 1755 nach
einem Entwurf von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff.

— Rathaus, Kulturhaus und Erweiterung (OBJ-Dok-Nr. 09155010), Am Alten Markt 9,
errichtet von 1753 bis 1755 nach Planen der Baumeister Johann Bouman und Carl
Ludwig Hildebrandt.

— Burgerliches Wohnhaus ,Knobelsdorffhaus® (OBJ-Dok-Nr. 09155011), errichtet 1750
nach Planen von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff.

— Nikolaikirche (OBJ-Dok-Nr. 09155012), Am Alten Markt 29, errichtet zwischen 1830
und 1837 nach Planen von Karl Friedrich Schinkel.

Gemal § 2 Abs. 3 BbgDSchG unterliegt auch die ndhere Umgebung eines Denkmals, soweit
sie flr dessen Erhaltung, Erscheinungsbild oder stadtebauliche Bedeutung erheblich ist dem
Schutz des BbgDSchG (Umgebungsschutz). Dies betrifft v. a. die Neubauten an der Anna-
Fligge-Stralde und insbesondere die Neubauten an der zukiinftigen sudlichen Raumkante
des Alten Marktes.

Bodendenkmale

Das Plangebiet ist insgesamt Teil des in der Denkmalliste des Landes Brandenburg
registrierten Bodendenkmals Nr. 2140 “Potsdam Friedhof Neuzeit, Burgwall slawisches
Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung Neolithikum, Graberfeld
Neolithikum, Siedlung slawisches Mittelalter, Graberfeld Bronzezeit, Altstadt deutsches
Mittelalter, Briicke Neuzeit, Graberfeld slawisches Mittelalter, Befestigung Neuzeit, Grab
Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Burg deutsches Mittelalter, Schloss Neuzeit, Rast- und Werkplatz
Mesolithikum”.

Schutzgut sind die im Boden erhaltenen Zeugnisse und Spuren der Altstadt Potsdam und
ihrer ur- und friihgeschichtlichen Vorbesiedlung. Das Planungsgebiet ist Teil eines in
mehreren ur- und frihgeschichtlichen Zeitperioden intensiv genutzten Areals. Im engeren
Planungsgebiet und angrenzenden Flachen sind die Geldndenutzung in der spaten
Altsteinzeit und Mittelsteinzeit, Siedlungen der Jungsteinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und des
slawischen Mittelalters, Bestattungsplatze der Jungsteinzeit, Bronzezeit, des slawischen und
frihdeutschen Mittelalters und der Neuzeit, Zeugnisse der Grundstiicksnutzungen innerhalb
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der Altstadt im Mittelalter und der Neuzeit und der im Boden erhaltene Stadtkanal bekannt.
Der Schutz erstreckt sich auf die im erhaltenen gegenstandliche Funde, die Befunde und den
zwischen ihnen bestehenden Zusammenhang.

Damit unterliegt dieses Areal den Schutzvorschriften gemafl dem Brandenburgischen
Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG).

Bodendenkmale sind gemaR § 7 Abs. 1, 2 BbgDSchG zu erhalten und zu schitzen.

Veranderungen an Bodendenkmalen bedurfen gemafs § 9 Ab. 1 Nrn. 1, 2, 4, 5 BbgDSchG
einer denkmalrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Denkmalschutzbehorde.
Veranderungen an Bodendenkmalen sind gemaR § 9 Abs. 3 BbgDSchG nach Malgabe der
Denkmalschutzbehoérde zu dokumentieren.

Sind Bodendenkmale durch geplante BaumalRhahmen, Nutzungsdnderungen o. a. in ihrer
Substanz oder dem dauerhaften Erhalt bedroht, werden in der Regel archaologische
Bergungs- und Dokumentationsmaflinahmen notwendig. Die Kosten fur die archdologischen
MaRnahmen hat gemaR § 7 Abs. 3 BbgDSchG der Verursacher der Eingriffe in das
Bodendenkmal im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.

Der im Boden erhaltene ehemalige Stadtkanal ist als Teil des Denkmals ,Stadtraum,
Standort der Kellertorbriicke mit Einmindung Stadtkanal, Kanalteilen bis zur Briicke® Nr.
09155002 in der Denkmalliste des Landes Brandenburg registriert.

A.3.7.2 Kampfmittel

Das Plangebiet befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet. Vor der Ausfiihrung von
Erdarbeiten ist eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Diese kann durch den
Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg (KMBD) oder durch einen Nachweis der
Kampfmittelfreiheit einer vom Grundstiickeigentimer/ Antragsteller beauftragten Fachfirma
beigebracht werden.

A.3.7.3 Altlasten

Im Plangebiet sind derzeit keine Bodenverunreinigungen im Altlast- und
Altlastenverdachtsflachenkataster der Landeshauptstadt Potsdam registriert.

Etwa 300 m dstlich des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ ist im Altlasten-/
Altlastenverdachtsflachenkataster der Landeshauptstadt Potsdam eine Altlast registriert. Es
handelt sich hierbei um den Altstandort ,Chemische Reinigung, Am Kanal 61, ISAL-Nr.
0305540122.

Vom Altstandort ,Am Kanal 61“ hat sich mit dem Grundwasserstrom eine aktuell noch nicht
vollstandig abgegrenzte Schadstofffahne (leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe)
ausgebreitet. Es kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass durch eine horizontale
Schadstoffausbreitung Schadstoffe im Grundwasser unterhalb des Standortes vorhanden
sind. Bei geplanten Grundwasserabsenkungen ist nicht auszuschliel3en, dass Mehrkosten
fur die Reinigung des Grundwassers wahrend der Bauphase anfallen.

Das Vorhandensein von Bodenverunreinigungen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Konkrete Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast
sind gemaf § 31 Abs. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
unverziglich der zustandigen Behérde anzuzeigen.

A.3.7.4 Hochwassergefahrdung

Das Plangebiet wird in den vom Ministerium flr Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz
(MLUK) des Landes Brandenburg zur Verfigung gestellten Hochwassergefahrenkarten nicht
als Risikogebiet dargestellt.
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A.3.7.5 Baumschutz

Die westlich der Stral’e ,Am Alten Markt“ stehenden Linden stehen gemall PBaumSchVO
unter Schutz. Durch die Sanierungsziele und den geplanten Neubau von Gebauden ist ein
Erhalt der Baume jedoch nicht mdglich. Mit Schreiben vom 21. Juni 2022 wurde durch die
untere Naturschutzbehdrde der Landeshauptstadt Potsdam die Genehmigung fur Eingriffe in
den Wurzelraum, den Kronenrtckschnitt und die Verpflanzung in den Bereich des
Steubenplatzes, westlich des Landtags, erteilt (s. Anlage 21).

A.3.7.6  Weitere nachrichtliche Ubernahmen

Teile des Plangebiets im Bereich der Stralte “Am Kanal” sind Bestandteil des Vorhabens
“Stadtkanal®, der mit seiner angedachten Wiederherstellung zu den langfristigen
Sanierungszielen gehort.

Mit Beschluss 22/SVV/0958 vom 1. Marz 2023 hat die SVV die Durchfihrung der
Rahmenplanung Stadtraum ,Am Kanal“ beschlossen. Der Geltungsbereich des B-Plans
SAN-P 20 liegt im Randbereich des Betrachtungsraums.
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B  Planinhalte und Planfestsetzungen

B.1 Ziele und Zwecke der Planung

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Gebiets mit einer hohen stadtischen Dichte und
Nutzungsmischung. Die planungsrechtliche Sicherung soll Gber die Festsetzung eines
urbanen Gebiets (MU) gemaR § 6a BauNVO erfolgen, welches eine raumliche Nahe von
Wohnen, Gewerbe und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen erlaubt. Grundlage
dafur ist das konkretisierte Blockkonzept/ Strukturkonzept fur den Block V (s. Anlage 6). Art
und Malf} der baulichen Nutzung sollen sich hierbei nach den parzellenscharfen Vorgaben zu
Gestaltung und Nutzung entsprechend der ,Gebaudepasse” richten (s. Anlage 5).

Die zukiinftige Struktur des Blocks soll sich an dem historischen Vorbild, vor allem an den
frGheren Trauf- und Firsthbhen sowie stral3enseitig an der Zahl der Vollgeschosse
orientieren (eine Ausnahme bildet die Ostseite des Blocks). Es soll ein geschlossener
Blockrand mit leichten Vor- und Rickspriingen in den Fassaden, mit voneinander
abweichenden Geschoss- und Traufgesimshohen entstehen. StralRenseitig sollen
Satteldacher vorgesehen werden. Das bedeutet, dass die stral3enseitige Dachflache mit
einem Firststein endet. Die dahinter liegende Dachflache ist frei in der Gestaltung. Ein
tatsachlich zu beiden Gebaudeseiten ausgebildetes Satteldach ist demnach keine Vorgabe.

Die Schragdachflachen sollen mit naturrotem Ziegel gedeckt werden und Neigungswinkel
zwischen 35° und 45° aufweisen. Die Dachfirste mit aufgesetztem Firststein sollen parallel zu
den angrenzenden Verkehrsflachen verlaufen. Die Notwendigkeit eines das Dach
symmetrisch teilenden Dachfirstes in zwei gleich groRe Dachhalften besteht nicht und ist
auch nicht festgesetzt.

Die Fassaden des sldwestlichen Eckgebaudes an der ,Anna-Fliigge-Stral3e® Ecke ,Alter
Markt“ sollen als Leitfassade entsprechend dem historischen Vorbild wieder entstehen. Die
Ubrigen Gebaude sind unter Beachtung der Gbergreifend geltenden Ziele und Leitlinien fir
den Block V, in zeitgendssischer Architektursprache zu errichten. Im Hofinneren kénnen
Anbauten an die Blockrandbebauung (Remisen, Seitenfliigel) oder auch freistehende
Gebaude entstehen (Regelungen im sogenannten ,Hofpass” — siehe Gebaudepasse Anlage
5).

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Nikolaikirche soll so ein lebendiges innerstadtisches
Quartier entstehen, in dem gewohnt und gearbeitet wird. In den Erdgeschosszonen sollen
offentlichkeitswirksame Nutzungen wie Cafés, Restaurants, Einzelhandelsgeschéfte, auch in
der Grofkenordnung typischer Nachbarschaftsladen (,Potsdamer Laden® (siehe
Einzelhandelskonzept der Landeshauptstadt Potsdam)), Biro- und
Dienstleistungsnutzungen entstehen. Kulturelle und religiése Nutzungen sind zulassig.

Fir Kfz-Stellplatze besteht die planerische Option fir eine Tiefgarage. Die Zu- und Abfahrt
der TGA, soll Gber die Stralte ,Am Alten Markt* erfolgen. Die Innenstadt von Potsdam wird
insbesondere zu Zeiten des Berufsverkehrs vom motorisierten Individualverkehr stark in
Anspruch genommen. Gemal § 3 Abs. 3 Stellplatzsatzung liegt das Plangebiet innerhalb
des Minderungsgebiets |. Demnach ist bei der Bestimmung der erforderlichen Kfz-Stellplatze
ein Abminderungsfaktor von 50 % in Ansatz zu bringen. Durch ein alternatives
Mobilitatskonzept kdnnen die erforderlichen Kfz-Stellplatze weiter gemindert werden. Die
Anzahl der nachzuweisenden Stellplatze fir die Fahrzeuge behinderter Menschen richtet
sich nach § 50 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). Fahrradstellplatze kénnen
sowohl unter- als auch oberirdisch untergebracht werden. Das Quartier ist aufgrund seiner
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innerstadtischen Lage und der optimalen Anbindung an den OPNV besonders dafiir
geeignet, das Fahrrad als Alternative zum Motorisierten Individualverkehr (MIV) zu nutzen.

B.2 Entwicklung der Planungsiiberlegungen

Der Wiederherstellung des Kernbereiches ,Alter Markt* und seiner Umgebung in Anlehnung
an den historischen Stadtgrundriss kommt eine herausragende Bedeutung in der
Landeshauptstadt Potsdam zu. Um den Alten Markt zu gestalten und als Stadtraum
vollstandig erlebbar zu machen, soll dessen stadtebauliche Fassung wiederhergestellt
werden. Neue Nutzungen fir die umgebende Bebauung, die der stadtraumlich zentralen
Lage gerecht werden, sollen diesen Bereich nachhaltig aufwerten und beleben.

Die behutsame Wiederannaherung an den charakteristischen und historisch gewachsenen
Grund- und Aufriss vor der Zerstérung wurde durch die SVV bereits am 24. Oktober 1990
beschlossen. Mit den vorbereitenden Untersuchungen zur férmlichen Festlegung der
Potsdamer Mitte als Sanierungsgebiet wurden die stadtebaulichen und funktionalen Ziele
weiter konkretisiert. In dem durch Beschluss der SVV am 15. November 1999 festgelegten
Sanierungsgebiet ,Potsdamer Mitte® ist die Wiederanndherung an die stadtebauliche Struktur
der Potsdamer Innenstadt in ihrem historischen Stadtgrund- und Aufriss das Ziel und diese
Struktur gemal den heutigen Anforderungen weiter zu entwickeln, wesentliches
Sanierungsziel. Die Herstellung einer modernen Nutzungsmischung steht im Fokus.

In den folgenden Jahren bildete sich als Ergebnis intensiv gefiihrter Diskussionen zur
kinftigen Gestalt der Potsdamer Mitte um den Alten Markt ein Votum zum Wiederaufbau des
angrenzend an das Plangebiet stehenden Potsdamer Stadtschlosses mit der Nutzung als
Gebaude des Landtages des Landes Brandenburg heraus. In der ,Ersten Empfehlung zur
Entwicklung der Potsdamer Mitte* vom 25. September 2001 durch den ,Beirat Potsdamer
Mitte“, einem Beratungsgremium aus Fachleuten und Vertretern der Fraktionen in der SVV,
wurde die Unabdingbarkeit der Wiederherstellung des Baukérpers des Stadtschlosses in
seiner aulleren Kontur fur die bauliche Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte begriindet.

Im November 2001 beschloss die SVV, den vom Landtag Brandenburg gewtinschten
Landtagsneubau Am Alten Markt entsprechend der Empfehlung des Beirates Potsdamer
Mitte ,unter Einbeziehung des wiederaufzubauenden Stadtschlosses samt weitestgehend
historischer Fassade zu verwirklichen®. AuRerdem wurde beschlossen, die Verkehrstrassen
soweit umzubauen, dass der Grundriss des ehem. Stadtschlosses freigelegt werden und die
stadtebauliche Grundstruktur im Umfeld des Alten Marktes wiederhergestellt werden kann.

Im Zuge der weiteren Konkretisierung der planerischen Uberlegungen wurde Ende 2005 eine
internationale Planungswerkstatt als diskursives Verfahren durchgefuhrt, fur die sieben
interdisziplindr zusammengesetzte Teams ausgewahlt wurden. Ziel der ,Planungswerkstatt
Potsdamer Mitte war es, fur das weitere Umfeld des Alten Marktes und insbesondere die
Umgebung des kiinftigen Landtagsneubaus die stadtebaulichen Rahmenbedingungen in
Bezug auf die Funktion, die Nutzungen und das ErschlieBungs- und Stellplatzkonzept zu
Uberprifen und neu zu formulieren. Als Ergebnis des Verfahrens wurde im Mai 2006 durch
die SVV beschlossen, die Empfehlungen aus der Planungswerkstatt ,den weiteren
Planungen im Bereich Potsdamer Mitte zugrunde zu legen, insbesondere fir die
Konkretisierung der Sanierungsziele und die Aufstellung der Bebauungsplane®. Der
Beschluss im Mai 2006 konkretisiert das Ziel der Wiederannaherung an den historischen
Stadtgrundriss und bildet die Grundlage fur den Beschluss zur Verkehrsfiihrung in der
Potsdamer Mitte vom Juni 2007 und die Erarbeitung des ,Integrierten Leitbautenkonzeptes
Potsdam®. Aus dem Beschluss Uber das Integrierte Leitbautenkonzept am 1. September
2010 ergeben sich die allgemeinen Ziele und Leitlinien fur die Blécke | bis V, also auch fur
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den Block V, der Teil des Geltungsbereichs dieses B-Plans ist. Fiir die Blocke Il und IV
wurde das Leitbautenkonzept 2016/ 2017 konkretisiert. Im Jahr 2022 wurde das Integrierte
Leitbautenkonzept fir den Block V konkretisiert. Hierbei wurden die Ziele und Leilinien in
Form von parzellengenauen Angaben fir Nutzung und bauliche Gestaltung blockspezifisch
fortgeschrieben.

Nach dem Integrierten Leitbautenkonzept sollen sich die neuen Quartiere in die umgebende
Struktur der historischen Stadt einfiigen. Damit eine Anbindung an die angrenzenden
Stadtquartiere, die von Uberwiegend historischer Substanz aus dem 18. und 19. Jahrhundert
gekennzeichnet sind, gelingt, soll die Neubebauung eng an der historischen
Parzellenstruktur dieses Stadtraumes ausgerichtet werden.

In den benachbarten Blocken Il (B-Plan SAN-P 18) und IV (B-Plan SAN-P 19) entstanden
bzw. entstehen zwei Stadtkarrees. Die beiden insgesamt 28 Parzellen umfassenden
Stadtkarrees beinhalten drei Leitfassaden gemaR historischer Vorbilder. Fir die dul3ere
Gestalt der baulichen Anlagen gelten, neben den Gebaudepassen, die jeweils gliltigen Ziele
und Leitlinien, um ein der besonderen Lage angemessenes Gesamtensemble
sicherzustellen. Die Neubauten sollen mit den im rdumlichen Zusammenhang stehenden
denkmalgeschiitzten historischen oder in historischer Gestalt wieder errichteten Gebauden
gesamtkompositorisch korrespondieren. Die Ziele und Leitlinien beziehen sich u. a. auf die
Gebaudestellung, auf die Materialwahl (bei Fassaden und Dacheindeckungen), auf die
Ausgestaltung von Sockeln, auf die maximale Grofe von Fensterflachen in Bezug auf die
jeweilige Fassade sowie auf eine gegenuber den Leitfassaden zuriickgenommene Plastizitat.
Innerhalb eines durch diese und weitere Merkmale vorgegebenen Rahmens dirfen und
sollen die baulichen Anlagen in zeitgenéssischer Architektursprache entstehen. Nur fiir die
Leitfassaden gelten strengere und differenzierte Gestaltungsvorgaben.

Das Leitbautenkonzept (s. Anlage 5) besteht aus dem Block- und Strukturkonzept und den
Zielen und Leitlinien und den Gebaudepassen, die parzellenscharf die Vorgaben fir die
zuklnftige Bebauung hinsichtlich Art und MaR} der Nutzung, Fassaden- und Dachgestaltung
sowie Erschlielung vorgeben. Die Gebaudepasse (in den Blécken | bis 11l noch
Grundstiickspasse genannt) bildeten die Grundlage fir die Vergabeverfahren der
Baugrundstiicke in den Bloécken | bis IV.

Alle drei hier benannten Bestandteile des Leitbautenkonzeptes bilden die Grundlage fir die
jeweiligen Festsetzungen des B-Plans.

B.2.1 Planungsalternativen

Zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses stand im Plangebiet das sogenannte
Staudenhofwohnhaus, ein 1971/72 errichtetes Wohngebaude mit gewerblichen Nutzungen in
den zur Stral’e ,Am Kanal“ ausgerichteten Erdgeschossflachen. Die Planungsziele fiir den
Standort wurden in den letzten Jahren kontrovers diskutiert. Grundsatzlich wurden
Planungsalternativen in Betracht gezogen:

— Sanierung des Gebaudes,

— Sanierung des Gebaudes mit erganzender Blockrandbebauung in Anlehnung an das
Leitbautenkonzept

— Ruckbau des Gebaudes und Errichtung eines Neubaus in Anlehnung an den
historischen Stadtgrundriss zur Umsetzung des konkretisierten Leitbautenkonzeptes
Block V

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



Kapitel B- Planinhalte und Planfestsetzungen 31

Hierzu wurde durch die ProPotsdam GmbH eine Variantenbetrachtung? durchgefihrt,
welche Vor- und Nachteile einer Sanierung bzw. eines Ersatzneubaus nach dem Rickbau
untersucht hat und als Anlage Teil des Beschlusses der SVV vom 5. Mai 2021 wurde (s.
Anhang).

Die Planungsalternativen wurden unter Berlcksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien,
wohnungspolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen gegeneinander abgewogen.
Ein Neubau ermoglicht gegeniiber der Sanierung des Bestandes die Bereitstellung von
bedarfsgerechtem, barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum bei verbesserten
Wohnstandards in den Punkten Energieeffizienz, Ausstattung, Schallschutz und Belichtung.
Zudem steht im Neubau deutlich mehr Wohnflache mit flexiblen, von der Stadt den Bedarfen
entsprechend definierten Wohnungsgrundrissen zur Verfigung. Die Realisierung einer
Neubebauung im Block V soll durch mégliche Wohnungsbauforderung weiterhin bezahlbaren
Wohnraum in der Innenstadt sichern.

Daher hat die SVV der Landeshauptstadt Potsdam in ihrer Sitzung am 5. Mai 2021 nach
Kenntnisnahme des Variantenvergleichs die zuklnftige stadtebauliche Entwicklung des
Blocks V i. S. d. Integrierten Leitbautenkonzeptes und hierzu die Aufstellung des B-Plans
SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ beschlossen.

B.2.2 Verkehrskonzept und ErschlieBung

Die Erschliefung des Quartiers erfolgt im Norden tber die Strafe ,Am Kanal, im Westen
Uber die im Zwischenausbaustand realisierte ,Anna-Fliigge-Stral3e” und im Osten Uber die
bestehende StralRe ,Am Alten Markt“.

Die fuRBlaufige Erschlieung und Radverkehrsnutzung sowie ggf. Entsorgungsverkehr ist
Uber die Verkehrsflache ,Alter Markt“ mdglich. Lieferverkehre sollen Uber bestehende, dem
offentlichen Verkehr gewidmete Verkehrsflachen (,Anna-Fligge-Stralle®, Stralle ,Am Kanal®,
Stralie ,Am Alten Markt“) und westlich der Nikolaikirche (zentraler Anlieferbereich)
abgewickelt werden. Ziel ist es, den ,Alten Markt* weitgehend verkehrsfrei zu halten.

Im Rahmen der ErschlielRungsplanung fir den Block V wurde eine Stra3enplanung
erarbeitet, aus welcher ein Deckenhdhenplan (s. Anlage 8) resultiert. Dieser ist mal3geblich
fur die kuinftigen Strallenniveaus der angrenzenden o&ffentlichen Verkehrsflachen. Er ist
ebenfalls mafigeblich fur die im B-Plan festgesetzten parzellenscharfen Bezugshéhen,
welche Grundlage fur die Hohenfestsetzungen von Trauf- und Firsthéhe sind.

Daruber hinaus wurden zur verkehrlichen ErschlieBung und zur moglichen Unterbringung
von Stellplatzen innerhalb des Blocks V im Zeitraum von 2021 — 2023 verkehrsplanerische
Untersuchungen durchgefiihrt und diese in einer Ergebnisdokumentation ,Verkehr und
Mobilitat* (s. Anlage 19) festgehalten. In mehreren Nutzungsszenarien sowie
Gestaltungsvarianten wurden ErschlieRungsstrukturen geprift und die Stellplatznachfrage
fur den Kfz-Verkehr und den Rad-Verkehr untersucht. Dabei stand die Erarbeitung und
Bewertung von alternativen Gestaltungskonzepten und Lésungen, inklusive ggf.
erforderlicher multimodaler Mobilitdtsangebote, fur die Deckung der Stellplatznachfrage im
Fokus.

Im Ergebnis der Untersuchungen soll die zuklnftige verkehrliche Erschliefung des Block V
im Einklang mit den Strategien einer nachhaltigen Mobilitadtswende in der Landeshauptstadt
Potsdam, ausgerichtet auf die Reduzierung des motorisierten Verkehrs und die Férderung
des Umweltverbundes (Ful3-, Rad- und 6ffentlicher Personennahverkehr) erfolgen.

2 Staudenhof — Block V, Vor- und Nachteile einer Sanierung/ eines Ersatzbaus, ProPotsdam GmbH, 2021

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



32 Kapitel B - Planinhalte und Planfestsetzungen

Zusatzlich sind multimodale Mobilitdtsangebote in Form von Sharing-Angeboten und des
verbesserten Zugangs zu diesen denkbar.

Fir die Unterbringung von Kfz-Stellplatzen besteht die Moglichkeit zur Errichtung einer
Tiefgarage, die Uber die Stralle ,Am Alten Markt“ erschlossen wird. Die Zahl der
nachzuweisenden Stellplatze flir Kfz und Fahrrader richtet sich nach der derzeit glltigen
Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam. In der Stellplatzsatzung wird das
Plangebiet als Teil des Minderungsgebiets | definiert. Demnach ist bei der Bestimmung der
erforderlichen Kfz-Stellplatze ein Abminderungsfaktor von 50 % in Ansatz zu bringen. Durch
die Erarbeitung eines alternativen Mobilitatskonzepts kann die erforderliche Anzahl von Kfz-
Stellplatzen weiter gemindert werden.

Die Anzahl der herzustellenden Stellplatze fur die Fahrzeuge behinderter Menschen richtet
sich nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und ist nicht Regelungsinhalt dieses
B-Plans.

B.2.3 Stadtebauliches Konzept/ Nutzungskonzept

Grundsatzliches Ziel fiir die Potsdamer Mitte und damit auch fiir das Plangebiet ist die
Wiederannaherung der zukunftigen Bebauung an den historischen Stadtgrundriss

und -aufriss, wie er bis zu seiner Zerstérung im Zweiten Weltkrieg vorhanden war. Die
Gebaude- und Traufhdhen sollen sich stralenseitig am historischen Vorbild orientieren. Die
Fassade der siidwestlichen Blockecke (Alter Markt 7-8), die durch das Integrierte
Leitbautenkonzept Potsdam aus dem Jahr 2010 als Leitfassade festgelegt wurde, soll als
Erinnerungsarchitektur dem verlorengegangenen Original weitgehend angenadhert werden.

Auf Grundlage des SVV-Beschlusses vom 5. Mai 2021 (DS 21/SVV/0007) wurde das
Blockkonzept/ Strukturkonzept fir den Block V konkretisiert. Es beschreibt die
blockspezifischen Ziele des Integrierten Leitbautenkonzepts und bildet die vorgesehene
Bebauung fur den Block V im Plangebiet parzellenscharf ab.

Das Konzept sieht fur das Plangebiet eine, sich an dem historischen Vorbild orientierende
Blockrandbebauung mit drei bis flinf Geschossen zzgl. einem Dachgeschoss als
Vollgeschoss3 vor, welche die Gebaudefluchten des westlich angrenzenden Blockkonzeptes
des Blocks IV aufnimmt und sowohl die StraRenraume der ,Anna-Flligge-Straflte” und der
Stralde ,Am Alten Markt“ als auch die sich stdlich des Blocks anschlieRenden Platzflachen
des ,Alten Marktes“ im Bereich der Nikolaikirche raumlich definiert. Im nérdlichen Bereich
wird zur Strafde ,Am Kanal“ die Stra3enflucht des Blocks IV in 6stlicher Richtung fortgefihrt.
Die Ostseite des Blocks hat historisch so nicht bestanden. Der Konzeptansatz wird weiter
unten erlautert.

3 Ein Geschoss ist gemaf Brandenburgischer Bauordnung dann ein Vollgeschoss, wenn es im Mittel mehr als
1,40 m Uber die Gelandekante hinausragt. Darunter liegend ist es ein Kellergeschoss. Ein Dachgeschoss ist ein
Vollgeschoss, unabhangig von der Dachform.
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Abbildung 2 Blockkonzept Block V — Strukturkonzept4
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Im Hofbereich sieht das Konzept eine Bebauung mit maximal drei Geschossen zzgl.
Dachgeschoss vor. Hofgebaude kénnen sowohl als Erweiterungen der Blockrandbebauung
i. S. v. Seitenflugeln oder als freistehende Gebaude (Solitare) errichtet werden.

Mit einer mdglichen, teilweisen Unterbauung des Gebiets wird die Unterbringung der
nachzuweisenden Stellplatze und die Anlage von Kellerraumen planerisch eroffnet. Derzeit
besteht die Moglichkeit einer teilweisen eingeschossigen Unterbauung des Quartiers.
Diesbezuglich wurden die Auswirkungen auf das Grundwasser und die
Grundwasserflief3richtung untersucht (siehe B.3.12.6 Hinweise zum Grundwasserschutz).

Die Bildung der Parzellengrenzen folgt dem Anspruch einer mdglichst lagegetreuen
Annaherung an die historische Parzellenstruktur. An der Westseite des Blocks konnten die
katastermafigen historischen Parzellengrenzen auch im Abgleich mit Bauakten der
Vorgangerbebauung erfasst werden.

Die ostliche Grenze des Blocks bildet eine von der historischen Struktur abweichende
Blockkante, da bei der Wiederannaherung an den historischen Stadtgrundriss bereits mit den
Festlegungen der Planungswerkstatt Potsdamer Mitte im Jahr 2006 die Struktur des seit den
1960er Jahren entstandenen ,Zentrum Suds“ respektiert wird (der historische Block war
urspringlich in Richtung Osten doppelt so lang). Damit bleibt auch die 1961 neu angelegte
Strallenflihrung der Stralle ,Am Alten Markt* erhalten.

Um sowohl einen stadtebaulichen als auch einen architektonischen Ubergang in Richtung
Zentrum Sud herzustellen, konnen die neu entstehenden Gebaude an der Ostseite des
Blocks in Teilen von den allgemein gultigen Vorgaben (,Ziele und Leitlinien®) abweichen. So

4 Landeshauptstadt Potsdam

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



34 Kapitel B - Planinhalte und Planfestsetzungen

ist grundsatzlich ein zusatzliches Geschoss moglich und die Dachformen kénnen an
definierten Stellen anders gestaltet werden.

Die aus dem Leitbautenkonzept entwickelten Gebaudepasse konkretisieren die Gestaltung
und die Nutzung der Gebaude im Block V:

Hinsichtlich der vorgesehenen Nutzungsstruktur soll das Gebiet gemeinsam mit den
angrenzenden Blocken Il und IV als lebendiges, innerstadtisches Wohn- und Arbeitsquartier
entwickelt werden. Das konkretisierte Leitbautenkonzept Block V dient als Grundlage fir die
Aufstellung des B-Plans und sieht fir die Entwicklung des Plangebiets eine
Nutzungsmischung aus Wohnen, Biiro/ Dienstleistung und Einzelhandel/ Gastronomie vor.
Dabei sollen sich Einzelhandelsnutzungen sowie gastronomische Einrichtungen in der Regel
im Erdgeschoss ansiedeln und insgesamt fur den gesamten Block ein Wohnanteil von
mindestens 70 % erreicht werden.

Um die Umsetzung der Blockrandbebauung in Anlehnung an die friihere stadtebauliche
Struktur zu gewahrleisten, beinhalten die Gebaudepasse und die Ziele und Leitlinien fir den
Block V Vorgaben zur Gestaltung der stral’enseitig ausgerichteten Dachflachen und
Fassaden der Gebaude. Dies gilt im besonderen Malke fiir die Leitfassade Alter Markt 7/8.

Daher trifft der B-Plan Festsetzungen zu Dachformen und -neigungen, der Eindeckung mit
naturroten, nicht engobierten und nicht glasierten Dachziegeln, der Zuldssigkeit von
Dachfenstern, -gauben und -einschnitten sowie zu Gestaltelementen der Fassaden.

Aufgrund der innenstadttypischen hohen Bebauungsdichte sowie des daraus folgenden
hohen Versiegelungsgrades bei einer mdglichen teilweisen Unterbauung, welcher bedingt
die Versickerung von auf den Dach- und Hofflachen der geplanten Bebauung anfallenden
Niederschlagswasser auf dem Gelande ermoglicht, wurde im Jahr 2022, fortgeschrieben mit
Datum vom 8. Juli 2024, eine Studie zur Regenentwasserung5 im Block V (s. Anlage 16)
erarbeitet.

In der Studie wurden drei Varianten, mit zwei Untervarianten zur Variante 2, der
Entwasserung untersucht:

Variante 1:  Vollstandige Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in die
offentliche Regenwasserkanalisation.

Variante 2.1: Versickerung des auf den hofseitigen Dachflachen und im Innenhof
anfallenden Niederschlagswassers und Berlicksichtigung der aktuellen
Flachenansatze und entsprechenden Abflussbeiwerte: 60 % der Flachdacher
sind als Grindacher zu gestalten; die Hofflache darf nur zu 30 % befestigt
werden.

Variante 2.2: Versickerung des auf den hof- und straRenseitigen Flachdachern und im
Innenhof anfallenden Niederschlagswassers und Berlicksichtigung der
aktuellen Flachenansatze und entsprechenden Abflussbeiwerte analog
Variante 2.1.

Variante 3:  Versickerung des auf 75 % der Innenhofflachen anfallenden
Niederschlagswassers; Ableitung des restlichen Wassers aus dem Innenhof
und den Dachflachen in die 6ffentliche Kanalisation.

In den Varianten 2 und 3 soll eine Versickerung eines Teils des anfallenden
Niederschlagswassers auf dem Grundstuiick erfolgen.

S Studie zur Regenentwasserung im Block V, Merkel Ingenieur Consult, Potsdam, 8. Juli 2024
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Zur Versickerung des gesamten, auf den zum Innenhof hin entwassernden Flachen
anfallenden Niederschlagswassers ist ein Rigolenvolumen von 61,2 m? (Variante 2.1) bzw.
68,8 m? (Variante 2.2) erforderlich.

Das o. g. Riickhaltevolumen fiir den Uberflutungsschutz ist zusatzlich zum Rigolenvolumen
erforderlich. Die erforderlichen Volumina fur die Varianten 2.1 und 2.2 sind:

Lastfall Erforderliches Ruckhaltevolumen
Variante 2.1 Variante 2.2

T=30a 33,9 m? 37,1 m3

T=100a 47,5 m? 52,1 m3

Als konstruktive Losung flir die Versickerungsanlage ist die Errichtung einer Fullkdrperrigole
zu empfehlen.

Welche Variante zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers zur Anwendung kommt
bzw. der diesbeziigliche Nachweis, erfolgt auf Grundlage einer konkreten Planung im
Rahmen des Bauantragsverfahren.

Das Nutzungskonzept fiir den Block V sieht aulerdem die Unterbringung von Spielflachen
fur Kinder gemaf der Spielplatzsatzung Potsdam im Innenhof vor (s. nachfolgendes Kapitel
B.2.4 Landschaftsplanerisches Konzept).

B.2.4 Landschaftsplanerisches Konzept

Im Vordergrund steht die Entwicklung eines lebendigen und urbanen, innerstadtischen
Quartiers mit einer hohen Dichte und einem Anteil an Méglichkeiten zur Uber- und
Unterbauung. Wesentliches Ziel ist es, dem Blockinnenbereich im Sinne eines attraktiven
Wohnumfelds eine hohe Aufenthaltsqualitat zu geben.

Demnach sollen die Oberflachen im Blockinnenbereich gartnerisch gestaltet werden, selbst
wenn diese teilweise durch Tiefgaragen oder Keller unterbaut werden. Auf den ,Dachern®
unterirdischer baulicher Anlagen soll daher zu mindestens 50 % der Flache verpflichtend ein
durchwurzelbarer Aufbau aus Erde/ Substrat von mindestens 60 cm aufgebracht werden.

Alle zum Blockinnenbereich ausgerichteten Fassaden baulicher Anlagen sollen anteilig mit
Rank- und Kletterpflanzen begriint werden. Dabei soll ein Anteil von 20 % der Gesamtflache
der Aullenwand abzuglich der durch Fenster, Tlren oder andere Wandoffnungen
unterbrochenen Fassadenteile nachgewiesen werden. Unterhalb dieser Wandflachen sind
entsprechende, ausreichend dimensionierte Mengen an Erde/ Substrat 0. &. geeigneten
Materialien vorzusehen, damit zuldssige Rankpflanzen dort wachsen kénnen.

Dachflachen, auch Teile von Dachflachen, mit einer Neigung von unter 15° sollen ebenfalls
zu mindestens 60 % begriint werden. Hier ist ein durchwurzelbarer Aufbau von mindestens
10 cm vorzusehen. Dies gilt auch fur bauliche Nebenanlagen wie bspw. Unterstande fur
Fahrrader.

Da im neu entstehenden Block V 160 — 180 Wohneinheiten errichtet werden sollen, sind
gemal der Kinderspielplatzsatzung Potsdam ausreichend Spielplatzflachen herzustellen
bzw. nachzuweisen. GemaR Satzung sind im Mindeststandard jeweils 200 m? Spielflache fiir
Kinder bis zu 6 Jahren sowie fiir Kinder von 6 — 12 Jahren zu errichten. Aufgrund der hohen
Bebauungsdichte sowie der zuvor beschriebenen geplanten Nutzungen im Block V jedoch,
bietet der Innenhof des Blocks rein rechnerisch nicht ausreichend Platz fur die Anlage aller
Spielflachen gemal der Kinderspielplatzsatzung Potsdam.
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Daher wurde im Januar 2023 eine Machbarkeitsstudie zur Spielflachenversorgung fir den
Block V (s. Anlage 15) durchgeflihrt, um sowohl das Potenzial des Innenhofs als auch
Flachen fir Neubau im Umfeld sowie Erweiterungspotenziale nahegelegener
Spielplatzflachen zu untersuchen.

Im Ergebnis kann voraussichtlich im Innenhof des Blocks rechnerisch nur ein Spielbereich
fur die Altersgruppe bis 6 Jahre errichtet werden. Der 50 m entfernte und damit ful3laufig
erreichbare Spielplatz ,Wohnhof Am Alten Markt 1-4/ Am Kanal 50-53“ dstlich des Block V
bietet aber das Potenzial einer Erweiterung der Spielflache fir Kinder von 6 — 12 Jahren um
200 — 300 m2. Des Weiteren benennt das Konzept das besondere Potenzial des
verkehrsfreien Alten Marktes fiir die Entwicklung von Spielorten im 6ffentlichen Raum, um
damit auch durch spielerische Aneignung Akzeptanz und Identifikation zu férdern.
AbschlieRend werden die rund 500 m bzw. 700 m entfernten Spielplatze auf der
Freundschaftsinsel und im Nuthepark dokumentiert sowie Potenziale aufgezeigt.

Durch die Errichtung von Spielflachen innerhalb des Block V sowie das Ausschopfen der
Erweiterungspotenziale von Spielflachen in der ndaheren Umgebung gemaR der
Machbarkeitsstudie zur Spielflachenversorgung Block V am Alten Markt Potsdam, stehen
Kindern bis 12 Jahre, trotz der hohen Bebauungsdichte, bei Umsetzung des Konzeptes
ausreichend Spielflachen zur Verfigung.

B.3 Begrindung der Festsetzungen

B.3.1 Art der baulichen Nutzung

Die Baugrundstucke (Flursticke 921, 923, 927, 929, 930, 969, 973, 975, 979, 976, 980 und
1827) im Plangebiet (Block V) werden gemall § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a BauNVO
als Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt. Damit kann zwischen dem Platz der Einheit und dem
“Alten Markt“ mit seinen angrenzenden 6ffentlichen Nutzungen eine flexible Mischung aus
Wohnen, Gewerbe sowie sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die
Wohnnutzung nicht wesentlich stéren, entwickelt werden. Im Gegensatz zu einem
Mischgebiet muss in einem urbanen Gebiet keine gleichgewichtige Mischung von Gewerbe
und Wohnen umgesetzt werden. So kann zum einen dem Ziel der Entwicklung eines stark
nutzungsgemischten Gebiets mit dem Schwerpunkt Wohnnutzung am besten entsprochen
und zum anderen konnen die Nutzungen geschossbezogen festgesetzt werden.

Die gemal § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Tankstellen und
Vergnligungsstatten lassen sich stadtebaulich jedoch nicht in die geplante Struktur
integrieren, da sie hinsichtlich zu erwartender Emissionen in einem vorwiegend dem Wohnen
und Arbeiten dienenden, innerstadtischen, lebendigen Block beeintrachtigend wirken.
Darlber hinaus fligen sie sich stadtebaulich nicht stérungsfrei in die Umgebung von Landtag,
Nikolaikirche, Bildungsforum, Museum Barberini, Platz der Einheit und anderen Nutzungen in
Potsdams historischer Mitte ein. Tankstellen und Vergniigungsstatten werden geman

§ 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

TF 1.1 Tankstellen und Vergniigungsstéatten sind nicht zulassig.
§9Abs. 1Nr. 1 BauGBi. V. m. § 6a BauNVO und § 1 Abs. 6 BauNVO

Im Hinblick auf die Lage von Wohnen und gewerblichen Nutzungen erfolgt geman

§ 6a Abs. 4 BauNVO eine Gliederung des Gebiets in die Teilflachen T1.1 — T4.3

(s. Nebenzeichnung Teilflachen), da die Lagequalitaten der einzelnen Grundstticksteile
aufgrund der Qualitaten und Bedeutung der angrenzenden Stralenrdume unterschiedlich
sind.
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Abbildung 3 Nebenzeichnung Teilflichen
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Dabei spielt auch die Verkehrsbelastung auf angrenzenden Strallen, insbesondere auf der
Hauptverkehrsstraf’e ,Am Kanal“, und der dadurch entstehende Verkehrslarm eine Rolle.
Die Festsetzungen zur Gliederung der Teilflachen und deren Nutzung, welche auch
geschossweise differenziert wird, richtet sich nach dem Blockkonzept/ Strukturkonzept, den
Gebaudepassen fur den Block V, die zusammen mit den fortgeschriebenen Zielen und
Leitlinien fur den Block V die Vorgaben fiir die Bebauung und Nutzung der jeweiligen
Parzelle bilden.

Aufgrund der stadtebaulich exponierten Lage bietet sich vor allem in den zum 6ffentlichen
StraRenraum hin ausgerichteten Erdgeschosszonen der Gebaude die Unterbringung von
offentlichkeitswirksamen Nutzungen (z. B. Geschafts-, Buro- oder Verwaltungsnutzungen,
Einzelhandel und gastronomische Nutzungen, aber auch soziale, kulturelle und andere
Einrichtungen) an. Wohnungen werden dementsprechend gemal § 6a Abs. 4 BauNVO
entlang der 6ffentlichen Stralenverkehrsflachen im ersten Vollgeschoss (Erdgeschoss)
weitestgehend ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet die mittlere Teilflache auf der
Ostseite des Blocks (Teilflache T4.1) an der Stralde ,Am Alten Markt“. Dort kann auch im
1. Vollgeschoss (Erdgeschoss), entsprechend der Bebauung im Hochparterre auf der
gegenuberliegenden Strallenseite, Wohnnutzung zugelassen werden. Daneben bildet der
ruhige Blockinnenbereich (Teilflache T5) eine weitere Ausnahme. Auch dort sind
Wohnungen im Erdgeschoss zulassig.

TF 1.2 Im 1. Vollgeschoss (Erdgeschoss) ist Wohnen nur auf den Teilflachen T4.1
und T5 zulassig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a BauNVO und § 1 Abs. 7 BauNVO
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Im Blockinnenbereich (Teilflache T5) sind die Voraussetzungen fir Wohnen aufgrund der
Abschirmung vor Verkehrslarm durch die Blockrandbebauung gut. Um auch im
Blockinnenbereich dem Ziel eines Uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiets gerecht zu
werden, sind dort in Gebauden mindestens 50 % der Geschossflache fir Wohnungen zu
verwenden.

Auf Grundlage der konzeptionellen Betrachtungen im Rahmen des Blockkonzeptes und im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gehen die beteiligten Institutionen davon aus, dass
der definierte Anteil an Wohnnutzung in den weiteren Planungsschritten (insb. Entwurf zum
Bauantrag) erreichbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, weil die Betrachtung auf
statistischen und Erfahrungswerten beruht. So zum Beispiel erfolgt die Ableitung von der
voraussichtlichen Brutto-Geschossflache (BGF) zur tatsachlichen Nutzflache tber den Faktor
0,7.

Sollte sich dennoch im Bauantragsverfahren herausstellen, dass ein gebaudebezogener
Wohnanteil in der Teilflache nicht erreichbar sein sollte, kann im Baugenehmigungsverfahren
auf Antrag eine Befreiung in Betracht gezogen werden, sofern nachgewiesen wird, dass im
urbanen Gebiet insgesamt mindestens ein Anteil von 70 % oder mehr der Geschossflache
fir Wohnnutzung vorgesehen wird.

TF 1.3 Auf der Teilflache T5 sind in Gebduden mindestens 50 % der Geschossfldche
flir Wohnungen zu verwenden.

§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO

Im urbanen Gebiet ist insgesamt mindestens ein Anteil von 70 % der Geschossflache fur
Wohnnutzung vorzusehen. So wird der Charakter eines gemischt genutzten und gleichzeitig
uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiets gesichert. Dieser definierte Anteil fur
Wohnnutzungen basiert auf Voruntersuchungen zur Nutzungsverteilung im Block V. Dabei
wurde in Abstimmung mit unterschiedlichen Fachabteilungen des Geschéaftsbereichs 3
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit und der ProPotsdam GmbH als
Grundstuckseigentumerin und kinftigen Bauherrin eine Nutzungsverteilung von Wohnen,
Sonderwohnformen und sozialgewerblichen Nutzungen entwickelt (s. Anlage 22). Die
Spezifika des Blockkonzeptes wurden dabei berlcksichtigt — insbesondere parzellengenaue
Einzelgebaude, Hauseingdnge, Geschossigkeit. Bei dieser gebdudescharfen Betrachtung
konnten die im Leitbautenkonzept Uberschlagig konzeptionell ermittelten 70 % fur
Wohnnutzungen im gesamten Block knapp erreicht werden.

Auf Grundlage der konzeptionellen Betrachtungen im Rahmen des Blockkonzeptes und im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gehen die beteiligten Institutionen davon aus, dass
der definierte Anteil an Wohnnutzung in den weiteren Planungsschritten (insb. Entwurf zum
Bauantrag) erreichbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, weil die Betrachtung auf
statistischen und Erfahrungswerten beruht. So zum Beispiel erfolgt die Ableitung von der
voraussichtlichen Brutto-Geschossflache (BGF) zur tatsachlichen Nutzflache tber den Faktor
0,7.

Neben der reinen Wohnnutzung kdnnen weitere wohnahnliche Nutzungen in den
blockbezogenen Anteil eingerechnet werden, welche als Anlagen fir soziale Zwecke im
urbanen Gebiet allgemein zuldssig sein kdnnen. Hierzu kdnnen zum Beispiel zahlen:
Wohngemeinschaften, die der Pflege, Therapie oder der Verselbstandigung dienen,
Tageshospiz oder Tagespflege.

Sollte sich dennoch im Bauantragsverfahren herausstellen, dass der Wohnanteil Gber das
gesamte urbane Gebiet nicht erreichbar sein sollte, kann im Baugenehmigungsverfahren auf
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Antrag eine Befreiung zur geringfiigigen Unterschreitung in Betracht gezogen werden.
Hierflr bedarf es einer blockiibergreifenden Gesamtdarstellung der Nutzungsverteilung und
einer plausiblen Darlegung, dass alle Potentiale zur Zielerreichung ausgeschopft wurden.

Neben den Festlegungen des Bebauungsplans existiert ein unterzeichneter stadtebaulicher
Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, dem Sanierungstrager und der
ProPotsdam GmbH welcher die Grundstlickseigentiimerin auf die Einhaltung der Vorgaben
des Leitbautenkonzepts verpflichtet.

TF 1.4 Im urbanen Gebiet muss in Geb&uden ein Wohnanteil von insgesamt
mindestens 70 % der Geschossfldche nachgewiesen werden.

§9Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO

Das Plangebiet befindet sich in einer stadtebaulich integrierten Lage am Alten Markt und
wird derzeit nicht durch Einzelhandel gepragt. In Zukunft ist dies jedoch im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Bldcke Il und IV gewlinscht. Zum Schutz des zentralen
Versorgungsbereichs Innenstadt gemafl Stadtentwicklungskonzept Einzelhandel muss dies
planungsrechtlich gesteuert werden.

Im Zusammenhang mit den westlich liegenden Blécken Il und IV soll das Angebot flir
Einzelhandel generiert werden und eine standortadaquate Nutzungsmischung entstehen. Die
Zulassigkeit von Einzelhandel soll in Anlehnung an die Potsdamer Sortimentsliste und das
Potsdamer Einzelhandelskonzept auf ausgewahlte Sortimente beschrankt werden.

Um mit den angrenzenden Blocken Il und IV eine einheitliche Nutzungsstruktur den
Einzelhandel betreffend zu gewahrleisten, wird die Zulassigkeit analog zu den angrenzenden
B-Planen SAN-P 18 und SAN-P 19 wie folgt festgesetzt:

— Nahrungsmittel, Getranke und Tabakwaren,

— Apotheken, medizinische, orthopadische und kosmetische Artikel einschliel3lich
Drogerieartikeln,

— Bicher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Blrobedarf,

— Keramische Erzeugnisse und Glaswaren,

— Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren,

— Blumen, Pflanzen und Saatgut, ausgenommen Beetpflanzen, Wurzelstdcke und
Blumenerde,

— Textilien und Heimtextilien,

— Musikinstrumente und Musikalien,

— Kunstgegenstande, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Minzen und
Geschenkartikel,

— Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck,

— Spielwaren,

— Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker),

— Fahrradladen, Fahrradteile und -zubehor.

Abweichend von der Potsdamer Sortimentsliste bleiben folgende Sortimente aus der Liste
der ,sonstigen zentrenrelevanten Sortimente“ unbericksichtigt:

— Haushaltsgegenstande (einschliefdlich Campingmébel)

— Zoologischer Bedarf und lebende Tiere

— Elektrische Haushaltsgerate, Gerate der Unterhaltungselektronik
— Augenoptiker

— Computer, Computerteile, periphere Einheiten und Software,

— Bekleidung einschliel3lich Sportbekleidung,
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— Schuhe einschlielich Sportschuhen,

— Telekommunikationsendgerate und Mobiltelefone,

— Sport- und Campingartikel,

— sonstiger Facheinzelhandel.
So werden Sortimente ausgeschlossen, die in dem besonderen Umfeld der historischen
Mitte mit besonderen Anlagen flr Verwaltungen sowie kirchlichen und kulturellen
Einrichtungen als stérende Elemente empfunden werden konnten.

Gleichzeitig wurde abweichend bzw. erganzend zur Potsdamer Sortimentsliste das Sortiment
.Fahrradladen, Fahrradteile und -zubehor®, welches eigentlich nicht zentrenrelevant ist, als
zulassig aufgenommen. Ein Fahrradladen ist im Plangebiet grundsatzlich denkbar und
hinsichtlich alternativer Mobilitdtskonzepte fur die Potsdamer Innenstadt gewunscht.

Musikinstrumente gehdren gemaf der Potsdamer Sortimentsliste in eine Gruppe mit
elektrischen Haushaltsgeraten und Geraten der Unterhaltungselektronik. Wahrend
elektrische Haushaltsgerate ebenso wie Unterhaltungselektronik ausgeschlossen werden, ist
ein Geschaft fir Musikinstrumente in dem von kulturellen Einrichtungen gepragten Umfeld
ein passendes Sortiment. Neben Instrumenten sollen auch Noten, Liederbiicher und andere
zu Musikinstrumenten gehdérende Randsortimente zulassig sein. Dazu gehdrt auch
technische Ausristung fur Musiker aus dem Bereich der elektronisch unterstiitzten Musik
(E-Musik). Andere Gerate der Unterhaltungselektronik ohne erkennbaren Bezug zur Musik
und unmittelbaren Nutzen fur Musiker (z. B. Computer und Spielekonsolen) sind hingegen
nicht zulassig.

Mit der Festsetzung soll die Schaffung einer bedarfsgerechten und vertraglichen
Nutzungsmischung vorrangig in der Erdgeschosszone mit 6ffentlicher Zuganglichkeit
gesichert werden. Die Auswahl der zulassigen Sortimente erfolgte unter der Pramisse der
Schaffung eines entsprechenden Nahversorgungsangebotes fir die kiinftigen Bewohner des
Quartiers und eines Angebots fur Waren des touristischen Bedarfs entsprechend der Lage in
direkter Nachbarschaft zu touristischen Attraktionen.

TF 1.5 Zuldssig sind Schank- und Speisewirtschaften. Ebenfalls zuldssig sind nicht
groB3flachige Einzelhandelsbetriebe mit den folgenden Kernsortimenten:

- Nahrungsmittel, Getrédnke und Tabakwaren,

- Apotheken, medizinische, orthopéadische und kosmetische Artikel
einschlielllich Drogerieartikeln,

- Blicher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Biirobedatrf,

- Keramische Erzeugnisse und Glaswaren,

- Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren,

- Blumen, Pflanzen und Saatgut, ausgenommen Beetpflanzen, Wurzelstécke
und Blumenerde,

- Textilien und Heimtextilien,

- Musikinstrumente und Musikalien,

- Kunstgegensténde, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken,
Miinzen und Geschenkartikel,

- Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck,

- Spielwaren,

- Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker),

- Fahrradladen, Fahrradteile und -zubehér.

§ 9 Abs. 1 BauGBi. V. m. § 1 Abs. 4, 5 und 9 BauNVO
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Ausnahmsweise darf sich ein Einzelhandelsbetrieb im 1. Vollgeschoss (Erdgeschoss) auch
auf das 2. Vollgeschoss oder auf das Untergeschoss erstrecken. Voraussetzung ist jedoch,
dass mindestens 50 % der Verkaufsflache im 1. Vollgeschoss untergebracht ist. Damit soll
verhindert werden, dass die Erdgeschosszone als reiner Durchgang genutzt wird, was
nachteilige Wirkungen fir das Ortsbild haben kénnte. Die Erdgeschosszone soll vom
Strallenraum eindeutig als Einzelhandelsnutzung wahrgenommen werden und als solche zur
Lebendigkeit des Ortes beitragen.

Auch bei Berucksichtigung der Voraussetzung mindestens 50 % der Verkaufsflache im

1. Vollgeschoss unterzubringen bleibt eine Einzelhandelsnutzung im 2. Vollgeschoss eine
Ausnahme und wird nicht allein dadurch allgemein zulassig, dass die textlich geregelten
Voraussetzungen beachtet werden. Erstreckt sich ein Einzelhandelsbetrieb auf Grundlage
der Ausnahme auch auf das 2. Vollgeschoss, so ist eine Nutzung fur die Zwecke des
Einzelhandels im Untergeschoss jedoch ausgeschlossen (und umgekehrt). Dazu regelt der
B-Plan, dass sich Uber drei Geschosse erstreckender Einzelhandel nicht zulassig ist.

TF 1.6 Einzelhandelsbetriebe sind ausschlielllich im 1. Vollgeschoss zulédssig. Sie
dirfen sich ausnahmsweise auch auf das 2. Vollgeschoss oder auf das
Untergeschoss erstrecken, wenn sich jeweils mindestens 50 % der
Verkaufsflache des Betriebs im 1. Vollgeschoss befindet. Sich lber drei
Geschosse (Untergeschoss, 1. und 2. Vollgeschoss) erstreckende
Einzelhandelsnutzungen sind nicht zuléssig.

§ 9Abs. 1 BauGBi. V.m. § 1 Abs. 4, 5 und 9 BauNVO

Neben Einzelhandelsbetrieben sind Cafés und Restaurants, aber auch Blros und andere
Dienstleistungseinrichtungen, Galerien oder Ateliers in den Erdgeschosszonen zuldssig und
explizit erwiinscht. So soll eine lebendige Mischung aus einander nicht wesentlich stérenden
Nutzungen entstehen, was auch den Zielen der Raumordnung entspricht. Diesbeziglich
werden keine weiteren Festsetzungen getroffen.

Die geplante kleinteilige, auf Parzellen heruntergebrochene Nutzungsmischung soll fir ein
lebendiges Stadtquartier sorgen, in dem sowohl gewohnt als auch gearbeitet wird.

Durch die vorgesehenen Festsetzungen werden die zulassigen Nutzungen im Sinne der
stadtebaulichen und nutzungsstrukturellen Vorgaben hinreichend definiert. Auch die
Vorgaben des FNP der Landeshauptstadt Potsdam finden Berucksichtigung.

B.3.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird analog zu den westlich bzw. stidwestlich
angrenzenden B-Planen SAN-P 18 und SAN-P 19 gemal § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m.

§ 16 Abs. 2 BauNVO (ber die Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ), der zulassigen Zahl
der Vollgeschosse sowie der maximal zuldassigen Hohe baulicher Anlagen bestimmt. Auf die
Festsetzung einer Geschossflachenzahl (GFZ) wird zugunsten der Festsetzung der Zahl der
zulassigen Vollgeschosse verzichtet.

Grundfldachenzahl

Die zulassige Grundflache wird auf Grundlage des Leitbautenkonzepts fiir den Block V fur
den Blockrand innerhalb des urbanen Gebiets (Teilflachen T1.1 bis T4.3) mit einer GRZ von
1,0 festgesetzt.

Fur den Blockinnenbereich (Teilflache T5) wird entsprechend zur Errichtung einer maximal

dreigeschossigen Hofbebauung eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Die festgesetzte GRZ darf
oberirdisch durch Terrassen, als Bestandteil der Hauptnutzung und sonstige Nebenanlagen
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(z. B. Fahrrad- und Millabstellflachen, Spielflachen) bis zu einer GRZ von 0,6 Uberschritten
werden. Nur so kann die Unterbringung der notwendigen Nebenanlagen im Hofbereich
gesichert werden.

Um die Unterbringung von erforderlichen Stellplatzen unterirdisch zu gewahrleisten und
Unterkellerungen zu ermdéglichen, darf des Weiteren die im Blockinnenbereich festgesetzte
GRZ von 0,3 durch Tiefgaragen oder Unterkellerungen, durch die dieser Grundstlicksteil
lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,8 uberschritten werden. 20 % der Flache des
Blockinnenbereichs (ca. 360 m?) stehen damit zur Versickerung von anfallendem
Niederschlagswasser zur Verfligung (s. a. B.3.3 Uberbaubare Grundstiicksflachen). Die
gemal Studie zur Regenentwasserung (s. Anlage 16) erforderlichen Anlagen kénnen so
untergebracht werden. Tiefgaragendacher, auf denen keine Hofbebauung in der Teilflache
T5 erfolgt, missen die erforderlichen Mindestmafe zur Uberdeckung durch einen
durchwurzelbaren Dachaufbau von 60 cm gemal der textlichen Festsetzung TF 5.3
einhalten.

TF 2.1 Die auf der Teilfliche T5 festgesetzte GRZ (von 0,3) darf oberirdisch durch
Terrassen (als Bestandteil der Hauptnutzung) und sonstige Nebenanlagen bis
zu einer GRZ von 0,6 (iberschritten werden. Durch eine Unterbauung
(Tiefgarage, Keller etc.) darf die festgesetzte GRZ auf der Teilfliche T5 bis zu
einer GRZ von 0,8 liberschritten werden.

§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 16 BauNVO

Gemal § 17 BauNVO liegt der Orientierungswert fur urbane Gebiete bei einer GRZ von 0,8.
Dieser Orientierungswert wird fiir das urbane Gebiet aufgrund der vielfaltigen Anforderungen
an das Gebiet (oberirdische Bebauung, Unterbringung von Stellplatzen etc.) insgesamt nicht
eingehalten. Das Leitbautenkonzept kann so umgesetzt werden.

Die GRZ von 1,0 fur den Blockrand leitet sich aus der geplanten stadtebaulichen Struktur ab,
einen zum angrenzenden o6ffentlichen Stralkenraum geschlossenen Blockrand zu bilden. In
diesem Bereich ist eine 14 m tiefe Blockrandbebauung mit einer Gesamtflache von 3.195 m?
vorgesehen. Da fur den Blockinnenbereich jedoch nur eine maximale (unterirdische
Bebauung) von 80 % vorgesehen ist, ergibt sich flr den Block rechnerisch insgesamt eine
GRZ von 0,9.

Darlber hinaus dirfen unterhalb des Blocks Tiefgaragen und Keller errichtet werden. 20%
des Blockinnenbereichs missen jedoch freigehalten werden, um anfallendes Regenwasser
zurtickhalten bzw. versickern zu kénnen. Eine Geschossflachenzahl (GFZ) ist zwar nicht
festgesetzt, sie lasst sich rechnerisch jedoch aus den Festsetzungen zu den zuldssigen
Geschosszahlen und den tberbaubaren Grundstlicksflachen ableiten. Bezogen auf das
gesamte urbane Gebiet liegt die GFZ bei 3,0 und somit am oberen Ende der nach § 17
BauNVO fir urbane Gebiete vorgegebenen Orientierungswerte. Dabei ist zu beachten, dass
die textliche Festsetzung TF 2.2 innerhalb der Blockrandbebauung auch sogenannte ,Split-
Level® ermoglicht, so dass ruckwartig ein oder zwei zusatzliche Geschosse gegenuber den
parzellenbezogenen Vollgeschossangaben ermoglicht werden.

Das hohe Mal der baulichen Nutzung dient der Umsetzung der von der SVV am

25. Januar 2023 beschlossenen Konkretisierung des Leitbautenkonzeptes Block V. Es ist
stadtebaulich erforderlich, um in der zentralen und historisch bedeutenden Lage am Alten
Markt eine angemessene stadtebauliche Entwicklung zu ermdglichen. Fir das hohe
Nutzungsmal liegen mit den Freiflachen der Havel, Freundschaftsinsel und Nuthepark im
Siden und dem Platz der Einheit im Norden hinreichend ausgleichende Freiflachen vor. Im
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Ubrigen wird die durch den B-Plan vorbereitete bauliche Dichte nicht wesentlich iber der
Dichte des Bestandes liegen. GréRere Uberbaubare Teile des Plangebiets (Teile von
Dachflachen und Dacher von Tiefgaragen) werden begrint oder als Freiflaichen gestaltet.

Zahl der Vollgeschosse

Im urbanen Gebiet sind bezogen auf die einzelnen Teilflachen im Regelfall vier bis sechs
Geschosse zulassig. Ausgenommen ist die bereits benannte ,Split-Level-Regelung” (TF 2.2).
Das oberste Geschoss ist im Regelfall als Dachgeschoss mit mindestens einer
strallenseitigen Schragdachflache auszubilden. Ausgenommen davon ist die Teilflache T4.1,
wo das oberste Geschoss auch mit anderen Dachformen ausgebildet werden kann. Die
Ausformung des obersten Geschosses als Dachgeschoss wird gemaf § 9 Abs. 4 BauGB

i. V. m. § 87 Abs. 1 BbgBO als ortliche Bauvorschrift konkretisiert.

Die Zahl der Vollgeschosse bezieht sich auf die zum 6ffentlichen StraRenraum hin (durch die
Fensterreihen) sichtbar werdenden Geschosse, die nach der Brandenburgischen
Bauordnung (BbgBO) als Vollgeschosse anzurechnen waren, wenn sie Uberwiegend oder
ganz bis zur hinteren Gebaudekante zum Blockinnenbereich durchgezogen wirden. Auch
wenn die zum StralRenraum hin sichtbaren Geschosse (aufgrund sog. Split-Level) nicht als
Vollgeschosse i. S. d. BbgBO zu werten sein sollten, sind die zwingenden Vorgaben zu den
Vollgeschossen auf alle zum 6ffentlichen StraRenraum ausgerichteten Geschosse
anzuwenden. Durch die Festsetzungskombination von Trauf- und Firsth6hen sowie zur
Stralde hin i. d. R. zwingender Geschosszahl wird ein am historischen Vorbild ausgerichtetes
Stadtbild erzeugt.

Da einerseits die duflere Blockrandbebauung hinsichtlich der Geschossigkeit am
historischen Vorbild ausgerichtet werden soll (abgesehen von der Ostseite) und andererseits
die Wirtschaftlichkeit der Gebaude zu beachten ist, wird neben einer insgesamt hohen
Ausnutzbarkeit der Grundstiicke geregelt, dass die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse
ausschliel3lich hofseitig um maximal zwei Geschosse uUberschritten werden darf (Split-Level).
Bedingung hierfur ist, dass der Gebaudeteil mit der hdheren Geschosszahl in dieser
Geschossebene 3,0 m hinter die straRenseitig festgesetzte Baulinie zurtickspringen muss.
Dies kann bspw. durch eine geschlossene (Glas-)Wand oder eine Bristung umgesetzt
werden, damit dieses rickwartig angeordnete zusatzliche Geschoss gegenlber der
strallenseitige Geschossigkeit nicht oder nur untergeordnet in Erscheinung tritt. Die
festgesetzte Firsthdhe darf nicht Gberschritten werden.

TF 2.2 Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse darf zwischen der festgesetzten
Baulinie und der Linie ABCDA um maximal 2 Geschosse liberschritten
werden, wenn die zur Linie ABCDA orientierte Geschossebene mindestens
3,0 m hinter die festgesetzte Baulinie zurticktritt und die festgesetzte Firsthbhe
nicht (berschritten wird.

§9Abs. 1 Nr. 2BauGBi. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Um den Anforderungen der Feuerwehr hinsichtlich der Erreichbarkeit von Nutzungen im
Blockinnenbereich gerecht werden zu kénnen, werden flir bauliche Anlagen im
Blockinnenbereich maximal 3 Vollgeschosse zugelassen.

Héhe baulicher Anlagen

Die Héhe baulicher Anlagen wird auf die Teilflachen bezogen durch die maximal zulassigen
Firsth6hen und stralRenseitigen Traufhéhen bzw. im Blockinnenbereich durch die maximal
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zulassige Gebaudehohe differenziert und parzellenscharf festgesetzt (s. Planzeichnung).
Diese werden, aufgrund der Topographie des Gelandes und den daraus resultierenden
Hoéhenunterschieden der Gelandeoberkante (GOK), je Teilflache bzw. Parzelle eindeutig
Uber eine Bezugshohe in Meter Gber Normalhéhennull (m G. NHN) im System des
Deutschen Haupthdhennetzes 2016 (DHHN2016) festgesetzt. Die Bezugshdhe (s.
Planzeichnung) befindet sich jeweils in der stralenseitigen Mitte der Parzelle, fur die eine
eigene Bezugshohe festgesetzt ist. Sie richtet sich nach der Planung fir die das urbane
Gebiet umgebenden Strallenflachen (s. Deckenhdhenplan Anlage 8).

Im Blockinnenbereich wird aufgrund der nicht definierten Dachform eine maximale
Gebaudehohe von 13,30 m d. h. 46,38 m . NHN festgesetzt, die sich an der zulassigen
Firsthdhe auf der Teilflache T4.3, d. h. der niedrigsten zulassigen Firsthdohe, orientiert.

Die Firsth6he bzw. Gebaudehobhe darf durch technische Aufbauten (dazu gehéren auch
Austrittsbauwerke auf Dachterrassen) Uberschritten werden, wenn sie vom angrenzenden
Strallenraum aus nicht sichtbar sind. Bei der Zulassigkeit von Dachterrassen ist der
Mindestanteil zur Begrinung von Dachflachen einzuhalten. Brandschutzabstande z. B. von
Wanden, Aufzugsuberfahrten, Oberlichtern, etc. sind bei der Anlage des Dachgriins zu
beachten.

Bezuglich technischer Aufbauten, insbesondere von Austrittsbauwerken auf Dachterrassen,
ist je Baugrundstick Uber eine Visualisierung nachzuweisen, dass diese nicht aus dem
offentlichen Stralenraum sichtbar sind. Die Regelung soll ausschlielich fir den am
weitesten vom jeweiligen Gebaude bzw. Dach des Bauvorhabens entfernten Punkt innerhalb
eines Radius’ von 150 m auf folgenden Strallen bzw. Stralkenabschnitten und Platzen
gelten: Am Kanal, Platz der Einheit, Am Alten Markt, Alter Markt, Anna-Fligge-Stralle. Fr
die Beurteilung der Sichtbarkeit soll die Messung aus dem Blickwinkel einer 1,8 m grol3en
Person . GOK erfolgen. Im Einzelfall kann eine Befreiung in Betracht kommen, wenn
nachweislich alle baulichen und technischen Méglichkeiten zur Lage und Hohe des
technischen Aufbaus ausgeschdpft wurden und dieser trotzdem geringfugig im 6ffentlichen
Strallenraum in Erscheinung tritt. Hierbei sind geeignete technische und gestalterische
MafRnahmen vorzusehen (z. B. Verzicht auf spiegelnde Oberflachen oder die Wahl einer
geeigneten Farbgebung).

Far Austrittsbauwerke, die ein festes Dach haben gilt die textliche Festsetzung zur
Dachbegriinung (s. B.3.7 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft). Die Dachflache von Austrittsbauwerken ist in Bezug auf die
Festsetzung zur Dachbegriinung (TF 6.1) zur gesamten Dachflache des Bauvorhabens
dazuzuzédhlen, sofern die Dachflache des Austrittbauwerks nicht dem Nachweis einer
Mindestbelichtung von Aufenthaltsrdumen dient.

TF 2.3 Die festgesetzten First- bzw. Gebdudehdbhen dlirfen durch technische
Aufbauten einschlieB3lich Austrittsbauwerken fiir zuldssige Dachterrassen
ausnahmsweise Uberschritten werden, wenn sie vom angrenzenden
StralBenraum aus nicht sichtbar sind.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 87 Abs. 1
BbgBO

In begriindeten Einzelfallen kann eine Abweichung von den festgesetzten First- und
strallenseitigen Traufhdhen um bis zu 0,3 m als Ausnahme zugelassen werden.
Abweichungen kénnen sich z. B. aus gestalterischen Griinden — wie etwa leichte
Anpassungen von Gesimsen, Traufen o. &. — ergeben oder, wenn es bei den
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abschlieltenden Stralenbaumalnahmen zu zuldssigen Abweichungen im Toleranzbereich
kommt und damit die vorgegebene Bezugshdhe nicht exakt durch die StralRenherstellung
erreicht werden konnte. Daruber hinaus ist bei der Gebdudeabwicklung die StralRenneigung
im Langsschnitt zu berlcksichtigen. Die Vorgaben zur Dachneigung missen dabei jedoch
eingehalten werden.

TF 2.4 Die festgesetzten First- und stral3enseitigen Traufhbhen kénnen
ausnahmsweise um bis zu 0,3 m lber- bzw. unterschritten werden.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 87 Abs. 1
BbgBO

Bzgl. der mdglichen Unterbauung der Flachen im urbanen Gebiet (MU) erfolgt zusatzlich
eine Festsetzung der Unterkante (UK) der zuldssigen Geschosse. Hintergrund ist die
Storanfalligkeit der Grundwasserfliefrichtung und dadurch mdégliche Beeintrachtigungen
angrenzender baulicher Anlagen. Auf Grundlage der Ergebnisse des im Rahmen der
Planung erstellten Grundwasserstromungsmodells fiir die Potsdamer Mitte (s. Anlage 18)
wird die maximal zuldssige Unterkante von unterirdischen Geschossen (Unterkante
Bodenplatte) im Plangebiet mit 27 m . NHN festgesetzt.

Bei der Herstellung von wasserdicht umschlossenen Trogbaugruben in Wand-Sohle-
Bauweise kdnnen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bauzeitlich temporare
Absenkungen unter die genannte Ordinate von 27 m 4. NHN zugelassen werden. Damit
kénnen die wesentlichen Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf den unmittelbaren
Bauwerksgrundriss beschrankt werden. Die Trogbaugruben sind so auszuflihren, dass sie
nach Abschluss der Grundwasserabsenkung wieder entfernt werden konnen (z. B.
Spundwande). Das Verbleiben eines Hindernisses im Grundwasser, das grof3er ist als der
eigentliche Baukérper, ist hingegen zu vermeiden.

TF 2.5 Unterirdische Geschosse sind nur bis zu einer Unterkante von 27 m (. NHN
zuléssig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

B.3.3 Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubare Grundstlicksflache wird gemafR § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m.

§ 23 Abs. 1 BauNVO nach auf3en, zu den angrenzenden 6ffentlichen StraRenraumen durch
Baulinien festgesetzt. Die festgesetzten Baulinien sind identisch mit den Grenzen der
Flurstucke 921, 923, 927, 929, 930, 969, 973, 975, 979, 976, 980 und 1827 gleichzeitig
Strallenbegrenzungslinien (s. Kapitel B.3.6 Verkehrsflachen).

Die Baulinien nehmen die in den westlich und stdwestlich angrenzenden B-Planen

SAN-P 18 und SAN-P 19 festgesetzten Blockrandstrukturen orientiert an dem historischen
Vorbild auf. Auf diese Weise werden die historischen Raumkanten des Blocks V (aulRer auf
der Ostlichen Seite) wiederhergestellt.

Um der Umsetzung der Planung einen Spielraum einzuraumen, kann ein geringfligiges Vor-
oder ZurUcktreten von den festgesetzten Baulinien ausnahmsweise zugelassen werden,
soweit dies durch historische Vorlagen der Fassadengestaltung in Bauakten belegt ist. Dies
gilt auch firr etwaige Uberstéande wie z. B. Gesimse und Traufen in den oberen Geschossen.
Die Geringflgigkeit beurteilt sich grundsatzlich nach dem Einzelfall. Generelle Aussagen

z. B. zu Malden lassen sich an dieser Stelle nicht treffen.
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Zur Sicherung von Versickerungsmaglichkeiten z. B. zur Anlage von Rigolen entsprechend
der in Anlage 16 beiliegenden Studie zur Regenentwasserung mussen mindestens 20 % der
Teilflache T5 (ca. 360 m?) unterirdisch zusammenhangend freigehalten werden. Tiefgaragen
und Keller sind dort nicht zulassig. Die genaue Lage dieser Flache kann jedoch aufgrund der
noch ausstehenden Objektplanung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht definitiv bestimmt
werden. Orientierung kann die stadtebauliche Studie in Anlage 22 geben. Eine Uberbauung
dieser Flache ist durch Nebenanlagen wie z. B. Wege nur mit wasserdurchlassigen
Befestigungen zuldssig, durch die die Versickerung von Oberflachenwasser nicht wesentlich
eingeschrankt wird.

TF3  Mindestens 20 % der Teilflache T5 diirfen unterirdisch zusammenhéngend
nicht durch Tiefgaragen oder Keller unterbaut werden. Eine Uberbauung
dieser Flache ist durch Nebenanlagen nur mit wasserdurchléssigen
Befestigungen zuléssig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBi. V. m. § 23 Abs. 1, § 16 Abs. 5 BauNVO

B.34 Bauweise

FUr den Blockrand des urbanen Gebiets wird gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m.
§ 22 Abs. 1, 3 BauNVO eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Gebaude sind demnach
ohne Abstand zu den seitlichen Grundstlicksgrenzen zu errichten.

Im Blockinnenbereich wird dagegen keine Bauweise festgesetzt, um die Errichtung von
Anbauten oder freistehenden Gebauden unter Bericksichtigung der notwendigen
Abstandsflachen gemal § 6 BbgBO zu ermdglichen.

So kann durch die nach auf3en wirkende Blockrandbebauung das Ziel der Annaherung an
den historischen Stadtgrundriss erreicht werden. Gleichzeitig kdnnen im Blockinnenbereich
sowohl Anbauten als auch freistehende Gebaude realisiert werden.

B.3.5 Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen

Die Grundsticke im urbanen Gebiet dirfen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB durch bauliche
Anlagen (z. B. Tiefgaragen, Keller) unterbaut werden. In diesen unterirdischen Geschossen
kénnen neben Stellplatzen flr Kfz, Fahrradabstellplatzen und Stellplatzen fiir die Fahrzeuge
behinderter Menschen auch Technikraume, Abstellrdume, Nebenanlagen u. a. untergebracht
werden.

Oberirdische Stellplatze und Garagen werden mit Ausnahme von Abstellplatzen flr
Fahrrader gemaf § 12 Abs. 6 BauNVO im urbanen Gebiet ausgeschlossen. Der im
Blockinnenbereich verbleibende Freiraum kann so als nutzbarer Freiraum flr die im
Plangebiet zuldassigen Nutzungen entwickelt werden.

TF4  Im urbanen Gebiet sind oberirdische Stellpldtze und Garagen mit Ausnahme
von Abstellplatzen fiir Fahrrdder nicht zulassig.

§ 12 Abs. 6 BauNVO

B.3.6 Verkehrsflachen

Die das urbane Gebiet umgebenden Flachen werden gemanR § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als
Stralenverkehrsflachen festgesetzt. Die Einteilung des StralRenraums ist dabei nicht
Gegenstand der Festsetzungen. Sie obliegt der konkreten Objektplanung.
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B.3.7 MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Versickerung

Trotz einer anliegenden Regenentwasserung im 6ffentlichen Strallenraum besteht
grundsatzlich geman § 54 Abs. 4 BbgWG die gesetzliche Vorgabe, das anfallende
Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstiick zu versickern. Dies ist aufgrund der
moglichen Uber- und Unterbauung (gemaR der zuldssigen Festsetzungen des B-Plans) zwar
madglich, hangt jedoch maligeblich von Faktoren ab, die die Umsetzung der Planung
betreffen. Diese kdnnen im Rahmen der Aufstellung des B-Plans aktuell nicht hinreichend
bestimmt werden.

Uber die Zulassung der Ableitung entscheidet die Untere Wasserbehdrde der
Landeshauptstadt Potsdam. Die Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von
Niederschlagswasser ist dem Kanalnetzbetreiber (Energie und Wasser Potsdam (EWP)/
Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP)) mit den Anschlussbegehren nachzuweisen. Die
konkreten Einleitbedingungen sind mit der EWP/ NGP abzustimmen. Die Wasserrechtliche
Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser ist dem Kanalnetzbetreiber (Energie und
Wasser Potsdam/ Netzgesellschaft Potsdam GmbH) mit den Anschlussbegehren
nachzuweisen. Die konkreten Einleitbedingungen sind mit der EWP/ NGP abzustimmen.

Es kénnen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Mdglichkeiten der teilweisen Versickerung durch
Rigolensysteme sowie der Anlage von Uberflutungsraumen aufgezeigt werden, welche
mittels einer Studie zur Regenentwasserung (s. Anlage 16) ermittelt wurden und bei der
Realisierung der Planung zu beachten sind. Mal3geblich wird die Planung auf der
Umsetzungsebene an das bestehende Versickerungsgebot anzupassen sein.

Bodenrechtliche Festsetzungen bezlglich Flachen zur Versickerung im B-Plan sind derzeit
aufgrund noch ausstehender konkreter Objektplanungen nicht méglich. Der jeweilige
grundsticksbezogene Nachweis zur Versickerung ist im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu fihren. Hierzu wird ein Hinweis (H8) in den B-Plan mit
aufgenommen, welcher auf mdgliche Kaskadensysteme hinweist.

Folgende Abfolge ist bzgl. der Niederschlagsentwasserung zu bertcksichtigen:

Vorrangig ist der Nachweis von Versickerung, Verdunstung und Rickhaltung von
Niederschlagswasser auf dem Grundstick zu erbringen. Hierzu muss eine Flache in der
notwendigen GrofRRe (ca. 360 m?) von unterirdischer Bebauung freigehalten und oberirdische
Befestigungen wasserdurchlassig gestaltet werden (s. B.3.3 Uberbaubare
Grundstucksflachen). Nur die auf den dem StralRenraum zugewandten geneigten
Dachflachen anfallenden Niederschlage kénnen in die bestehende Regenwasserkanalisation
abgeflhrt werden, da eine Ableitung der anfallenden Niederschlage in den
Blockinnenbereich wirtschaftlich (im Hinblick auf die Baukosten (geférderter Wohnungsbau))
und technisch (aufgrund der damit verbundenen Notwendigkeit der Durchdringung der
Gebaude) nicht darstellbar ist. Der jeweilige grundstlicksbezogene Nachweis ist im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens zu fihren.

Versiegelung

Aufgrund der weitgehenden Uber- bzw. Unterbauung der Flachen im Plangebiet ist eine
Versickerung von anfallendem Oberflachenwasser nur sehr eingeschrankt maoglich.
Unabhangig davon ob Flachen unterbaut sind oder nicht, soll die Moglichkeit zur
Ruickhaltung und Verdunstung bzw. Versickerung erhalten bleiben. Hierzu erfolgt eine
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Festsetzung zu Art und Weise des Aufbaus und der Oberflachen von nicht durch
oberirdische Gebaudeteile iberbauten Flachen — z. B. Wege.

Zur Sicherung der Durchlassigkeit von Oberflachen im Sinne der Moéglichkeiten zur
Anreicherung von Grundwasser und zur Verbesserung der Wasserspeicherfahigkeiten des
Bodens wird die Befestigung von Flachen im urbanen Gebiet gemal

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eingeschrankt. Dementsprechend mussen auf der Teilflache T5
befestigte Flachen (z. B. Wege, Zufahrten, Terrassen) in wasser- und luftdurchlassigem
Aufbau hergestellt werden. Dies gilt unabhangig davon, ob die Flachen unterbaut sind oder
nicht. Bauwerke, die die Teilflache T5 lediglich unterbauen, haben gemal TF 5.3 einen
wasserspeichernden Dachaufbau von mindestens 60 cm nachzuweisen, sodass auch hier
die Oberflachenbeschaffenheit wesentlich zu den Speicher- und Verdunstungsfahigkeiten
dieser Flachen beitragt.

TF5  Aufder Teilfliche T5 sind befestigte Flachen nur in wasser- und
luftdurchlassigem Aufbau zuléssig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

B.3.8 Anpflanzen von Baumen und sonstigen Bepflanzungen
Dachbegriinung

Aufgrund des geplanten hohen Versiegelungsgrades im Baugebiet, kann das anfallende
Niederschlagswasser nur sehr eingeschrankt auf dem Grundstlick versickert werden. Um die
Ruckhalteméglichkeiten im Plangebiet zu erhéhen wird diesbeziglich gemal § 9 Abs. 1 r. 20
BauGBi. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, dass die dem Innenhof zugewandten
Dachflachen zu begriinen sind. Die zuldssige Dachneigung (maximal 15° wird entsprechend
begrenzt (s. B.3.10 Ortliche Bauvorschriften), da ansonsten ein Abrutschen der
Dachbegriinung zu befirchten ist und besondere SicherungsmalRnahmen erforderlich waren.

Die Begrunung muss zu mindestens 60 % erfolgen, wobei ein durchwurzelbarer Dachaufbau
von mindestens 10 cm aufzubringen ist. Dachterrassen missen nicht begrint werden, wenn
der Mindestanteil der begriinten Dachflache von 60 % an anderer Stelle auf dem Grundstuick
nachgewiesen wird. Es wird die Verwendung von Pflanzen der Pflanzliste 3 empfohlen.

Durch die Begriinung von Dachern kann anfallendes Niederschlagswasser flachig
zurlckgehalten und zeitverzdgert abgefuhrt bzw. zum Teil direkt auf den Dachern verdunstet
werden. Gleichzeitig kann Staub gebunden und Lebensraum fir Tiere (z. B. Insekten)
geschaffen werden. Der Verlust von Naturhaushaltsfunktionen kann so teilweise im
Plangebiet ausgeglichen werden.

TF 6.1 Dachfléchen mit einer Neigung von weniger als 15° sind zu mindestens 60 %
zu begriinen. Dabei ist ein durchwurzelbarer Dachaufbau von mindestens
10 cm aufzubringen. Dies gilt nicht fiir notwendige technische Einrichtungen
und fiir notwendige Belichtungsfldchen.

§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGBi. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Um im Blockinnenbereich (Teilflache T5) auch auf nicht Uberbauten unterirdischen
Geschossen eine Begriinung zu ermdglichen, welche auch zur Rickhaltung und
Verdunstung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstiicken beitragt, wird
diesbezuglich gemal § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB eine
Festsetzung zur Uberdeckung von unterhalb der Geléandeoberflache liegenden baulichen
Anlagen getroffen.
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TF 6.2 Im urbanen Gebiet sind bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberflédche,
durch die das Baugrundstlick lediglich unterbaut wird, auf einem
Mindestflachenanteil von 50 % mit einem durchwurzelbaren Aufbau von
mindestens 60 cm zu (iberdecken und zu begriinen.

§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGBi. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Fassadenbegriinung

Die Begriinung von Fassaden kann teilweise zum 6kologischen Ausgleich im Plangebiet
beitragen. Rank- und Kletterpflanzen reinigen und kuhlen die Luft und sorgen so fur bessere
Arbeits- und Lebensverhaltnisse. Aulierdem kénnen Fassadenbegriinungen Tieren und
Insekten einen Lebensraum in ansonsten stark versiegelten innerstadtischen Bereichen
bieten, wodurch sie auch zum Artenschutz beitragen. Daher sind im Plangebiet die zum
Blockinnenbereich hin orientierten bzw. innerhalb der Flache ABCDA liegenden Fassaden
mit Rank- und Kletterpflanzen zu begriinen. Je Baugrundstlick sind gemaf

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB jeweils mindestens 20 % der
Gesamtflache der Fassade abziglich der durch Fenster, Tiren oder andere Wandoéffnungen
unterbrochenen Fassadenteile mit Rank- und Kletterpflanzen zu begriinen. Es wird die
Verwendung von Arten der Pflanzliste 2 empfohlen.

TF 6.3 Zur Teilflache T5 liegende Fassaden baulicher Anlagen sind mit Rank- und
Kletterpflanzen zu begriinen. Die Begriinung muss je Teilfliche jeweils
mindestens 20 % der Gesamtfladche der AuBenwand abzliglich der durch
Fenster, Tliren oder andere Wandéffnungen unterbrochenen Fassadenteile
bedecken.

§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Anpflanzen von Baumen

Baume bieten wichtige Lebensraume flr eine groRe Anzahl von Tierarten (z. B. Vdgel und
Insekten) und sind Sauerstofflieferanten und Schattenspender und damit fiir ein gesundes
Stadtklima wichtig. Demnach sind auf der Teilflache T5 gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

i. V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB mindestens vier Baume der Pflanzliste 1 in der
Mindestqualitat Hochstamm (Hohe mindestens 1,8 m), 3x verpflanzt (3xv), Stammumfang
mindestens 16 cm (StU 16) zu pflanzen. Dies entspricht einem Verhaltnis von einem Baum
je ca. 450 m? begonnener Grundstlicksflache. Die Baume sind dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten.

Grundsatzlich ist die Pflanzung von Baumen auch auf unterbauten Flachen moéglich, wenn
eine entsprechende Uberdeckung gewahrleistet wird oder sie in Trégen gepflanzt werden.
TF 6.4 Aufder Teilfliche T5 sind mindestens vier Bdume der Pflanzliste 1 in der
Mindestqualitat Hochstamm, 3xv, StU 16 zu pflanzen.

§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Pflanzlisten (Pflanzempfehlung)

Hinsichtlich der Neupflanzung von Baumen wird die Verwendung von Arten der
Baumartenliste der Potsdamer PBaumSchVO empfohlen. Erganzt werden klein- und
schmalkronige Baumarten (Blumen-Esche, Geweihbaum und Saulen-Hainbuche) die
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hitzeresistent sind sog. Zukunftsgehdlze/ Klimabaume. Weiterhin werden Arten zur Dach-

und Fassadenbegrinung empfohlen.

Pflanzliste 1 - Baume

Baumhasel, Corylus colurna

Spitz- oder Schneeball-Ahorn, Acer
platanoides oder opalus

Blumen-Esche, Fraxinus ornus

Buche, Fagus sylvatica

Feldahorn, Acer campestre

Gemeine Trauben-Kirsche, “Prunus padus”
Geweihbaum, Gymnocladus dioicus
Hainbuche, Carpinus betulus
Hopfenbuche, “Ostrya carpinifolia”
Schwedische Mehlbeere oder Elsbeere,
Sorbus x intermedia oder torminalis

Weil3- oder Rot-Esche, Fraxinus americana
oder pennsylvanica

Lederhillsenbaum, Gleditsia triacanthos
“Skyline”

Gelbe oder Ohio-Rosskastanie, Aesculus
flava oder glabra

Rotdorn, Crataegus in Sorten
Saulen-Eiche, Quercus robur ,Fastigiata®
Saulen-Hainbuche, Carpinus betulus “Frans
Fontaine”

Silberweide, Salix alba

Silber-Linde, Tilia tomentosa

Winterlinde, Tilia cordata

Pflanzliste 2 - Kletterpflanzen zur Fassadenbegriinung

Scharfzahniger Strahlengriffel, Actinidia
arguta

Akebie, Akebia quinata

Pfeifenwinde, Aristolocia macrophylla
Trompetenblume, Campsis radicans
Herbst-Waldrebe, Clematis paniculata

Anemonen-Waldrebe, Clematis montana
‘Rubens’

Gemeiner Efeu, Hedera helix

Echtes Geil3blatt, Lonicera caprifolium
Wilder Wein, Parthenocissus quinquefolia
Schling-Knéterich, Polygonum (Fallopia)
aubertii

Pflanzliste 3 - Dachbegriinung

Fingersegge, Carex digitata
Blauschwingel, Festuca glauca

Perlgras, Melicaciliata

Blaugrine Segge, Carex flacca
Schillergras, Koeleria glauca

Blaugras, Sesleria varia

Rundblattrige Glockenblume, Campanula
rotundifoia

Knackerdbeere, Fragaria viridis

Kleines Habichtskraut, Hieracium pilosella
Kartauser-Nelke, Dianthus carthusianorum

Blutroter Storchenschnabel, Geranium
sanguineum

Frahlings-Fingerkraut, Potentilla
neumanniana

Dachwurz, Sempervivum tectorum
Milder Mauerpfeffer, Sedum sexangulare
Felsenfetthenne, Sedum reflexum
Weilke Fetthenne, Sedum album

Gelber Lauch, Allium luteum

Kugellauch, Allium spaerocephalon

B.3.9 Immissionsschutz

Durch die unmittelbare Lage der geplanten Gebaude an der Stralte ,Am Kanal“ und des dort
vorhandenen Strallen- und Schienenverkehrs ist das geplante Vorhaben Larmimmissionen
und Erschitterungen ausgesetzt. Die Einwirkungen auf das Plangebiet wurden untersucht
und durch entsprechende Gutachten bewertet (siehe folgendes Kapitel ,Larmschutz®).
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B.3.9.1 Larmschutz

Die auf das Gebiet einwirkenden Larmimmissionen durch den StralRenverkehr und die
Strallenbahn auf der Strafle ,Am Kanal“ wurden in einer Schalltechnischen Untersuchung

(s. Anlage 10) ermittelt.

Abbildung 4 Schallimmissionsplan, StraBe Prognose, Beurteilungspegel Tag
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Sehalltechnische Untersuchung
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Da in einem Bereich, welcher den Stral’en ,Am Alten Markt‘ und ,Am Kanal* zugewandt ist,
aufgrund des StraRenverkehrs geringe Uberschreitungen der Orientierungswerte gemaR der
DIN 18005 fir Urbane Gebiete von 1 bis 3 dB auftreten, werden geman

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Festsetzungen zum Schallschutz notwendig. Da aktive
Schallschutzmaflnahmen wie z. B. Larmschutzwande aus stadtgestalterischen Griinden
ausscheiden, werden passive SchallschutzmalRnahmen festgesetzt.

Bereits im Bereich einer larmschutztechnisch glinstigen Ausrichtung der Gebaudenutzungen
bestehen Mdglichkeiten zum passiven Larmschutz. Nach Moglichkeit sollten Rdume zum
dauerhaften Aufenthalt generell in Richtung der Larm abgewandten Hausseiten d. h. zum
Blockinnenbereich ausgerichtet werden. Falls schutzwirdige Nutzungen in Gebauden mit
Orientierungswertiiberschreitungen in Richtung der Stralde orientiert sein sollen, hat die
Sicherstellung des notwendigen Luftaustausches durch geeignete bauliche
Schallschutzmafl®nahmen wie z. B. Doppelfassaden, besondere Fensterkonstruktionen (z. B.
.,Hamburger Hafen City-Fenster, d. h. speziell konzipierte Kastenfenster mit
Schallschutzverglasung und zwei Fensterebenen, die versetzt getffnet werden kdnnen) oder
in ihrer Wirkung vergleichbare Malinahmen zu erfolgen.

Fir einen ausreichenden Schallschutz innerhalb des Gebaudes sind die erforderlichen
Schalldamm-Male der AulRenbauteile einzuhalten. Die DIN 4109 enthalt dazu die
Mindestanforderungen fir den Schallschutz im Hochbau.

Den Larmschutz betreffend wird daher folgende Festsetzung getroffen:

TF7  Zum Schutz vor Verkehrsldrm miissen bei der Errichtung, der Anderung oder
der Nutzungsénderung von baulichen Anlagen die AuRenbauteile
schutzbediirftiger Aufenthaltsrdume der Gebdude im Geltungsbereich des B-
Plans ein bewertetes Gesamt-Bauschallddmm-Mal (R'y ges) aufweisen, das
nach folgender Gleichung geméf3 DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:

R ’w,ges = La — Kraumart
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mit L, = mal3geblicher AulRenlarmpegel
mit Kraumart = 30 dB flir Aufenthaltsrdume in Wohnungen
= 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches.

Die Ermittlung des mal3geblichen AulRenlédrmpegels L, erfolgt hierbei
entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemé&l DIN 4109-2:2018-01.

Dabei sind die liiftungstechnischen Anforderungen fiir die Aufenthaltsréume
durch den Einsatz von schallgeddmmten Liiftern in allen Bereichen mit
néchtlichen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu beriicksichtigen.

Der Nachweis der Erfiillung der Anforderungen ist im
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109 - 2:2018-01
geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden mal3geblichen AuRenlérmpegel (L) sind aus den
ermittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens der KSZ Ingenieurbiiro
GmbH abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass
die im Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr
zutreffend sind.

Fiir einen der Wohnung zugeordneten Aul3enbereich (z. B. einen Balkon oder
eine Terrasse) ist entweder durch Orientierung an ldrmabgewandten
Gebéudeseiten oder durch bauliche SchallschutzmalBhahmen wie z. B.
verglaste Vorbauten mit teilgedffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch
diese baulichen MalBnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht
wird, die es ermdéglicht, dass in dem der Wohnung zugehérigen Aul3enbereich
ein Tagespegel kleiner 65 dB(A) erreicht wird.

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Beim Bauantrag ist gemaf § 66 Abs. 1 S. 1 BbgBO ein Schallschutznachweis durch ein
geeignetes Fachbiro zu erbringen.

B.3.9.2 Erschitterungsschutz

Die auf das Gebiet einwirkenden Erschitterungen, durch die auf der Stralle “Am Kanal*
verkehrende Strallenbahn, wurden in einer Erschitterungstechnischen Untersuchung
untersucht (s. Anlage 11).

Da fir die Beurteilung von Einwirkungen von Erschitterungen auf Gebaude und auf
Menschen derzeitig keine verbindlichen Grenzwerte existieren, wurden Anhaltswerte der
dreiteiligen DIN 4150 “Erschitterungen im Bauwesen® zur Bewertungsgrundlage
herangezogen. In DIN 4150 Teil 2 sind Anhaltswerte angegeben, bei deren Einhaltung
erhebliche Belastigungen durch Erschitterungen im Allgemeinen auszuschlief3en sind. In
Tabelle 2 sind Anhaltswerte fir die Einwirkung von Erschitterungen auf Menschen in
Gebauden getrennt nach unterschiedlichen Gebietsnutzungen sowie getrennt nach
Einwirkungen wahrend Tag und Nacht gemafR DIN 4150, Teil 2 angegeben.
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Tabelle 2 Anhaltswerte fiir Erschitterungseinwirkungen in Wohnungen und vergleichbar
genutzten Raumen nach DIN 4150, Teil 2

Gebietseinstufung Anhaltswerte fiir die Schwingstirke KB

Tag Nacht
Au Ao Ar Au Ao Ar

Einwirkungsorte nur mit gewerblichen

Anlagen in der Nachbarschaft 0.4 6 0.2 0.3 106015

Einwirkungsorte vorwiegend mit
gewerblichen Anlagen in der 0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1
Nachbarschaft

Einwirkungsorte mit weder vorwiegend
Wohnungen noch Gewerbe in der 0,2 5 0,1 0,15 0,3 | 0,07
Nachbarschaft

Einwirkungsorte mit vorwiegender oder
ausschlielicher Wohnbebauung in der 0,15 3 0,07 0,1 0,2 | 0,05
Nachbarschaft

Besonders schutzbediirftige Einrichtungen
(Krankenhauser, Kliniken), soweit sie in 0,1 3 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,05
ausgewiesenen Sondergebieten liegen

Die auf den Messort einwirkenden Erschitterungsimmissionen wurden am 5. Januar 2023 in
der Zeit von 10:50 Uhr bis 12:15 Uhr in mehreren Messungen erfasst. Hierzu wurde an zwei
Messpositionen in 21 m bzw. 30 m Entfernung zur Mitte des Gleisbettes die Erschiitterung
erfasst (s.

Abbildung 6).
Abbildung 6 Messpositionen Erschiitterungstechnische Untersuchung
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Nach den Messungen wurden mithilfe eines Prognoseverfahrens mégliche Erschitterungen
berechnet. Die an den Messpunkten prognostizierte Schwingstarke KBer; liegt in allen Fallen
weit unterhalb des Anhaltswertes Ar von 0,07 tags und 0,05 nachts fur Allgemeine
Wohngebiete. Die Wahrnehmungsschwelle liegt bei der bewerteten Schwingstarke KBF=0,1.
Ab diesem Wert werden Schwingungen vom Menschen als gerade wahrnehmbar

empfunden.
Tabelle 3 Ergebnisse Schwingstarken Erschiitterungstechnische Untersuchung

MP1 MP2
fres KBerr Tag KBr1r Nacht KB Tag KB Nacht
8 0,03 0,012 0,014 0,005
10 0,025 0,01 0,013 0,005
12,5 0,025 0,01 0,013 0,005
16 0,024 0,01 0,01 0,004
20 0,021 0,008 0,009 0,004
25 0,021 0,009 0,009 0,003
31,5 0,028 0,011 0,009 0,004
40 0,048 0,019 0,01 0,004
50 0,044 0,018 0,012 0,005
63 0,028 0,011 0,015 0,006
80 0,021 0,009 0,016 0,007

Eine erhebliche Belastigung des Menschen im Geltungsbereich des B-Plans durch
Erschitterungseinwirkung von Zugvorbeifahrten kann anhand der Ergebnisse der
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Erschitterungstechnischen Untersuchung ausgeschlossen werden. Festsetzungen den
Erschitterungsschutz betreffend sind somit nicht erforderlich. Bei Einhaltung der
Anhaltswerte der DIN 4150-2 werden auch die Anhaltswerte der DIN 4150-3 eingehalten.

Beim Bauantrag ist gemaR § 66 Abs. 1 S. 1 BbgBO ein Nachweis zum Erschitterungsschutz
durch ein geeignetes Fachbiro zu erbringen.

B.3.10  Ortliche Bauvorschriften

Die Entwicklung des Blocks V ist aufgrund seiner Lage im Stadtgefiige mit einem hohen
gestalterischen Anspruch flir die neu zu errichtende Bebauung verbunden. Daher beinhaltet
der B-Plan gestalterische Vorgaben, die als értliche Bauvorschriften geman

§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 BbgBO festgesetzt werden. Mit Hilfe dieser Festsetzungen
sollen wichtige, flir den Bereich der Innenstadt typische gestalterische Grundprinzipien
formuliert und realisiert werden. Die Hohe der baulichen Anlagen, die Festsetzung der
strallenseitigen Zahl der Vollgeschosse und die Dachformen leiten sich — abgesehen von der
Ostseite des Blocks — aus der historischen Vorgangerbebauung ab.

Das konkretisierte Leitbautenkonzept fir den Block V beinhaltet explizite Vorgaben fiir die
zukunftige stadtebauliche Gestalt der stralenseitigen Fassaden und Dacher. Wahrend die
Fassadenabwicklungen zur StralRe “Alter Markt®, zur ,Anna-Flligge-Straflte” und zur Stralte
“Am Kanal“ insbesondere in Bezug auf die Dacher eindeutig geregelt sind, werden
diesbezlglich entlang der Stralle “Am Alten Markt* Freiheiten erdffnet. Hintergrund ist, dass
die Ostliche Blockkante zur StraRe “Am Alten Markt“ nicht dem Zustand bis 1945 entspringt
und die Architektursprache an dieser Stelle entwurflich ausgestaltet werden kann, um diese
“Schnittkante“ zu verdeutlichen.
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Abbildung 7 Fassadenabwicklung Alter Markt und Anna-Fliigge-StraRe®
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Déacher

Zum Ordnungsprinzip der Gestaltung des Blocks gehort, dass der Dachfirst der strallenseitig
stehenden Gebaude (bis auf die neue Schnittkante an der Stralle ,Am Alten Markt®) parallel
zur angrenzenden o&ffentlichen Verkehrsflache verlaufen muss. Fir den Blockinnenbereich
werden keine Vorgaben gemacht, da diese Gebaude aus dem &ffentlichen Straflenraum
nicht sichtbar sind.

TF 8.1 Aufden Teilflichen T1.1 bis T4.3 sind Geb&ude traufstédndig mit einem zur
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldche parallel verlaufenden Dachfirst zu
errichten. Der Dachabschluss von Steildachflachen muss mit einem Firstziegel
erfolgen.

Auf der Teilflache T4.2 ist der parallel zur Stral3e ,Alter Markt” laufende Dachfirst bis zur
Strallenbegrenzungslinie mit der Stral’e ,Am Alten Markt® zu fiihren. Auf der Teilflache T3.2
ist der parallel zur Strale ,Am Kanal“ laufende Dachfirst bis auf die Hohe des Punktes ¢ zu
fuhren. Danach kann das Dach bis zur Strale Am Alten Markt in einer freien Form fortgefuhrt
werden, um auch Mdglichkeiten zum architektonisch-entwurflichen Umgang mit der neu
entstehenden Blockecke zu erdffnen.

TF 8.2 Auf der Teilfliche T4.2 ist der parallel zur Stral3e ,Alter Markt” verlaufende
Dachfirst bis zur Strallenbegrenzungslinie mit der Stral8e ,Am Alten Markt* zu
fihren. Auf der Teilflache T3.2 ist der parallel zur Stral8e ,Am Kanal*
verlaufende Dachfirst bis auf die Héhe des Punktes c¢ zu fiihren.

Die Dachneigung soll stralenseitig den historischen Vorlagen und innenstadttypischen
Gegebenheiten entsprechen. Diese liegen in der Regel zwischen 35° und 45°. Zum
Blockinnenbereich darf davon abgewichen werden, da diese Dachflachen aus den
angrenzenden Offentlichen Strallenrdumen nicht sichtbar sind. Diese Regelung wird auch
erforderlich, falls der Bauherr hofseitig eine andere (hdhere) Geschosszahl (Split-Level)
realisieren méchten als stral’enseitig vorgegeben ist und um eine Begriinung der
Dachflachen (s. B.3.7 MalRthahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft) zu sichern. Die Dachneigung darf dort maximal 15° betragen.

TF 8.3 Zur ,Anna-Fliigge-Stral8e” und zur Stral8e ,Am Kanal“ hin orientierte
Dachfldchen missen mit einer Neigung zwischen 35° und 45° ausgebildet
werden. Auf der Teilflaéche T4.3 muss die zur angrenzenden Stral3e hin
orientierte Dachflédche eine Neigung von 45° aufweisen. Die auf der Teilfldche
T4.2 zur Stral3e ,Alter Markt” hin orientierte Dachflache muss eine Neigung
zwischen 35° und 45° aufweisen. Die der Teilfliche T5 zugewandten
Dachfldchen bzw. Dachfldchen auf der Teilflache T5 diirfen eine Neigung von
15° nicht liberschreiten.

Far die zum o6ffentlichen Strallenraum hin orientierten Dachflachen werden Vorgaben fur die
Dachdeckung gemacht. Danach sind nur naturrote, nicht engobierte oder nicht glasierte
Dachziegel zu verwenden.

TF 8.4 Auf den den offentlichen Verkehrsfldchen zugewandten Dachseiten sind
naturrote, nicht engobierte und nicht glasierte Dachziegel zu verwenden.
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Gauben kénnen zum offentlichen Strallenraum hin ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn diese nachweislich auf Grundlage historischer Quellen (Bauakten, Fotos) vorhanden
waren. Auf den Teilflachen T3.2 und T4.2 sind Gauben unzuldssig. Diese Gebaude sollen in
anderer geeigneter Weise architektonisch auf die stadtebaulich jeweils neu geschaffene
Ecksituation reagieren.

TF 8.5 Zur StralBenverkehrsflache ,Alter Markt®, ,Anna-Fliigge-StraBe“ und ,Am
Kanal“ sind Dachgauben ausnahmsweise dort zuldssig, wo nachweislich
historischer Quellen (Bauakten) Gauben bestanden haben. Auf den
Teilflichen T3.2 und T4.2 sind stral3enseitig keine Gauben zuléssig.

Dacheinschnitte sind stralRenseitig nicht zulassig. Lediglich auf den zur Stralle ,Am Alten
Markt“ hin orientierten Dachflachen sind Einschnitte erlaubt, da die Ostseite des Blocks
historisch nicht existierte. Dacheinschnitte dirfen nur in der Dachflache selbst liegen.
Zugehdrige Gelander, Bristungen u. &. Bauteile dirfen nicht tGber die Dachhaut hinaus in
Erscheinung treten.

TF 8.6 Auf den den offentlichen Verkehrsfldchen zugewandten Dachseiten sind
Dacheinschnitte nicht zuldssig. Ausgenommen davon sind zur Stral8e ,Am
Alten Markt“ hin ausgerichtete Dachflédchen. Zugehérige Bauteile z. B.
Gelénder diirfen nicht (ber die Dachhaut hinaus in Erscheinung treten.

Auf den den o6ffentlichen Verkehrsflachen zugewandten Dachseiten sind Dachflachenfenster
zuldssig. Sie durfen jedoch weder unmittelbar Gbereinander oder nebeneinander angeordnet
werden. Dachflachenfenster gelten als nebeneinander angeordnet, wenn der Abstand
zwischen ihnen weniger als 1,5 m betragt. Strallenzugewandte Dachflachenfenster missen
schmaler als die stralRenseitigen Fenster in den Normalgeschossen sein und missen mit
flach aufliegenden Eindeckrahmen ausgefuhrt werden. Ausnahmen fir Rettungsfenster
bedurfen einer Einzelfallpriifung.

TF 8.7 Auf den den offentlichen Verkehrsflachen zugewandten Dachseiten dlirfen
Dachfldchenfenster weder unmittelbar libereinander noch nebeneinander
angeordnet werden. Dachflachenfenster miissen schmaler als die
strallenseitigen Fenster in den darunter liegenden Geschossen sein und
miuissen mit flach aufliegenden Eindeckrahmen ausgefiihrt werden. Anordnung
und Ausfiihrung von Rettungsfenstern sind davon ausgenommen und
bediirfen einer Einzelfallpriifung.

Die neu zu planende Ostseite des Blocks soll eine differenzierte Architektursprache erhalten,
um sich entsprechend der bereits vorhandenen Vielfaltigkeit der Gestaltung in den Block V
stadtebaulich einzufiigen. Daher wird festgesetzt, dass die Dachflachen an der Stral3e ,Am
Alten Markt“ jeweils unterschiedlich und eigenstandig bspw. in Form, Neigung und Wahl der
Dachziegel zu gestalten sind. So soll erreicht werden, dass die einzelnen Parzellen nicht nur
in den Fassaden klar voneinander getrennt werden.

TF 8.8 Auf den Teilflichen T3.2, T4.1 und T4.2 sind Dé&cher zur Stral3e ,Am Alten
Markt“ je Teilflache unterschiedlich zur jeweils benachbarten Teilflache zu
gestalten.
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Um das gestalterisch mit hohem Anspruch entstehende Erscheinungsbild des Blocks zu
sichern, sind technische Aufbauten, Dachterrassen sowie zugehorige Bauteile auf der
ruckwartigen Dach- bzw. Geb&udeseite zu errichten. Sie durfen aus den angrenzenden
Strallenrdumen nicht sichtbar sein. Es ist derselbe Nachweis- und BewertungsmafRstab
anzusetzen, wie er zur TF 2.3 (Héhe baulicher Anlagen) formuliert ist.

TF 8.9 Technische Aufbauten sind auf den den 6ffentlichen Verkehrsflachen
abgewandten Dachseiten anzuordnen. Sie diirfen vom angrenzenden
Strallenraum nicht sichtbar sein.

TF 8.10 Dachterrassen sind auf den den 6ffentlichen Verkehrsflichen abgewandten
Dachseiten in einem (horizontalen) Abstand von mindestens 2 m zum First
zuldssig. Zugehérige Bauteile diirfen vom angrenzenden Strallenraum nicht
sichtbar sein.

Auf den historischen Parzellen, d. h. auf allen Flachen ausgenommen den drei zur Ostseite
des Blocks orientierten Teilflachen (T3.2, T4.1 und T4.2), dirfen Dachflachenfenster,
Dachgauben und Dacheinschnitte nicht mehr als 1/3 der Fassadenbreite einnehmen. Damit
soll ein innenstadttypisches ausgewogenes Verhaltnis zwischen Dachflache und Offnungen
geschaffen werden. Auf den ,neuen” Parzellen T3.2, 4.1 und 4.2 darf dieser Anteil hdher
sein, um ggf. in geeigneter Weise gestalterisch-architektonisch auf die stadtebaulich neu
geschaffene Blockrandsituation zu reagieren.

Inwieweit Dachflachenfenster in den Fensterachsen der Hauptgeschosse liegen oder
dazwischen, ist gemal der Ziele und Leitlinien fur den Block V (s. Anlage 7)
entwurfsabhangig zu entscheiden.

TF 8.11 Dachfldchenfenster, Dachgauben und Dacheinschnitte diirfen 1/3 der
Fassadenbreite nicht (iberschreiten. Ausgenommen davon sind die Teilflachen
73.2, T4.1 und T4.2.

Fir die Teilflache T4.3 wird erganzend festgesetzt, dass auf der stralRenseitigen Dachflache
entsprechend der historischen Bebauung ein Zwerchhaus zu errichten ist.

TF 8.12 Auf der Teilfliche T4.3 ist auf der straBenseitigen Dachflache ein Zwerchhaus
zu errichten.

Fassaden

Im Plangebiet sind die neu zu errichtenden Gebaude stralenseitig sowohl mit sichtbarem
Grundsockel als auch mit einem Sockelgeschoss auszuflihren. Dies sichert die
gestalterische Einpassung in die nahere Umgebung der nach den klassischen Grundmotiven
gestalteten Fassaden. Sowohl von historischen Gebauden als auch von im Zuge der
Entwicklung der Blocke | bis IV neu entstehenden Gebauden. Bezuglich der jeweiligen
Dimensionierungen sind entwurfsbezogen geeignete Losungen dieser Gestaltungsmotive zu
finden. Ein Grundsockel ist im Mittel mit einer Mindesthéhe von 50 cm auszufiihren.

TF 9.1 Aufden Teilflichen T1.1 bis T4.3 sind Gebé&ude strallenseitig mit Grundsockel
und Sockelgeschoss zu errichten. Der Grundsockel muss im Mittel eine Héhe
von mindestens 50 cm aufweisen.
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Die stralienseitigen Gebaudefassaden sollen ohne stérendes Beiwerk, sorgfaltig gearbeitet
und fest und massiv sein. Diesem Ansatz wirde die Verwendung von
Warmedammverbundsystemen, poliertem Granit oder glasierten Ziegeln bzw. &hnlichen
Materialien widersprechen. Diese Materialien sind demnach nicht zulassig.

TF 9.2 An stralBenseitig stehenden Fassaden sind Warmeddmmverbundsysteme,
vorgehéngte Fassaden sowie gldnzende Fassadenoberfldchen nicht zuldssig.

Balkone und Loggien sind flir das Erscheinungsbild des 6ffentlichen StraRenraums nicht
belegt. Sie sind demnach an stral3enseitig stehenden Fassaden nicht zuldssig und nur an
zum Blockinnenbereich (Teilflache T5) orientierten Fassaden zulassig.

TF 9.3 Balkone und Loggien sind an stra3enseitig stehenden Fassaden nicht
zuléssig.

Entsprechend den innenstadttypischen Fassaden mit ihren klassischen Architektursprachen
sollen Fenster- und Turéffnungen der zum Stralenraum hin orientierten Fassaden maximal
50 % der Fassadenflache je Gebaude einnehmen. Die Fassadendffnungen sollen zudem
stehend ausgebildet werden. Lediglich sogenannte ,Attikafenster”, d. h. Fenster innerhalb
der wandartigen Erhéhung der Aufienwand Uber der Haupttraufe, kénnen aufgrund ihrer
besonderen Lage andere Formate haben.

Von diesen Vorgaben ausgenommen sind die Fassaden auf den Teilflachen T3.2 und T4.1
zwischen den Punkten a und b an der StralRe ,Am Alten Markt®. Soweit nach der textlichen
Festsetzung TF 8.6 ,stark spiegelnde und reflektierende Fensterglaser” als nicht zulassig
gelten, bezieht sich dies insbesondere auf verspiegeltes Glas und Glas mit erhéhter
spiegelnder Wirkung und ausdrucklich nicht auf Ublicherweise verwendete Glasscheiben, die
in einem gewissen Umfang ebenfalls spiegelnde und reflektierende Wirkung haben — ein
besonderes, extra entspiegeltes Glas wird durch die Festsetzung nicht zur Pflicht gemacht.

TF 9.4 Je Gebé&ude diirfen Fenster- und Tliréffnungen an straBenseitigen Fassaden
50 % der Fassadenfldche nicht liberschreiten. Sie sind ausschliel3lich
instehenden Formaten auszufiihren. Ausgenommen davon sind Attikafenster
oberhalb einer gestalteten Haupttraufe sowie Fassaden zwischen den
Punkten a und b.

TF 9.5 Stark spiegelnde, verspiegelte und reflektierende Verglasungen sind
unzulassig.

Markisen sind flr Zwecke des Wetter- und Sonnenschutzes zulassig. Korbmarkisen werden
jedoch aufgrund fehlender historischer Vorbilder ausgeschlossen, da diese nicht
innenstadttypisch sind. Markisen missen beweglich sein, so dass sie nach Geschaftsschluss
wieder eingefahren werden konnen. Auch blickdichte geschlossene Rollladen sind
unzulassig, damit der StralRenraum auch nach Betriebsschluss in den Abendstunden nicht
tot wirkt. Roll- und Scherengitter kommen ausnahmsweise in Betracht. Oberhalb des ersten
Vollgeschosses (Erdgeschoss) sind zudem AuRlenjalousien nur ohne Flihrungsschienen
innerhalb der FensterauRenlaibungen zulassig.

TF 9.6 Fiir Zwecke des Wetter- und Sonnenschutzes sind an stral3enseitigen
Fassaden ausschlie3lich bewegliche Markisen zuldssig. Korbmarkisen sind
nicht zulédssig. Ab dem zweiten Vollgeschoss sind Aul3enjalousien nur ohne
Fihrungsschienen innerhalb der Fensteraul3enlaibungen zuldssig.
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TF 9.7 Im ersten Vollgeschoss sind fiir Fenster und deren Schutz ausschliel3lich
Sicherheitsglas sowie Roll- und Scherengitter zuldssig. Blickdichte
geschlossene Rollldden sind in allen stral3enseitigen Fassaden unzuléssig.

Aulenmaterialien und Farbgebung der Vorderfassaden/ vorderen Satteldachflachen sind
denkmalrechtlich erlaubnispflichtig und mussen bemustert werden.

Werbeanlagen

Das Plangebiet liegt im Bereich der Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam,
Teilbereich ,Innenstadt‘. Werbeanlagen sind demnach nur an der Statte der Leistung
zulassig und dirfen eine Einzelflache von 2 m? nicht iberschreiten. An die Farbgebung sind
Bedingungen geknlpft. So durfen z. B. keine Tagesleuchtfarben (fluoreszierende Farben, die
bereits durch das normale Tageslicht zum Leuchten angeregt werden) oder Signalfarben
(auffallige Farben, die eine Signalwirkung besitzen und haufig speziell als Warnsignal
dienen) verwendet werden. Schriftzige auf Schaufenstern dirfen maximal 20 % der
Schaufensterflache einnehmen.

Das Plangebiet ist in der Werbesatzung als Gebiet mit Schutzstatus eingestuft. § 7 der
Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam ware damit anwendbar.

Abbildung 9 Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Teilbereich ,Innenstadt“8
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Aufgrund der stadtebaulichen Bedeutung des Plangebiets im historischen Zentrum der
Landeshauptstadt Potsdam, soll insbesondere im Hinblick auf die Wiederherstellung des
historischen Stadtgrundrisses, § 6 der Werbesatzung Anwendung finden. Demnach wird es
analog zu angrenzend bebauten und stadtgestalterisch bedeutsamen Gebieten als Gebiet
mit besonderem Schutzstatus eingestuft.

8 Landeshauptstadt Potsdam
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TF 10 Die Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Teilbereich ,Innenstadt ist
mit der Mal3gabe anzuwenden, dass der Geltungsbereich abweichend nicht
als ,,Gebiet mit Schutzstatus®i. S. d. § 7 Werbesatzung, sondern als ,Gebiet
mit besonderem Schutzstatus®i. S. d. § 6 Werbesatzung zu werten ist.

§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 BbgBO

Die Werbesatzung Teilbereich ,Innenstadt” befindet sich zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses noch im Anderungsverfahren. Nachdem die Satzung rechtskréftig
geworden sein wird, sind die entsprechenden Regelungen anzuwenden (dann kann die
TF 10 unberiicksichtigt bleiben).

Stellplétze

Bezulglich der im Plangebiet nachzuweisenden Stellplatze ist die Stellplatzsatzung der
Landeshauptstadt Potsdam in ihrer jeweils glltigen Fassung zu beachten.

B.3.11 Nachrichtliche Ubernahmen

Bei Nachrichtlichen Ubernahmen gemaR § 9 Abs. 6 BauGB handelt es sich um Inhalte des
B-Plans, die sich entweder aus der Bindung an Rechtsnormen ergeben, die der
verbindlichen Bauleitplanung Ubergeordnet sind, oder aus Inhalten gleichrangiger
Satzungen, die schon vor Aufstellung des B-Plans existierten und sich auch Gber den
Geltungsbereich des B-Plans erstrecken. Im B-Plan kénnen keine Festsetzungen getroffen
werden, die den nachrichtlich ibernommenen Inhalten entgegenstehen.

B.3.11.1 Denkmalschutz
Bodendenkmale

Der Geltungsbereich des B-Plans Uberlagert vollstandig die Flache des eingetragenen
Bodendenkmals 2140 ,Friedhof Neuzeit, Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung
Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung Neolithikum, Graberfeld Neolithikum, Siedlung
slawisches Mittelalter, Graberfeld Bronzezeit, Altstadt deutsches Mittelalter, Briicke Neuzeit,
Graberfeld slawisches Mittelalter, Befestigung Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Burg deutsches
Mittelalter, Schloss Neuzeit, Rast- und Werkplatz Mesolithikum®.

Denkmalbereich

Der Geltungsbereich des B-Plans liegt vollstandig innerhalb des Denkmalbereichs
yStadtkern“ der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt Nr. 05/2016 vom 28. April 2016).
MalRnahmen im Geltungsbereich des B-Plans bedurfen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Hinweisen H4 bis H5. Sie spezifizieren zum
einen die Grinde fur die denkmalrechtliche Genehmigungspflicht, zum anderen wird durch
den Hinweis H8 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass aus Griinden des Denkmalschutzes
auch an Toranlagen zu Tiefgarageneinfahrten besondere Anforderungen gelten. Danach
sollen diese aus zwei (iberwiegend geschlossenen Torfliigeln bestehen. Auf diese Weise
sollen Einblicke in Tiefgaragenabfahrten (dunkle Lécher) verhindert werden.

Flachendenkmal

Der Platzraum Alter Markt (OBJ-Dok-Nr. 09155005) steht als alteste Platzanlage der
Landeshauptstadt Potsdam gemal § 2 Abs. 2 BbgDSchG unter Schutz.

B.3.12 Hinweise (ohne Normcharakter)

Folgende Hinweise sind fur das Verstandnis des B-Plans und seiner Festsetzungen wie auch
fur die Vorbereitung und Genehmigung von Vorhaben notwendig. Damit werden die
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Vorhabentrager und Genehmigungsbehorden friihzeitig auf Probleme hingewiesen, die im
Rahmen der konkreten Vorhabenplanung zu berticksichtigen sind.

B.3.12.1 Artenschutzhinweis

Auf die besonderen Anforderungen bezlglich des Artenschutzes weist folgender Hinweis
hin:

Vor Durchfihrung von Baumalinahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbestéanden ist
zu priufen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG fir
besonders geschitzte Tierarten (z. B. Vogel, Fledermause) gemafl § 7 Abs. 2 Nr. 13b und
Nr. 14c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG bei
der jeweils zustandigen Behdorde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen
einzuholen. Hieraus kdnnen sich besondere Beschrankungen/ Auflagen fur die
Baumalinahmen ergeben (z. B. Regelung der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).

Es wird davon ausgegangen, dass die artenschutzrechtlichen Belange bereits mit dem
Ruckbau des Staudenhofwohnhauses bzw. dem diesbeziiglich durchzuflihrenden Verfahren
bewaltigt werden.

Bei Neubauten sollen im Sinne des ,,Animal-Aided Design“-Ansatzes auch tber geforderte
Ersatzquartiere hinaus Angebote fir Fledermause und gebdudebritende Végel geschaffen
werden. Dies kann z. B. durch Nist- und Fledermauskasten geschehen, die bei Neubauten
direkt in die Fassaden integriert werden. Eine diesbezligliche Abstimmung obliegt der
unteren Naturschutzbehdrde im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren.

B.3.12.2 Munitionsbelastung

Um die Grundstlickseigentimer oder Vorhabentrager auf die Mdglichkeit des
Vorhandenseins von Munition im Geltungsbereich aufmerksam zu machen, werden folgende
Hinweise (ohne Normcharakter) in den B-Plan aufgenommen:

Munitionsbergung

Der Geltungsbereich befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet. Damit ist vor der
Ausfuhrung von Erdarbeiten eine Munitionsfreigabebescheinigung erforderlich. Die
Vorhabentrager/ Grundstiickseigentiimer kdnnen dazu Antrage zur Uberpriifung einer
konkreten Munitionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg
stellen. Diese Antrage sind rechtzeitig vor Beginn der MaRnahme einzureichen.

Ergédnzende Hinweise

Nach § 3 Abs. 1 Ordnungsbehdrdliche Verordnung zur Verhitung von Schaden durch
Kampfmittel (Kampfmittelverordnung fiir das Land Brandenburg - KampfmV) ist es verboten,
entdeckte Kampfmittel zu beriihren und deren Lage zu verandern. Finder sind verpflichtet,
die Fundstelle geman § 2 KampfmV unverziiglich der nachsten ortlichen Ordnungsbehérde
oder der Polizei anzuzeigen.

Unbeschadet der vorstehenden Einschatzung ist bei der Realisierung des Vorhabens gemaf
§§ 31 ff Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) jede Auffalligkeit
in Bezug auf Bodenkontaminationen bzw. das Auffinden von Altablagerungen unverzuglich
der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehodrde der Landeshauptstadt Potsdam
anzuzeigen, damit die notwendigen MaRnahmen getroffen werden kdénnen.

B.3.12.3 Sanierungsgebiet ,,Potsdamer Mitte*

Das Plangebiet liegt im formlich festgesetzten Sanierungsgebiet ,Potsdamer Mitte®. Die
Sanierungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam ist zu beachten.
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B.3.12.4 Hinweis zu Hohenfestsetzungen im Bebauungsplan

Die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen und zu First- bzw. Traufh6hen beziehen sich
auf die Bezugsflache Normalhdhennull (NHN) im System des Deutschen Haupthdhennetzes
2016 (DHHN 2016).

B.3.12.5 Denkmalrechtliche Genehmigungspflicht

Die Errichtung der zukunftigen Neubauten im Plangebiet ist, aufgrund der Lage im
Denkmalbereich ,Stadtkern Potsdam® (Amtsblatt 05/2016), der Lage am Denkmal ,Alter
Markt“ sowie sich in unmittelbarer Umgebung befindlichen Baudenkmaler (u. a.
Nikolaikirche) und deren zu beachtenden Umgebungsschutz, denkmalrechtlich
genehmigungspflichtig.

B.3.12.6 Hinweise zum Grundwasserschutz

Das Plangebiet liegt in der Havelniederung in ca. 300 m Entfernung zur Havel. Da im
Plangebiet die Errichtung von bis zu zwei Untergeschossen madglich ist, wurde im Gutachten
,Grundwasserstromungsmodell Potsdamer Mitte“ (s. Anlage 18) untersucht, inwieweit
Tiefbauten und der aktuelle Baubestand das lokale Grundwasserflieldigeschehen
beeinflussen. Dazu wurde ein Variantenvergleich mit und ohne Tiefgarage im Block V
durchgefiihrt und die mdglichen grundwasserseitigen Auswirkungen durch das Bauvorhaben
modellgestitzt berechnet. Der umliegende Baubestand fand in den Untersuchungen
ebenfalls Beachtung.

Im Ergebnis der Untersuchungen konnte keine relevante Veranderung der
Grundwasserverhaltnisse durch eine Errichtung von Untergeschossen bis zu einer
Unterkante der Unterbauung bis 27 m . NHN festgestellt werden. Dies entspricht
Bebauungstiefen von ca. 6 — 8 m u. GOK. Somit sind bis zu zwei Untergeschosse im Block V
realisierbar, ohne die Grundwasserstrémung relevant zu beeinflussen.

B.3.12.7 Hinweise zum Brandschutz

Die Stadt Potsdam hat gemaR § 3 Abs. 1 BbgBKG zur Erflllung ihrer Aufgaben im ortlichen
Brandschutz und in der ortlichen Hilfeleistung eine den ortlichen Verhaltnissen
entsprechende leistungsfahige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine angemessene
Léschwasserversorgung (Grundschutz) zu gewahrleisten.

Flr das Plangebiet ist ein Grundschutz von 96m?3/h (1.600 I/min) liber 2 Stunden unabhéngig
von der Bebauung nachzuweisen. Besteht aufgrund eines konkreten Bauvorhabens ein
hoherer Loschwasserbedarf ist dessen Deckung durch den Vorhabentrager gegentiber der
Stadt nachzuweisen und sicherzustellen. Bei den einzelnen Vorhaben ist festzulegen, wie
eine ausreichende Léschwasserbevorratung bzw. Versorgung erfolgt.

Zur Deckung der Léschwasserversorgung sind u. U. Brunnen bzw. andere geeignete
Anlagen zu errichten, deren Ausfiihrung den geltenden Vorschriften entsprechen muissen.
Die notwendigen Stell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr missen den geltenden
Vorschriften entsprechen und flachenmallig nachgewiesen werden.

Die Anordnung der Loschwasserentnahmestellen sollte so erfolgen, dass sie untereinander
nicht mehr als 200 m und zu den Hauseingangen nicht mehr als 100 m entfernt sind.
Verkehrsflachen sind so zu planen, dass durch den ruhenden Verkehr die Zu- und
Durchfahrten sowie die Aufstell- und Bewegungsflachen von Lésch- und Rettungsfahrzeugen
nicht behindert werden. Die Zufahrten und die Flachen fur die Feuerwehr mussen den
Vorgaben der Musterrichtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr entsprechen. Sie sind zu
kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten.
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B.3.12.8 Hinweise zum Schallschutz und Erschitterungsschutz

Beim Bauantrag ist gemal § 66 Abs. 1 S. 1 BbgBO ein Schallschutznachweis und ein
Nachweis zum Erschutterungsschutz durch ein geeignetes Fachburo zu erbringen.
B.3.12.9 Einsichtnahme in DIN-Vorschriften

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Normen und andere technische Vorschriften
kénnen bei der Landeshauptstadt Potsdam im Fachbereich Stadtplanung, Hegelallee 6 - 10
Haus 1, 14476 Potsdam, wahrend der Dienststunden eingesehen werden.

B.3.12.10 Sonstige Hinweise

Auf die Anforderungen an das barrierefreie Bauen fir 6ffentlich zugangliche Bereiche wird
hingewiesen.

B.4 Klimaschutz und Klimaanpassung
B.4.1 Stadtische Konzepte

B.4.1.1 Integriertes Klimaschutzkonzept

Das 2010 erstellte Integrierte Klimaschutzkonzept ist hinsichtlich der Ziele und MaRnahmen
durch den Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050 abgel6st worden (siehe unten). Es bietet
jedoch fur viele klimarelevante Fragestellungen noch immer eine umfangreiche
Informationsgrundlage. Das Integrierte Klimaschutzkonzept 2010 steht auf der Website der
Landeshauptstadt Potsdam unter dem Link https://www.potsdam.de/content/integriertes-
klimaschutzkonzept-mit-gutachten-fuer-die-landeshauptstadt-potsdam zum Download bereit.

B.4.1.2 Klimaschutzteilkonzept ,,Anpassung an den Klimawandel“

Mit dem Klimaschutzteilkonzept ,Anpassung an den Klimawandel“ steht der
Landeshauptstadt Potsdam eine Grundlage zur Verfligung, mit der gezielt
KlimaanpassungsmafRnahmen ergriffen werden kdnnen. Der Bericht enthalt 58 konkrete
MafRnahmenvorschlage fur unterschiedliche Sektoren (u. a. Energie, Gebaude/ Stadtgrin/
Parkanlagen, Verkehr etc.) sowie Vorschldge zu deren kontinuierlicher Uberpriifung und
MaRnahmenumsetzung. Das Konzept wurde im Rahmen der Klimaschutzinitiative des
Bundes gefordert und wurde federflihnrend von der Luftbild Planung Umwelt GmbH und dem
Potsdam-Institut fiir Klimafolgenforschung e. V. unter Mitwirkung von RegioFutur Consult
und PROJEKTKOMMUNIKATION Hagenau GmbH erstellt. Es steht auf der Website der
Landeshauptstadt Potsdam unter dem Link
https://www.potsdam.de/content/anpassungsstrategie-den-klimawandel-fuer-die-lhp-
potsdam-macht-sich-fit zum Download bereit. Das Konzept ist nicht verbindlich bietet jedoch
eine umfangreiche Informationsgrundlage und Arbeitshilfe.

B.4.1.3 Stadtklimakarte

Die Landeshauptstadt Potsdam hat 2019 bis 2021 als Praxispartner an einem BMU-
geforderten Forschungsprojekt der Universitat Potsdam zur Klimaanpassung teilgenommen.
Im Rahmen dieses Projekts wurde mit der Erstellung des folgenden Kartenmaterials die
Grundlage fir eine klimawandelangepasste Stadtplanung verbessert.

Erarbeitet wurde fiir das gesamte Potsdamer Stadtgebiet eine Klimaanalyse (10 x 10 m -
Raster); Bewertungskarten fir die Tag- bzw. fir die Nachtsituation in Bezug auf Hitze sowie
Planungshinweise fiir die Verbesserung der derzeitigen mikroklimatischen Situation bspw.
bei Hitzeinseln.
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Weiterhin wurde eine Starkregengefahrenkarte entwickelt, die das magliche
Uberflutungsrisiko bei einem 100jahrlichen Starkregenereignis darstellt.

Die Stadtklimakarte ist derzeit nicht verbindlich.

B.4.1.4 Masterplan 100 % Klimaschutz

Im Jahr 2016 wurde die Landeshauptstadt Potsdam eine von bundesweit insgesamt 41
Masterplan-Kommunen. Unter der Federfihrung der Koordinierungsstelle Klimaschutz wurde
von der Arbeitsgemeinschaft (BLS Energieplan GmbH, Potsdam Institut far
Klimafolgenforschung, Luftbild Umwelt Planung GmbH (LUP), Innovationszentrum flr
Mobilitdt und gesellschaftlichen Wandel GmbH (InnoZ) sowie ad modum GmbH) ein
Gutachten zum Masterplan 100% Klimaschutz erarbeitet. Darin wurden als maf3gebliche
Ziele benannt, bis 2050 95 % der CO»-Emissionen und 50 % des Endenergieverbrauchs
gegenlUber dem Stand von 1990 einzusparen. Am 13. September 2017 hat die
Stadtverordnetenversammlung fiir den Weg zur klimaneutralen Landeshauptstadt die dafiir
notigen Ziele und Kernstrategien beschlossen (DS 17/SVV/0537). Der Masterplan 100 %
Klimaschutz stellt acht Handlungsfelder mit strategischen Zielen zusammen:

01 Nachhaltige Planung und Sonderkonzepte

02 Energieversorgung und Infrastruktur

03 Gebaude

04 Wirtschaft (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen)
05 Private Haushalte und Konsum

06 Verkehr

07 Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

08 CO,-Senken und Anpassung

Der Masterplan steht auf der Website der Landeshauptstadt Potsdam unter dem Link
https://www.potsdam.de/masterplan-100-klimaschutz-bis-2050 zum Download bereit. Dort ist
das Gutachten auch in kompakter und allgemeinverstandlicher Form als Biirgerbroschire
bereitgestellt.

Insbesondere die Handlungsfelder 1 bis 7 werden mit dem vorliegenden B-Plan unterstutzt —
siehe auch nachfolgende Kapitel.

1. Aktionsplan 2018 — Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050

Im Rahmen der Teilnahme der Landeshauptstadt Potsdam am Prozess ,Masterplan 100 %
Klimaschutz bis 2050“ des BMU wurden mit dem ,1. Aktionsplan 2018 — Masterplan 100 %
Klimaschutz bis 2050 (Beschluss der Landeshauptstadt Potsdam vom 5. Dezember 2018,
DS 18/SVV/0730) fur die im Masterplan benannten insgesamt 8 Handlungsfelder (siehe
oben) konkrete Mallnhahmen und Strategien zur Umsetzung der Klimaschutzziele benannt.
Der 1. Aktionsplan 2018 steht auf der Website der Landeshauptstadt Potsdam unter dem
Link https://www.potsdam.de/auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet-erste-konkrete-
massnahmen-sind-beschlossen zum Download bereit.

Zur Erhéhung des Energiestandards im Neubaubereich wurde u. a. als kurzfristige
MaRnahme bestimmt, dass bei allen Neubauvorhaben der ProPotsdam ambitionierte
Energiekonzeptvarianten zu prifen sind, mindestens die Prifung des Plus-Energie-
Standards.

B.4.1.5 Klimanotstand

Die Landeshauptstadt Potsdam hat am 14. August 2019 den Klimanotstand als Resolution
beschlossen (19/SVV/0543). Darin wird u.a. auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes
hingewiesen und dieser als Aufgabe hochster Prioritat definiert. Als Konsequenz aus diesem
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Beschluss erfolgten durch die Verwaltung eine Reihe von Prifungen und die Anpassung von
Prozessen:

— 19/SVV/1362 (Prifergebnisse Festsetzung von Klimaschutzzielen in stadtischen Pla-
nen, Energiemanagement fur stadtische Gebaude, Starkung des Radverkehrsbeauf-
tragten, Starkung des Baum- und Griinschutzes)

— 20/SVV/0294 (Erganzungen zu 19/SVV/1362)

— 20/SVV/1191 (Prifergebnisse Verkehrswende in Potsdam einleiten, THG-Potenziale
von Mooren und Baumen, Dekarbonisierungsstrategie der Energie und Wasser Pots-
dam GmbH, Vermeidung von Einzelheizungen und Einzelfeuerstatten, Graue Emissi-
onen von Neubauten, Berlcksichtigung von Klimaauswirkungen in allen Beschlls-
sen, Verfahren zur Treibhausgasneutralen Energieversorgung von Neubauten sowie
der Festsetzung von Klimaschutzzielen im Rahmen von Bebauungsplanen und bei
Grundstlicksverkaufen),

— 20/SVV/1266 (Zusammenfihrung KlimanotstandsmafRnahmen mit dem 2. Aktions-
plan zum Masterplan 100 % Klimaschutz)

Diese Ergebnisse dienen als Informationsgrundlage und Arbeitshilfe.

B.4.2 MaBnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung

Gemal § 1a Abs. 5 BauGB soll in der Bauleitplanung den Erfordernissen des Klimaschutzes
sowohl durch MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche,
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Im vorliegenden Planverfahren soll Gber die in Kapitel B.4.2.1 Energieeffizienz erlauterten
gesetzlichen Anforderungen an die Errichtung von Gebduden hinausgehend eine dem Ziel
des Klimaschutzes entsprechende Bebauung unter Ausnutzung der durch das BauGB zur
Verflgung gestellten Festsetzungsmoglichkeiten gesichert werden.

Dem Klimaschutz bzw. der Anpassung des Klimawandels dienen die in den Kapiteln B.4.2.2
Klimaschutz und B.4.2.3 Klimaanpassung dargelegten MalRnahmen im Geltungsbereich, die
durch Festsetzungen im B-Plan bestimmt werden.

B.4.2.1 Energieeffizienz

Die Landeshauptstadt Potsdam strebt bei stadtebaulichen Planungen durch die Nutzung
erneuerbarer Energien eine Verbesserung der Energieeffizienz an. Dies soll bereits im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Berticksichtigung finden, so dass auf
Veranlassung der Landeshauptstadt Potsdam eine Arbeitshilfe flir B-Planverfahren erarbeitet
wurde. Die im Jahr 2010 unter dem Titel ,Energieeffizienz in der Bauleitplanung® vorgestellte
Arbeitshilfe (Stadt - Land — Fluss, Biro fir Stadtebau und Stadtplanung; Marz 2010) soll
parallel zu den grundsatzlich geltenden bauwerksbezogenen Verordnungen energetische
und klimaschitzende Aspekte in den Planungsphasen des stadtebaulichen Entwurfs, tber
die Erarbeitung von B-Planen bis hin zu den stadtebaulichen Vertragen, aufzeigen.

Wesentliche Faktoren, die bereits im Rahmen des stadtebaulichen Entwurfs in eine
energieeffiziente Planung einflie3en sollten, sind z. B. die Wahl des Standortes
(Zuriickgreifen auf bereits bebaute Gebiete und ein Anschluss an den OPNV) und die
Anordnung und Stellung der Baukdrper (u. a. Stidausrichtung, Vermeidung von Verschattung
der Gebdude untereinander und Kompaktheit). Mogliche Festsetzungsinhalte fur die B-
Plane, die dem Klimaschutz und der Energieeffizienz dienen sollen, sind aus dem
abschlielienden Festsetzungskatalog des § 9 BauGB sowie dem begleitenden Regelwerk
der BauNVO zu ziehen.
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Das Gesetz zur Starkung der klimagerechten Entwicklung in den Stadten und Gemeinden ist
am 30. Juli 2011 in Kraft getreten (BGBI | S. 1509); das BauGB ist entsprechend novelliert
worden.

Am 1. November 2020 ist das Gebaudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten, welches
thematisch das bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige
Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie das bisherige Erneuerbare-Energien-Warmegesetz
(EEWarmeG) zusammenfuhrt. Die vorgenannten Gesetze und Verordnungen sind somit
auller Kraft getreten. Das GEG regelt, vergleichbar mit den vorherigen Gesetzen und
Verordnungen nunmehr einheitlich u. a. die Anforderungen an die energetische Qualitat von
Gebauden sowie den Einsatz von erneuerbaren Energien.

Insbesondere bei der Umsetzung der Planung sind bei der Errichtung der Gebaude die
einschlagigen Gesetze zur Energieeinsparung und Férderung regenerativer Energien zu
beachten:

— Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Warme- und Kalteerzeugung in Gebauden (Gebaudeenergiegesetz — GEG) vom
8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
16.0kt. 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert worden ist

Des Weiteren bieten sich folgende Umsetzungsmdglichkeiten an:

— Erflllung der Anforderungen des Gebaudeenergiegesetzes,

— geringe Transmissionswarmeverluste der Gebaude durch kompakte Baukdorper,
Warmedammung, Warmeschutzverglasung und winddichte Ausfiihrung,

— kontrollierte Liftung und natirliche Klimatisierung,

— hohe passive solare Gewinne durch optimale Gestaltung der Fassaden und
Verglasungen,

— gdf. Speicherung der Solargewinne durch massive Bauteile,

— effiziente Warmeversorgung,

— sommerliche Verschattung durch Grol3grin zur Vermeidung von Aufheizung,

— gute Tagesbelichtung gemaf DIN 5034 (Tageslicht in Innenrdumen).

B.4.2.2 Klimaschutz

Die stadtebauliche Entwicklung betrifft die historische Mitte der Landeshauptstadt Potsdam.
Es entspricht den Prinzipien des vorbeugenden Klimaschutzes, in dieser Lage ein dicht
bebaubares, gemischt genutztes Quartier (urbanes Gebiet) zu planen, bevor zusatzliche
Flachen in weniger oder nicht besiedelten Gebieten der Stadt entwickelt werden. Der
Planung liegt das Prinzip einer Stadt der kurzen Wege zu Grunde. Die Entfernung zum
Hauptbahnhof, zu innerstadtischen Einkaufs- und Versorgungseinrichtungen sind sehr kurz.
Gleiches gilt fur Entfernungen zu kulturellen Angeboten und anderen Angeboten zu
Erholungszwecken. Fiur Bewohner und Nutzer bestehen gute Mdglichkeiten, auf das (eigene)
Auto zu verzichten und Wege zu Full oder mit dem Fahrrad zurtickzulegen.

Daruber hinaus haben im B-Plan folgende Festsetzungen einen mittelbaren oder
unmittelbaren Bezug zum Klimaschutz:

— Festsetzungen zur zulassigen Grundflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 ff
BauNVO), Ziel: Regelung des Verhaltnisses zwischen von baulichen Anlagen
Uberdeckten und nicht Gberdeckten Flachen

— Festsetzungen zu Bauweise sowie der Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr.
2, 3 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO), Ziel: Kompaktheit der Bebauungsstruktur;
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maximale Baukorpertiefen, die natirliche Belichtung und Bellftung der
Aufenthaltsraume erméglichen

— Festsetzungen zur Begriinung von Dachflachen, bebauten und unterbauten Flachen,
Ziel: Ruckhaltefunktion von Niederschlagswasser, Verdunstung vor Ort, Kihleffekte.

B.4.2.3

Folgende Festsetzungen im Sinne der Klimaanpassung sind Bestandteil des vorliegenden B-
Plans:

— Festsetzungen zu Art und Mal} der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16
ff BauNVO), Ziel: Begrenzung der Verdichtung im Blockinnenbereich, Erhalt oder
Schaffung von Freiflachen, Beschrankung der Versiegelung

— Festsetzungen zur Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 2-3 BauGB;
§§ 22, 23 BauNVO), Ziel: Kompakte Gebaudeausrichtung

— Festsetzungen zum Anpflanzen von Baumen und sonstigen Bepflanzungen flr
einzelne Flachen oder Teile baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB), Ziel:
Festsetzung von Dach- und Fassadenbegriinungen zur Verbesserung des
Kleinklimas; Neuanpflanzung von Baumen zur Verbesserung des Kleinklimas

— Festsetzung, dass Stellplatze und Garagen nur unter der Gelandeoberflache
hergestellt werden dirfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO),
Ziel: Beschrankung der Versiegelung und Begrinung von Oberflachen

Klimaanpassung

B.5 Flachenbilanz
Tabelle 4 Flachenbilanz
Nutzung Flache | GRZ Grundfliche | Uberbauung | Unterbauung
Zulassig Uberschreitung maximal maximal
Urbanes Gebiet 3.216m?| 1,0 3.216 m? 0 m? 3.216 m? 3.216 m?
Teilflachen
T1.1-T4.3
Urbanes Gebiet 1.799m? | 0,3 540 m? 360 m? 900 m? 1.439 m?
Teilflache T5
Summe | 5.015 m? 3.756 m? 360 m? 4.116 m? 4.655 m?
Verkehrsflache 7.089 m?
Summe | 12.104 m?
Tabelle 5 Flachenbilanz Versiegelung
Flachen Bestand Planung
Un-/ Teilversiegelt 2.497 m? 21 % 360 m? 3%
Vollversiegelt 9.607 m? 79 % 11.744 m? 97 %
Summe 12.104 m? 12.104 m?
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C Belange von Natur und Umwelt
CA Einleitung

Der B-Plan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Umweltprifung
aufgestellt. Aus diesem Grund enthalt die Begrindung keinen Umweltbericht nach Anlage 1
zum BauGB.

Gemal § 13a Abs. 1 BauGB darf der B-Plan nur im beschleunigten Verfahren aufgestellt
werden, wenn eine Grundflache von weniger als 20.000 m? festgesetzt wird. Diesbeziiglich
werden die Grundflachen mehrerer B-Plane, die in einem engen sachlichen, rdumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden mitgerechnet. Unter Berlicksichtigung der
angrenzend aufgestellten B-Plane SAN-P 18 und SAN-P 19 wird jedoch eine Grundflache
von insgesamt 20.000 m? Uiberschritten, von 70.000 m? jedoch nicht tiberschritten.

Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB muss fiir B-Plane mit einer Grundflache von 20.000 m? bis
70.000 m? Grundflache eine Vorpriifung des Einzelfalls erfolgen, wenn das beschleunigte
Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden soll. Voraussetzung fur die Durchfihrung
des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach den Kriterien der Anlage 2 zum BauGB die
Einschatzung erlangt wird, dass der B-Plan voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in der Abwagung zu
berlcksichtigen waren.

Die Vorpriifung des Einzelfalls erfolgte im Vorfeld der Anderung des B-Plans durch den
Fachbereich Stadtplanung, Bereich Stadtraum Mitte, der Landeshauptstadt Potsdam.

Mit der Uberschlagigen Priifung, unter Beriicksichtigung der in Anlage 2 zum BauGB
genannten Kriterien, wurde beurteilt, ob durch die vorgesehene 1. Anderung des B-Plans
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Im Ergebnis der Priifung wurde eingeschatzt, dass die Anderung des B-Plans voraussichtlich
nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fihrt. Es besteht somit kein
Erfordernis zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprufung.

Im Ergebnis wurden seitens der beteiligten TOB (Brandenburgisches Landesamt fiir
Denkmalpflege und Archéologisches Landesmuseum, Landesamt fur Umwelt Brandenburg;
Abteilung Technischer Umweltschutz, Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Denkmalpflege,
Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Umwelt & Natur) keine Belange vorgetragen, die
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen der Planung erkennen lassen. Insoweit
bleibt es bei der Uberschlagigen Einschatzung, dass der B-Plan voraussichtlich nicht zu
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fihrt. Es besteht somit kein Erfordernis zur
Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung und der B-Plan SAN-P 20 ,Am Alten
Markt/ Am Kanal“ kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden.

C.2 Ziele uibergeordneter Fachplanungen mit Umweltbezug

c.21 Landschaftsprogramm

Im Jahr 2001 wurde das Landschaftsprogramm (LaPro) Brandenburg aufgestellt. Im LaPro
werden Leitlinien, Entwicklungsziele, schutzgutbezogene Zielkonzepte und die Ziele fir die
naturrdumlichen Regionen Brandenburgs dargestellt.

C.2.1.1  Schutzgiiter Flache/ Boden

Nach Teilplan 3.2 Boden liegt das Plangebiet innerhalb einer grélteren Siedlungsflache bzw.
auRerhalb von Boden mit schutzwurdiger Archivfunktion der Naturgeschichte in Brandenburg
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bzw. aulerhalb eines Schwerpunktraumes fiir den Bodenschutz. Das Plangebiet liegt im
Naturraum der Mittleren Mark.

C.21.2 Schutzgut Wasser

Nach Teilplan 3.3 Wasser liegt das Plangebiet in einem Bereich mit vorwiegend
durchlassigen Deckschichten. In Bezug auf die Grundwasserneubildung und zum Schutz des
Grundwassers gegenuber flachenhaften Stoffeintragen ist die Vermeidung von
Stoffeintragen durch Orientierung der Art und Intensitat von Flachennutzungen am
Grundwasserschutz zu gewahrleisten.

C.21.3 Schutzgut Klima/ Luft

Nach Teilplan 3.4 Kima/ Luft wird das Gebiet einem gréf3eren Siedlungsbereich zugeordnet.
Das Plangebiet mit angrenzender Umgebung liegt nicht innerhalb eines Schwerpunktraumes
zur Sicherung der Luftqualitat aufgrund der Durchliftungsverhaltnisse.

C.21.4 Schutzgut Landschaft

Nach Teilplan 3.5 Landschaftsbild liegt das Plangebiet innerhalb einer gréReren Siedlung. Im
LaPro wurde keine Bewertung des Landschaftsbildes vorgenommen.

Als Entwicklungsziel werden die starke rdumliche Strukturierung und Sicherung der Vielzahl
gebietstypischer Strukturelemente, die Sicherung und Erweiterung von Laubwaldbereichen,
keine weitere Zerschneidung des Gebiets durch Verkehrswege bzw. die landschaftliche
Einbindung vorhandener Verkehrswege sowie die Sicherung des traditionellen Obstanbaus
und die Sicherung und Entwicklung extensiver Bereiche dargestellt.

C.21.5 Schutzgut Pflanzen, Lebensraume und Tiere

Nach Teilplan 3.1 Arten- und Lebensgemeinschaften liegt das Plangebiet innerhalb einer
gréleren Siedlung. Es ist der Arten- und Biotopschutz im besiedelten Bereich zu
bertcksichtigen.

C.21.6  Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz

Nach Teilplan 3.6 Erholung liegt das Plangebiet innerhalb einer grofieren Siedlung mit Erhalt
der Erholungseignung der Landschaft in den Schwerpunktrdumen der Erholungsnutzung.
Der Ausflugstourismus soll an Regionalbahn- und S-Bahnhaltestellen konzentriert werden.

Weitere Angaben zum Schutzgut wurden im LaPro nicht gemacht.

C.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Zum Schutzgut Kultur- und Sachgiter wurden im LaPro keine Angaben gemacht.

C.2.1.8 Entwicklungsziele

Nach Plan 2. Entwicklungsziele wird als Entwicklungsziel fir das Plangebiet die
Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualitat in den Siedlungsbereichen definiert.

C.21.9 Biotopverbund

Nach Teilplan 3.7 Landesweiter Biotopverbund liegt der Siedlungsbereich von Potsdam, in
dem sich das Plangebiet befindet, innerhalb eines Verbundsystems Klein- und Stillgewasser.
C.2.2 Landschaftsplan

Im Landschaftsplan (LP) der Landeshauptstadt Potsdam Stand 19. September 2012 werden
die ortlichen Ziele, Erfordernisse und MalRhahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege flr das gesamte Potsdamer Stadtgebiet dargestellt und in Teilrdumen
aufgeflhrt. Das Plangebiet gehdrt zum Teilraum 19 ,Nérdliche Innenstadt®. Der LP
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bertcksichtigt die Ziele des Landschaftsrahmenplans gemal § 4 Abs. 4 Brandenburgisches
Naturschutzausfiihrungsgesetz (BbgNatSchAG) und wurde als solcher von der obersten
Naturschutzbehdrde mit Genehmigungsvermerk vom 25. April 2017 bestatigt.

C.2.21 Schutzgiiter Flache/ Boden

Im Teilraum finden sich nur Versiegelungsflachen Gber Pararendzinen, Lockersyroseme,
Regosolen und Kolluvisolen, die bauschutt- und grusfuhrend tUber den Sanden des
Urstromtals liegen. Im Teilplan K 2.1 Boden wird flr das Plangebiet eine Versiegelung von
25 - 50 % angegeben. Altlastenstandorte oder Altablagerungen werden im LP fur das
Plangebiet nicht angegeben.

C.2.2.2 Schutzgut Wasser

Im Teilraum sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Aufgrund der Insellage und Nahe
zur Havel ist hier ein hoher Grund- oder Stauwasserhorizont zu erwarten.

Im Teilplan K 2.2 Wasser werden keine speziellen Malnahmen oder Ziele fiir das Schutzgut
Wasser aufgefihrt.

C.2.2.3 Schutzgut Klima/ Luft

Nach LP der Landeshauptstadt Potsdam liegt das mittlere Jahresmittel der Lufttemperatur
bei 8,7°C. Der kalteste Monat ist der Januar mit einem mittleren Monatsmittel von -0,56°C
und der warmste Monat ist der Juli mit einem mittleren Monatsmittel von 18,18°C. Die
mittlere Zahl der Sommertage (Tagesmaximum = 25,0°C) liegt bei 38 und die mittlere Zahl
der heiflen Tage (Tagesmaximum = 30,0°C) bei 8. Die Zahl der Frosttage (Tagesminimum
< 0,0°C) liegt im Mittel bei 93, die der Eistage (Tagesmaximum < 0,0°C) bei 25.

Die mittlere Jahressumme der Niederschlage liegt bei 587 mm. Im Mittel der Jahre des
betrachteten Zeitraumes ist der Marz mit 36,78 mm als Mittelwert der Monat mit den
geringsten und der Juli mit 68,61 mm der Monat mit den héchsten Niederschldgen. Die
Anzahl der Niederschlagstage pro Jahr liegt im Mittel bei 178 Tagen. An 40 Tagen im Jahr
treten Schneehdéhen von mindestens 1 cm auf.

Der mittlere Jahresmittelwert fir die Luftfeuchte liegt bei 79 %, wobei im Mai mit 69 % der
niedrigste und im Dezember mit 89 % der hdchste mittlere Monatswert erreicht wird.

Im betrachteten 30-jahrigen Mittel gibt es im Jahr 49,44 Tage mit Nebel. Das Minimum der
Nebelhaufigkeit liegt im Sommer und das Maximum im Herbst.

Die Hauptwindrichtung im Potsdamer Raum ist Westen. Aus dieser Richtung weht zu 17 %
der Zeit der Wind. Am zweithaufigsten, zu 13,6 % der Zeit, weht der Wind aus Richtung
Sudwest (Sektor 225° - 254°). Einen bedeutenden Anteil mit 12 % der Zeit haben auch
Winde aus Richtung Osten.

Der Teilraum ist mit seiner kompakten Bebauung klimatisch ungunstig strukturiert. Die
Gebaude und Strallen speichern die Warme und behindern ausgleichende Luftstromungen.
Immissionsquellen, vorrangig aus Verkehren, flihren zu Belastungen mit Stauben und Larm.

Nach Teilplan K 2.3 Klima/ Luft/ Larm liegt das Plangebiet in einem Belastungsgebiet
(Siedlung). Relevante Gebiete mit Frischluftstrémungen, Frischluftentstehungsgebiete/
Ausgleichsraume (Gehdlze, Feuchtgebiet, Gewasser) sind im Plangebiet mit angrenzender
Umgebung nicht vorhanden.
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C.2.2.4 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild ist durch die gleichmaRig strukturierte Bebauung, die vielfaltigen
historischen Bezlge, Platze und Sichtachsen gepragt. Die kulturhistorische Pradgung des
Teilraums als zentraler Siedlungs- und Reprasentationsraum ist gut erkennbar.

Im Teilplan K 2.4.1 Landschaftsbild - Einzelelemente/ Veduten wird das Gebaude des
Staudenhofs als stérendes Gebaude mit einer Hoéhe von >18 und < 30 m dargestellt. Neben
der Bebauung werden Grunland, Gras- und Staudenflur dargestellit.

Im Teilplan K 4.2 — Landschaftsbild - Raumwirkung/ Sichten liegt das Plangebiet in einem
Bereich mit positivem Einfluss von Gebauden > 30 m (St. Nikolaikirche) bzw. liegt ein
negativer Einfluss von Gebauden > 18 m (Staudenhof) vor. Des Weiteren liegt das
Plangebiet innerhalb der Sichtachse von der Garnisonskirche in Richtung Park Babelsberg
bzw. wird das Gebaude des Staudenhofs als stérend dargestelit.

Die sudlich angrenzende St. Nikolaikirsche wird als historisches ortsbildpragendes Gebaude
> 18 m und < 30 m dargestellt. Mit Blick von dieser Kirche erfolgt keine Beeintrachtigung
bzw. Stérung der Sichtachsen durch das Plangebiet.

C.2.2.5 Schutzgut Pflanzen, Lebensraume und Tiere

Im Teilplan K 1 - Realnutzung / Biotoptypen wird das Plangebiet als Industrie- und
Gewerbeflache bzw. im Teilplan K 3.1 — Biotope als stark belastet dargestellt. Die Biotope im
Teilraums sind allesamt typische stadtische Lebensraume, welche nur fir einige Arten
geeignet sind. Dies trifft sowohl fur die Flora als auch die Fauna zu. Die Fauna weist
aufgrund der Gebaudestruktur einzelne Spezialisten, wie Fledermause und Turmfalken, auf.

C.2.2.6 Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz

Laut Teilplan K 4.4 — Erholung ist das Plangebiet eine Siedlungsflache. Die Griinstrukturen
am Nordrand des Plangebiets werden als 6rtliche Griinverbindung dargestellt. Weitere
Angaben zum Schutzgut wurden im LP nicht gemacht.

C.2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Zum Schutzgut Kultur- und Sachgiter wurden im LP keine Angaben gemacht.

C.2.2.8 Entwicklungsziele

Laut Teilplan K 6 — Zielkonzept liegt das Plangebiet im Teilraum 19. Es werden als
Entwicklungsziele fur die Siedlungsflache, in der sich das Plangebiet befindet, die
umweltvertragliche Siedlungsentwicklung/ qualifizierte Innenentwicklung/ Anpassung der
Bau- und Vegetationsstrukturen an den Klimawandel, natur- und landschaftsvertragliche
Gewassernutzung und -gestaltung, Abwehr von Zersiedelungstendenzen/ Definition von
Nutzungsgrenzen)", Rickbau stérender Siedlungsflachen/ -strukturen sowie Erhalt und
Pflege/ Wiederherstellung/ Planerische Berlcksichtigung historischer Bau- und
Vegetationsstrukturen, ausgewiesen.

C.2.2.9 Biotopverbund

Laut Teilplan TK 2.5 — Biotopverbund V — Kleinstrukturen werden im Plangebiet die
vorhandenen Laubbaumalleen, -reihen sowie Hecken, dargestellt. Weitere Angaben wurden
im LP nicht gemacht.
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CJ3 Beschreibung der Schutzgiter
C.31 Flache und Boden

C.3.1.1  Flache

Das Plangebiet stellt sich als gro3flachig versiegelte Flache dar (Versiegelung ca. 80 %), die
im Bereich des Staudenhofs zuletzt gewerblich (z. B. Sparkasse, Apotheke) und zum
Wohnen genutzt wurde. Des Weiteren befindet sich im Nordteil die asphaltierte Stral3e ,Am
Kanal“ sowie eine mit Pflaster und Betonplatten befestigter sehr breiter Gehweg. Entlang der
Ostseite verlauft die asphaltierte Stralle ,Am Alten Markt®, die von Gehwegen
(Mosaikpflaster, Granitplatten), Parkplatzen (Pflaster) und unbefestigten Griinstrukturen
begleitetet wird. Des Weiteren befindet sich im Sidteil das mit GroRsteinpflaster befestigte
Umfeld der St. Nikolaikirche — der Alte Markt. Ungestdrte Bodenverhaltnisse sind hier
demnach nicht mehr vorhanden.

Nur dstlich des Staudenhofgebaudes liegt eine groRere Grinflache (Rasen, Gehdlzrabatten,
Hecke, Einzelbdume und eine Allee). Kleinere Grinbereiche finden sich nérdlich
(Baumreihe, Rabatten, Rasen) westlich (Ruderalflache, Rabatten) und sudlich
(Ruderalflache).

Doch auch diese Griinflachen werden regelmafig betreten bzw. durch Rasenmahd,
Rabatten- und Baumpflege, beeintrachtig, so dass hier Vorbelastungen vorhanden sind.

Eine weitere Vorbelastung stellt der Kfz-Verkehr auf den im Plangebiet verlaufenden Strallen
dar, da hier vor allem mit La&rm- und Schadstoffimmissionen im Plangebiet zu rechnen ist, die
sich auch negativ auf das Schutzgut Flache auswirken.

Bewertung

Der Bau des Staudenhofgebaudes und dessen Nutzung als Wohn- und Gewerbeflache
sowie die Anlage der Strallen, FuRgangerbereiche und Parkplatze, zog eine
dementsprechende Frequentierung nach sich, so dass das Plangebiet die tblichen
Belastungen einer stadtischen Flache aufweist. Aufgrund der intensiven Nutzungsstrukturen
und des Verkehrs liegen hier relativ starke Beeintrachtigungen des Schutzgutes Flache vor,
so dass die Flache des Plangebiets als stark vorbelastet bezeichnet werden kann.

C.3.1.2 Boden

Nach LP der Landeshauptstadt Potsdam, Karte 2.1 Boden, liegt im Plangebiet eine
Versiegelung von 25 - 50 % vor. Es besteht eine hohe Wasserdurchlassigkeit der Bdden.

Nach BUK 300 des LBGR werden die geologischen Bodenverhéltnisse durch
grundwasserbestimmte Sande gekennzeichnet (Ablagerungen in Bach- und Flussauen).
Nach HVE 2009 handelt es sich um Bdden allgemeiner Funktionsauspragung. Béden mit
besonderer Archivfunktion bzw. Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung sind
im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Aufgrund der grof¥flachigen Flachenbefestigungen durch Voll- und Teilversiegelung, liegen
im Plangebiet schon erhebliche Beeintrachtigungen beim Schutzgut Boden, in Form von
teilweiser Zerstdérung durch Uberbauung bzw. Verdichtung des natiirlich gewachsenen
Bodenprofils, vor.

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass der Boden in den voll- und teilversiegelten

Bereichen seine Funktion als Bodenfilter und Vegetationsstandort verloren hat bzw. diese
Funktionen stark eingeschrankt werden.
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Als Einschrankung flr das Schutzgut Boden kénnen im Bereich des Plangebiets genannt
werden:

— Grof¥flachige Bodenbeeintrachtigungen durch Voll- und Teilversiegelung in Form von
Bebauung und Flachenbefestigung sowie

— Zerstorung bzw. Beeintrachtigung des natirlich gewachsenen Bodenprofils fast im
gesamten Areal (ausgenommen Grunflachen).

In den unversiegelten Bereichen des Plangebiets (Rasenflachen, Rabatten, Geholze) sind
jedoch noch folgende Funktionen zumindest eingeschrankt gewahrleistet:

— Pflanzenstandort,

— Nabhrstoff- und Wasserreservoir flr die vorhandene Vegetation,

— Lebensraum fir eine Vielzahl von Mikroorganismen und Kleinstlebewesen,

— Regulator fur den Wasserhaushalt im Areal,

— Ort des Abbaus organischer Substanz zu Humus und Pflanzennahrstoffen sowie
— Filter- und Abbaustatte von eingetragenen Schadstoffen.

Puffer- und Filterfunktion

Durch die Versiegelung in Form von Gebauden, Gehwegen und Verkehrsflachen ist die
Puffer- und Filterfunktion des Bodens im Bereich der liberbauten Flachen grof¥flachig starken
Beeintrachtigungen unterworfen.

Dies stellt sich wie folgt dar:

— grof¥flachige Bodenversiegelung bzw. -tberpragung durch Bebauung,
— Stoérungen durch Betreten, Befahren und intensive Nutzungsformen derzeit im
gesamten Plangebiet.

Bodenschutzfunktion

Durch die vorhandene Uberbauung wurde hier schon fruchtbarer Boden abgetragen bzw.
Uberlagert, so dass diese Bodenfunktion grof3flachig nicht mehr vorhanden ist. Die
unbefestigten Bereiche kdnnen als relativ intakt bezeichnet werden.

Biotische Ertragsfunktion

Die biotische Ertragsfunktion des Bodens im Bereich des Plangebiets kann derzeit als gering
eingeschatzt werden. Das liegt an der grol3flachigen Voll- und Teilversiegelung bzw. des
sandigen Bodenmaterials (Talsande) im Bereich der Grinflachen.

Lebensraumfunktion

Die Funktion des Bodens als Lebensraum fir Tiere und Vegetationsstandort ist im Bereich
der Uberbauten Flachen, bis auf die Grinflachen, nicht mehr gewahrleistet, da durch die
Versiegelung Pflanzen und Tiere nur einen eingeschrankten Lebensraum vorfinden. Hinzu
kommen Stérungen durch die intensive Nutzung (Gewerbe, Wohnen, Fu3ganger, Verkehr
usw.). Aufgrund der vorhandenen Talsande ist die Puffer- und Speicherfunktion im Bereich
der unbebauten Griinflichen nur gering ausgepragt, die Versickerungsrate ist jedoch hoch.
Das hat zur Folge, dass Niederschlagswasser schnell versickert und vom Boden nicht
langfristig gespeichert werden kann, so dass nur eine kurzzeitige Verfligbarkeit gegeben ist,
was sich negativ auf die Lebensraumfunktion und die biotische Ertragsfunktion auswirkt.

Funktion als Lagerstattenressource
Ist nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht vorhanden.
Altlasten

Altlasten oder Altlastverdachtsstandorte sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet
nicht vorhanden.
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Bodendenkmale

Im Bereich des Plangebiets ist das Bodendenkmal Nr. 2140 “Potsdam Friedhof Neuzeit,
Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung
Neolithikum, Graberfeld Neolithikum, Siedlung slawisches Mittelalter, Graberfeld Bronzezeit,
Altstadt deutsches Mittelalter, Bricke Neuzeit, Graberfeld slawisches Mittelalter, Befestigung
Neuzeit, Grab Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Burg deutsches Mittelalter, Schloss Neuzeit, Rast-
und Werkplatz Mesolithikum” i. S. d. BbgDSchG in der Denkmalliste des Landes
Brandenburg registriert.

Bewertung

Das Plangebiet weist flachige Beeintrachtigungen in Form von Voll- und Teilversiegelung
auf. In den unversiegelten Bereichen sind die natirlichen Bodenfunktionen weitestgehend
bzw. zumindest eingeschrankt noch vorhanden. Aufgrund der Siedlungsbéden und der
Vorbelastungen kdnnen die Bdden im Plangebiet nach HVE als Bdden allgemeiner
Funktionsauspragung eingeschatzt werden.

C.3.2 Wasser

Das Grundwasser kann gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen als nicht
geschutzt bezeichnet werden. Der Flurabstand des GW liegt hier bei > 5 m u. GOK. Es
besteht eine hohe Wasserdurchlassigkeit der Béden. Der Grundwasserleiter ist weitgehend
unbedeckt. Es besteht eine hydraulische Verbindung des GWLK 1 mit dem GWLK 2. Das
Wasserrickhaltevermogen des Bodens ist aufgrund der vorhandenen Talsande gering. Das
Gebiet entwassert in Richtung Siden in die Havel.

Aufgrund der grof¥flachigen Bebauung liegen im Plangebiet starke Beeintrachtigungen vor,
so dass hier anthropogene Beeintrachtigungen vorhanden sind.

Es sind demnach folgende Funktionen des Schutzgutes Wasser innerhalb des Plangebiets
vorhanden:

C.3.21 Grundwasserneubildungsfunktion

Durch die Versiegelung ist im Bereich der vollversiegelten Flachen die
Grundwasserneubildungsfunktion und die Infiltrationsfunktion des Bodens verlorengegangen
bzw. wurde im Bereich der teilversiegelten Flachen stark beeintrachtigt, da
versickerungsfahige Grundflache Uberbaut wurde und somit anfallendes
Niederschlagswasser vor Ort nur stark eingeschrankt versickern kann. Das anfallende
Niederschlagswasser versickert zumeist in den an den voll- und teilversiegelten Flachen
angrenzenden Bereichen. Eine uneingeschrankte Versickerung und somit
Grundwasserneubildung ist derzeit nur noch randlich der versiegelten Flachen oder flachig in
den unbebauten Grinflachen moglich.

C.3.2.2 Grundwasserschutzfunktion

Das Grundwasser im Bereich des Plangebiets ist gegentiber flachenhaft eindringenden
Schadstoffen als nicht geschitzt anzusehen. Somit besteht hier eine potenzielle Gefahrdung.
Das Grundwasservorkommen im Plangebiet besitzt jedoch weder wasserwirtschaftlich noch
landschaftsokologisch, i. S. einer Beeinflussung benachbarter Okosysteme, eine Relevanz,
so dass insgesamt von einer eher geringen Bedeutung fur den Wasserhaushalt der naheren
Umgebung bzw. der Region ausgegangen werden kann.

C.3.2.3 Oberflachenwasserschutzfunktion
Siehe unten Oberflachengewasser.
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C.3.2.4 Abflussregulations- und Retentionsfunktion

Wie oben schon erwahnt, kann anfallendes Niederschlagswasser nur im Bereich der
unbebauten Flachen relativ ungestort versickern. Somit liegen innerhalb des Plangebiets
lokal grof¥flachige Stérungen der Abflussregulationsfunktionen vor, da eine flachige
Versickerung von Niederschlagen nur noch am Rand der versiegelten Flachen ohne
Einschrankungen mdglich ist. Die Retentionsfunktion (Wasserhaltevermdgen) hangt vom
Anteil bindiger Bildungen am Substrat ab. Im Bereich des Plangebiets liegt der Anteil
bindiger Bildungen an der Versickerungszone bei < 20 %. Somit ist hier ein geringes
Retentionsvermégen der Béden vorhanden (Einschatzung: < 20 % gering, 20 % - 80 %
mittel, > 80 % hoch).

C.3.2.5 Oberflachengewasser

Oberflachengewasser sind im Plangebiet mit angrenzender Umgebung nicht vorhanden. Das
dichteste Oberflachengewasser liegt in Form der ,Alten Fahrt* (Nebenarm der Havel) ca.

200 m sudlich des Plangebiets und somit in weiterer Entfernung zum Plangebiet. Somit sind
Beeintrachtigungen von Oberflachenwasser nicht vorhanden und auch nicht zu erwarten.

C.3.2.6 Wasserschutzgebiete

Nach LP der Landeshauptstadt Potsdam, Karte 2.2 Wasser, liegt das Plangebiet auerhalb
eines Wasserschutzgebiets. Das nachste Wasserschutzgebiet liegt 640 m sidlich in Form
der Zone lll des Wasserschutzgebiets Potsdam-Leipziger Stralke (ID: 7419).

C.3.2.7 Uberschwemmungsgebiete/ Hochwasserrisikogebiete

Nach Auskunftsplattform Wasser (APW) des Landes Brandenburg liegt das Plangebiet
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten und Hochwasserrisikogebieten und
Uberschwemmungsgebieten.

Ca. 200 m sudlich des Plangebiets wurden im Bereich der Alten Fahrt mit Uferbereichen
jedoch Hochwassergebiete mit niedriger, mittlerer und hoher Wahrscheinlichkeit (HQextrem)
des Flussgebiets der Havel mit Nebengewassern, ausgewiesen.

Bewertung

Aufgrund der vorhandenen Versiegelung und Nutzungsstrukturen waren zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme schon Beeintrachtigungen und somit Gefahrdungen des Schutzgutes
Wasser im Plangebiet vorhanden. Durch die Freihaltung von Grundstlicksflachen soll die
Versickerungsfahigkeit und die Grundwasserneubildungsfunktion gesichert werden.

C.3.3 Klima/ Luft

C.3.3.1 Klima

Das Klima eines Standortes definiert sich tiber die klimatischen Gegebenheiten einer Region
bzw. naturrdumlichen Einheit. Wichtige Einflussfaktoren sind dabei geographische Breite,
allgemeine Hohenlage und die Entfernung zum Meer.

Die klimatischen Verhaltnisse einer Stadt unterscheiden sich aufgrund dichter Bebauung
vom Umland durch niedrigere Windgeschwindigkeit, modifizierte Windrichtung, erhdhte
Temperatur, geringere Feuchte, geringere Einstrahlung, mehr Niederschlag und héheren
Bewodlkungsgrad, so dass sich kleinraumig das Klima durch ortliche Gegebenheiten, wie
Relief, Oberflachenbeschaffenheit, bzw. Nutzung verandern kann. Hinzu kommen die im
Vergleich zum Umland ungleich hdheren Luftverunreinigungen.

Das mittlere Jahresmittel der Lufttemperatur bei 8,7°C. Der kalteste Monat ist der Januar mit
einem mittleren Monatsmittel von -0,56°C und der warmste Monat ist der Juli mit einem
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mittleren Monatsmittel von 18,18°C. Die mittlere Zahl der Sommertage (Tagesmaximum =
25,0°C) liegt bei 38 und die mittlere Zahl der heilten Tage (Tagesmaximum = 30,0°C) bei 8.
Die Zahl der Frosttage (Tagesminimum < 0,0°C) liegt im Mittel bei 93, die der Eistage
(Tagesmaximum < 0,0°C) bei 25.

Die mittlere Jahressumme der Niederschlage liegt bei 587 mm. Im Mittel der Jahre des
betrachteten Zeitraumes ist der Marz mit 36,78 mm als Mittelwert der Monat mit den
geringsten und der Juli mit 68,61 mm der Monat mit den héchsten Niederschldgen. Die
Anzahl der Niederschlagstage pro Jahr liegt im Mittel bei 178 Tagen. An 40 Tagen im Jahr
treten Schneehéhen von mindestens 1 cm auf.

Der mittlere Jahresmittelwert fir die Luftfeuchte liegt bei 79 %, wobei im Mai mit 69 % der
niedrigste und im Dezember mit 89 % der hdchste mittlere Monatswert erreicht wird.

Im betrachteten 30-jahrigen Mittel gibt es im Jahr 49,44 Tage mit Nebel. Das Minimum der
Nebelhaufigkeit liegt im Sommer und das Maximum im Herbst.

Die Hauptwindrichtung im Potsdamer Raum ist Westen. Aus dieser Richtung weht zu 17 %
der Zeit der Wind. Am zweithaufigsten, zu 13,6 % der Zeit, weht der Wind aus Richtung
Sudwest (Sektor 225° - 254°). Einen bedeutenden Anteil mit 12 % der Zeit haben auch
Winde aus Richtung Osten.

Nach LP Karte 2.3 Klima/ Luft/ Larm liegt das Plangebiet innerhalb eines Belastungsgebiets
(Siedlung). Relevante Gebiete mit Frischluftstromungen, Frischluftentstehungsgebiete/
Ausgleichsraume (Gehdlze, Feuchtgebiet, Gewasser) sind im Plangebiet mit angrenzender
Umgebung nicht vorhanden.

Fir die Stadt Potsdam und somit auch flir das Plangebiet liegt eine Klimaanalyse vor.
Hieraus geht hervor, dass am Tage eine sehr starke Warmebelastung vorliegt. Fir die Nacht
wurde hier festgestellt, dass eine unglinstige bioklimatische Situation vorhanden ist. Vor Ort
stellt sich die Situation dementsprechend dar, da eine grof3flachige Versiegelung vorhanden
ist, die zusammen mit der umliegenden Bebauung klimatische Veranderungen hervorruft

(z. B. schnellen Aufheizung von versiegelten Flachen im Sommer, Warmeabstrahlung und
somit geringere Luftfeuchte), so dass das Plangebiet als negativ klimatisch vorbelastet
eingeschéatzt wird.

C.3.3.2 Luft/ Lufthygiene

Der vorhandene Kfz-Verkehr im Bereich der Stralle ,Am Kanal® und ,Am Alten Markt* weist
sich auch negativ auf die lufthygienische Situation vor Ort aus, da dadurch
Schadstoffimmissionen im Plangebiet erfolgen. Nach LP liegt die Schadstoffkonzentration an
PM 10 bei 1,5-2,2 pg/ m*® bzw. Nox bei 11-16 pg/ m3, was eine Vorbelastung fur die
Lufthygiene bzw. -reinheit darstellt.

Als positiv klimatisch wirkend sind die vorhandenen Grinflachen und Gehdlzstrukturen zu
nennen.
C.3.3.3 Licht

Das Plangebiet liegt in der Innenstadt Potsdams, so dass hier aufgrund der vorhandenen
Beleuchtung der Wohn- und Gewerbeflachen sowie StralRen und FuRgangerbereiche mehr
oder weniger starke Beeintrachtigungen durch Lichtverschmutzung vorhanden sind. Die
Beleuchtung wirkt auch negativ im Plangebiet, so dass hier Vorbelastungen durch
Lichtverschmutzung vorhanden sind.

C.3.3.4 Strahlung
Bereiche mit Strahlung oder strahlungsintensive Flachen sind im Plangebiet nicht vorhanden.
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C.3.3.5 Schall
Fir das Plangebiet wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt.

Hier werden flir den Bereich Straflte ,Am Kanal“ zwischen Friedrich-Ebert-Stralte und Stralle
~-Am Alten Markt“ 14.350 Kfz/ Tag angegeben. Der Schwerlastanteil wurde dabei mit 4 % und
somit mit 574 Kfz angesetzt. Da die Strale ,Am Kanal“ z. T. im Nordteil des Plangebiets
verlauft, kann in Bezug auf den Schall das Plangebiet als negativ vorbelastet eingeschatzt
werden.

C.3.3.6 Auswirkungen des Klimawandels

Die Landeshauptstadt Potsdam verfligt Gber ein Klimaschutzkonzept, das die zuktinftigen
Klimaanderungen im Stadtgebiet ermittelt und darstellt. Hier wurde u. a. untersucht, wie sich
in Zukunft die Haufigkeit des Auftretens von Hitzetagen (Maximum der Lufttemperatur

> 30°C) und von Tropennachten (Minimum der Lufttemperatur > 20°C) verandern wird. Es
wurde festgestellt, dass sowohl Hitzetage und Tropennachte in der Vergangenheit an
Haufigkeit zugenommen haben.

Bewertung

Aufgrund der vorhandenen grof3flachigen Versiegelung und der Beeintrachtigungen durch
Immissionen des Kfz-Verkehrs, kann das Plangebiet aus klimatischer Sicht als negativ
vorbelastet bezeichnet werden.

C.34 Pflanzen/ Lebensraume

C.3.4.1 Potentiell natiirliche Vegetation

Die potentiell natlrliche Vegetation stellt das heutige natlirliche Wuchspotential einer
Landschaft dar. Sie bezeichnet diejenige Vegetationsstruktur bzw. Pflanzengesellschaft, die
sich unter den derzeitigen Klima- und Bodenverhaltnissen anstelle der heutigen
nutzungsbedingten Sekundarvegetation einstellen wiirde, wenn jeglicher aktueller
menschlicher Einfluss durch Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und Industrie schlagartig
ausgeschaltet wirde. Es handelt sich demnach um eine gedankliche Konstruktion, die eine
Beschreibung der Standorte und ihrer Merkmale unterstutzt.

Entsprechend der Boden-, Klima- und Grundwasserverhaltnisse waren ohne die vorhandene
Bebauung (201, dichte, bodenversiegelte Siedlungsgebiete) im Plangebiet bodensaure
Strauldgras-Traubeneichen-Buchenwalder (Code L30) als potentiell natirliche Vegetation
moglich.

C.3.4.2 Biotoptypen

Kernbereich/ Gewerbe-, Handels- und Dienstleistung (12210/ 12310)

Hierbei handelt es sich um das Gebaude des Staudenhofs. Aufgrund der grof3flachigen
mehrgeschossigen Bebauung und intensiven Wohn- und Gewerbenutzung wird die
Wertigkeit aus naturschutzfachlicher Sicht als gering eingeschéatzt.

StraBBen aus Asphalt (12612)

Im Nordteil verlauft die Stralle ,Am Kanal“, im Ostteil die Stral3e ,Am Alten Markt*“. Aufgrund
der Vollversiegelung und intensiven Nutzung ist die Wertigkeit sehr gering.
Promenade mit regelmédBigem Baumbestand (12621)

Nordlich des Staudenhofs verlauft ein fast komplett befestigter sehr breiter Gehweg entlang
der StralRe ,Am Kanal“. Neben der Versiegelung befinden sich hier Bereiche mit gartnerisch
gestalteten Grinflachen sowie eine Baumreihe aus Linden bzw. zwei Platanen der
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historischen Stadtkanal-Bepflanzung. Die Wertigkeit der beiden Platanen an der Stralle Am
Kanal ist als ,sehr hoch® zu klassifizieren. Die Wertigkeit der Promenade wird hingegen
aufgrund der grol¥flachigen Versiegelung wird die Wertigkeit als gering eingeschatzt.

Parkplétze, versiegelt (12643)

Entlang der Westseite der Stralle ,Am Alten Markt“ wurden drei gepflasterte Bereiche mit
Parkplatzen fur Kfz angelegt. Aufgrund der Vollversiegelung und intensiven Nutzung ist die
Wertigkeit sehr gering. Weitere Parkplatze befinden sich direkt am 6stlichen Fahrbahnrand
auf der Asphaltflache der Strafte ,Am Alten Markt“.

Flachen und Gehwege aus Beton-, Klein- und Kopfsteinpflaster, Betonplatten
etc. (12654)

Rund um das Gebaude des Staudenhofs befinden sich verschiedene Flachen und Gehwege,
die mit Granitbahnen, Granitpflaster, Kleinstein- und Mosaikpflaster oder Betonplatten
befestigt sind. Aufgrund der Voll- und Teilversiegelung und intensiven Nutzung ist die
Wertigkeit sehr gering.

Baustelle (12730)

Im West- und Sudwestteil des Plangebiets befindet sich ein Teil einer Baustelle. Hier
erfolgen derzeit Bauarbeiten bzw. werden hier Baugerate und -materialien zwischengelagert.
Aufgrund der intensiven Nutzung ist die Wertigkeit gering.

Wertstoffinsel (12500)

Ostlich des Staudenhofs befindet sich die Wertstoffinsel des Gebaudes mit den
entsprechenden Behaltern. Die Flache ist groRtenteils versiegelt. Die Wertigkeit sehr gering.

Ruderale Gras- und Staudenfluren, Gehélzanteil < 10 % (032001)

An der Westgrenze sowie sudlich des Staudenhofs findet sich dieser Biotoptyp. Hierbei
handelt es sich augenscheinlich um ehemalige Rasenflachen, die durch Nutzungsauflassung
und fehlende Pflege sich zu aufgelassenen Flachen entwickelten. Die Wertigkeit wird als
gering bis maximal mittel eingeschatzt.

Artenarme Rasenfldche (05162)

Ostlich des Staudenhofs sowie im Bereich der Baumscheiben der vorhandenen Baumreihen
und Einzelbdume wurden Rasenflachen angelegt. Hier wachsen vor allem SiRgraser. Die
Rasenflachen werden mehrmals jahrlich gemaht bzw. auch von Anwohnern und FuRgangern
betreten, so dass hier eine intensive Nutzung vorhanden ist. Die Wertigkeit wird demnach als
gering eingeschatzt.

Laubhecke (071311)

Ostlich des Staudenhofs wurde eine Hecke aus Laubstrauchern angelegt. Hier wachsen
Forsythie, Spirea, Stechpalme, Mispel, Jasmin und Heckenkirsche. Die Hohe liegt bei 1 -
1,5m.

Baumreihen (071421)

Entlang der Nordseite sowie der Stralde ,Am Alten Markt“ ziehen sich Lindenbaumreihen mit
Hohen zwischen 5 bis ca. 20 m (s. Punkt Gehdlze). Die Wertigkeit wird als hoch
eingeschatzt.

Gaértnerisch gestaltete Freiflachen mit Bodendeckern ohne Bdume (102712)

Diese Flachen befinden sich an der Nordgrenze des Plangebiets. Hierbei handelt es sich um
Rabatten mit Kriechwacholder, Wacholder, Rose, Stechpalme, Spirea und Efeu. Die
Rabatten werden regelmaRig unterhalten und es erfolgt zumindest teilweise ein Formschnitt
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der Gehdlze. Die Hohen liegen hier bei 0,5 - 4 m. Die Rabatten liegen im Gehwegbereich
unmittelbar an der Stral3e ,Am Kanal“. Die Wertigkeit wird deshalb als gering eingeschatzt.

Gaértnerisch gestaltete Freiflachen mit Strduchern (10272)

Diese Rabatten liegen nérdlich, westlich und dstlich des Staudenhofs sowie dstlich der
Stralde ,Am Alten Markt“. Hier wachsen Kriechmispel, Stechpalme, Kriechwacholder,
Buchsbaum, Rosen, Lavendel, Flieder, Wildrose, Mispel, Saulenwacholder, Forsythie,
Spirea, Stechpalme, Heckenkirsche usw. Je nach Standort und Nutzungsstruktur wird die
Wertigkeit als gering bis maximal mittel eingeschatzt. Die HOohe liegt bei ca. 0,5 - 4 m.

C.3.4.3 Flora

Die vegetationskundliche Kartierung erfolgte im Bereich des gesamten Plangebiets. In der
nachfolgenden tabellarischen Auflistung der vorgefundenen Arten werden Angaben zur
ungefahren Haufigkeit im Bestand, zu den Zeigerwerten nach ELLENBERG und zur
Pflanzensoziologie gemacht. Die Abkirzungen haben folgende Bedeutung:

d verbreitet und Uber weite Strecken dominant Feuchtezahl F

v/d verbreitet, aber nur stellenweise dominant (gerade Zahlen sind Zwischenstande):
\Y verbreitet 1 Starktrockniszeiger

z/d zerstreut und stellenweise dominant 3 Trockniszeiger

z zerstreut 5 Frischezeiger

S selten 7 Feuchtezeiger

9 Nassezeiger

~ Zeiger fiur starke Wechsel (z. B. 7~: Wechselfeuchte)
= Uberschwemmungszeiger

x indifferentes Verhalten

Reaktionszahl R Stickstoffzahl N

(gerade Zahlen sind Zwischenstande): (gerade Zahlen sind Zwischenstande):

1 Starksaurezeiger 1 stickstoffarmste Standorte anzeigend

3 Saurezeiger 3 auf stickstoffarmen Standorten haufiger

5 MaRigsaurezeiger 5 maRig stickstoffreiche Standorte anzeigend, auf

7 Schwachsaure- bis Schwachbasenzeiger armen und reichen seltener

9 Basen- und Kalkzeiger 7 an stickstoffreichen Standorten haufiger

x indifferentes Verhalten 8 ausgesprochene Stickstoffzeiger
9 an UbermaRig stickstoffreichen Standorten
konzentriert

x indifferentes Verhalten

Tabelle 6 Vegetationskundliche Kartierung im Plangebiet

Pflanzenart Pflanzengesellschaft |F |[R [N [Anmerkung
Beifuss (Artemisia vulgaris) Artemisieten 6 |x |8 |-
Breitwegerich (Plantago major) Molinio-Arrhenatheretea |5 |[x |6 |Frischezeiger
Deutsches Weidelgras (Lolium Molinio-Arrhenatheretea |5 |7 |7 |Frischezeiger
perenne)

Gefleckte Taubnessel (Lamium Artemisieten 6 |7 |8 |-

maculatum)

Glatthafer (Arrhenatherum elatius) | Molinio-Arrhenatheretea |(x |7 |7 |-

Grolde Brennessel (Urtica dioica) | Molinio-Arrhenatheretea |6 |7 |8 |-

Hirtentaschel (Capsella bursa Artemisieten 5 |x |6 |Frischezeiger
pastoris)

Kletten-Kerbel (Torilis japonica) Artemisieten X |x |6 |-
Hirtentaschel (Capsella bursa Artemisieten 5 |x |6 |Frischezeiger
pastoris)
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Pflanzenart Pflanzengesellschaft (F |R [N |Anmerkung
Landreitgras (Calamagrostis - X~ |X |6 |-

epigejos)

Lichtnelke (Silene alba) - 4~17 |4 |-

Lowenzahn (Taraxacum officinale) | Molinio-Arrhenatheretea |5 |x |7 |Frischezeiger
Quecke (Agropyron repens) Chenopodietea X~ |x |7 |-

Rotklee (Trifolium pratense) Molinio-Arrhenatheretea |x |[x |[x |-
Rotschwingel (Festuca rubra) Molinio-Arrhenatheretea (6 |6 |x |-
Sauerampfer (Rumes Acetosa) Molinio-Arrhenatheretea |x |x |6 |-

Schafgarbe (Achillea millefolium) | Molinio-Arrhenatheretea |4 |x |5 |-
Schafschwingel (Festuca ovina) Molinio-Arrhenatheretea |x |3 |1 |-
Spitzwegerich (Plantago - X |x |x |-

lanceolata)

Vogelsternmiere (Stellaria media) | Chenopodietea x |7 |8 |Stickstoffzeiger
Gemeine Vogelwicke (Vicia Molinio-Arrhenatheretea |5 |[x |x |Frischezeiger
cracca)

Weiliklee (Trifolium repens) Molinio-Arrhenatheretea |5 |6 |6 |Frischezeiger
Wiesenlieschgras (Phleum Molinio-Arrhenatheretea |5 |[x |6 |Frischezeiger
pratense)

Wiesenrispengras (Poa pratensis) | Molinio-Arrhenatheretea |5 |x |6 |Frischezeiger
Wiesenschafgarbe (Achillea Molinio-Arrhenatheretea (4 |x |5 |-

millefolium)

Wiesenschwingel (Festuca Molinio-Arrhenatheretea (6 |x |6 |-

pratensis)

Wilde Méhre (Daucus carota) Artemisietea 4 |x |4 |-

Diese Auflistung der Krautschicht kann nur einen Hinweis auf die vorhandenen
Standortbedingungen und -qualitdten geben. Eine Auswertung der Zeigerwerte und
pflanzengesellschaftlichen Zuordnung sollte daher mit Vorsicht betrachtet werden. Die
vorgefundenen Pflanzen sind nicht in der ,Roten Liste Brandenburgs" vertreten. Eine
Schutzwirdigkeit besteht demzufolge nicht. Die Mehrzahl der kartierten Arten sind
pflanzensoziologisch der Gesellschaft der ,Anthropozoogener Heiden und Rasen® mit der
Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mahwiesen- und Weidegesellschaft) sowie Artemisieten
(Krautige Vegetation oft gestorter Platze) zuzuordnen. Die dargestellten Klassifizierungen
zeigen den relativ starken anthropogenen Einfluss im Plangebiet auf.

C.3.44 Geholze

Die Landeshauptstadt Potsdam verfligt iber eine Baumschutzverordnung (PBaumSchVO).
Der Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung ist das Gebiet der Landeshauptstadt
Potsdam.

Da sich das Plangebiet im Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam befindet, gilt somit diese
Baumschutzsatzung und ist bei Gehdlzentfernungen zu beachten.

In der folgenden Tabelle werden die Baume innerhalb der beiden Teilbereiche A und B des
Plangebiets mit angrenzender Umgebung dargestellt.

Die Wuchshéhe der Baume wurde visuell durch Schatzung bestimmt, wobei die innerhalb
des Plangebiets befindlichen Gebaude als Vergleichshohen dienten. Der Stammumfang
wurde 1,3 m U. GOK gemessen.
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Weiterhin wurde eine Einstufung der Baume in unterschiedliche Altersklassen (AKL)
vorgenommen, die sich in folgende Kategorien unterteilen:

AKL 1 1-15 Jahre
AKL Il 16 - 40 Jahre
AKL Il Gber 40 Jahre

Die Einschatzung des Baumalters erhebt dennoch keinen Anspruch auf Richtigkeit, da
Angaben zur PflanzengréRe und den Wuchsleistungen sowie bisherige Pflegeintensitat nicht
vorlagen bzw. hinterfragt werden konnten.

Um den Zustand der Baume im Plangebiet wiedergeben zu kdnnen, erfolgte eine
Vitalitatseinschatzung der Baume in verschiedenen Abstufungen.

Stufe 0: Sehr guter Zustand des Baumes. Er weist fir den Standort und das Umfeld typische
Wuchsleistungen auf.

Stufe 1: Guter Zustand des Baumes. Es sind leichte Schaden zu erkennen, die aber fiir den
Baum keine lebensbedrohliche Situation darstellen und meist toleriert werden.

Stufe 2: Befriedigender Zustand des Baumes. Es treten leichte Schaden auf, die durch
gezielte baumpflegerische MaRnahmen eine Verbesserung des allgemeinen Zustandes des
Baumes ermdglichen.

Stufe 3: Schlechter Zustand des Baumes. Es kommt zu starken Schaden, in deren Folge es
zu Blattreduktion und verstarkt zu Totholz kommt (gro3flachige Schaden mechanischer oder
phytotoxischer Herkunft). Schaden lassen sich meist nur durch vertretbar hohen Aufwand
beheben, teilweise kann der Baum nicht mehr revitalisiert werden und stirbt in relativ kurzer
Zeit (1 - 5 Jahre) ab.

Stufe 4: AuRerst schlechter Zustand des Baumes, in deren Folge meist das Absterben
eintritt, tote Baume

Tabelle 7 Vorhandener Baumbestand im Plangebiet

Nr. |Baumart Stammum | Kronendurch | gesch. Alters | Vitalitats-
fang (m) messer (m) |Hohe (m) |klasse |stufe

1 Linde 1,02 6 15 2 2
2 Linde 0,87 5 15 2 2
3 Linde 0,83 6 15 2 2
4 Linde 1,14 6 15 2 2
5 Platane 3,74 15 30 3 2
6 Platane 3,52 15 30 3 2-3
7 Linde 1,30 6 15 2 2
8 Linde 1,31 6 15 2 2
9 Linde 0,79 5 9 2 3
10 |Linde 1,53 7 15 2 2
11 |Linde 1,26 6 20 2 2
12 |Linde 1,28 6 20 2 2
13 |Linde 1,71 6 20 2 2
14 |Linde 1,12 6 20 2 2
15 |Linde 0,93 5 20 2 2
16 |Linde 0,97 5 18 2 2
17 |Linde 0,18 1,5 3,5 1 1
18 |Linde 0,24 1,5 3 1 1
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Nr. |Baumart Stammum | Kronendurch | gesch. Alters |Vitalitats-
fang (m) messer (m) |(Hohe (m) |klasse |stufe
19 |Linde 0,25 1,5 3 1 1
20 |Pappel, 2-stdmmig 1,37/1,72 7 23 3 3
21 |Linde 1,96 7 20 3 2
22 |Linde 1,81 6 20 3 2
23 |Linde 1,84 7 20 3 2
24 |Linde 1,86 7 20 3 2
25 |Linde 1,36 7 20 3 1
26 |Linde 0,98 7 18 3 2
27 |Linde 1,42 7 20 3 2
28 |Linde 1,42 7 20 3 2
29 |Linde 0,39 3 5 2 1
30 |Linde 0,49 4 7 2 1
31 |Linde 0,55 4 7 2 1
32 |Linde 0,54 4 7 2 1
33 |Linde 0,54 4 7 2 1
34 |Linde 0,48 3,5 7 2 1
35 |Linde 0,54 4 7 2 1
36 |Linde 0,51 4 7 2 1
37 |Linde 0,65 5 9 2 1
38 |Linde 0,63 5 8 2 1
39 |Linde 0,64 5 8 2 1
40 |Linde 0,83 6 9 2 1
41 |Linde 0,73 5 8 2 1
42 |Linde 0,68 5 8 2 1
C.3.5 Tiere

Faunistische Angaben Uber das Plangebiet lagen nicht vor. Durch den Vorhabentrager
wurde somit ein Artenschutzgutachten (s. Anlage 12) beauftragt. Hier wurden die

Artengruppen Brutvdgel und Fledermause im Zeitraum Januar 2022 bis August 2022 durch

die Artenschutzsachverstandigen Dipl.-Geookologin Silke Jabczynski und Frau Dr. Stefanie
Wentzel untersucht.

C.3.5.1 Brutvogel

Als Methode fiur die Erfassung der Brutvogel kam die Revierkartierung zur Anwendung. Alle
Beobachtungen hor- und sichtbarer Végel, insbesondere revieranzeigende Merkmale
(singende Mannchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvogel, etc.), wurden
notiert und in eine Arbeitskarte eingetragen. Die Auswertung der Ergebnisse aller
Begehungen folgt der Anleitung von SUDBECK et al. 2005 ,Methodenstandards zur
Erfassung der Brutvdgel Deutschlands®.

In der folgenden Tabelle 8 sind die im Untersuchungsgebiet (B-Plangebiet und angrenzende
Flachen) nachgewiesenen europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie
aufgelistet.

Tabelle 8

Im Gebiet nachgewiesene Brutvogelarten (Jabczynski/ Wentzel 2022)
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Deutscher | Wissen- Abk. Nest- | RLBB | RLD | BArtSchV | Brutrevier/

Name schaftli- stand- 2019 2021 2005 Nahrungs-
cher Name ort gast

Amsel Turdus A F * * § NG
merula

Blaumeise | Cyanistes Bm H * * § BP
caeruleus

Garten- Certhia Gb N * * § NG

baumlaufer | brachyda-
ctyla

Haussper- | Passer do- H H, F * * § BP

ling mesticus

Kohimeise | Parus ma- K H * * § NG
jor

Mauerseg- | Apus apus | Ms H * * § BP

ler

Mehl- Delichon M F * 3 § BP

schwalbe | urbicum

Ringel- Columba Rt F,N * * § BR

taube palumbus

Star Sturnus S H * 3 § NG
vulgaris

Turmfalke | Falco tin- Tf F,N 3 * §§ NG
nunculus

Erlduterungen

Rote Liste Brandenburg: RYSLAVY, T, MADLOW, W.(2019)

Rote Liste Deutschland: RYSLAVY, T. ET AL. (2020)

1 — vom Aussterben bedroht; 2 — stark gefahrdet; 3 — gefahrdet; R — Arten mit geografischer Restriktion; V — Art
der Vorwarnliste; * - ungefahrdet

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung (2005); §: bes. geschiitzt, §§: streng geschitzt

Status: BP — Brutplatz (fett gedruckt); NG — Nahrungsgast; BR — Brutrevier

Neststandort: B — Bodenbriiter, N — Nischenbriiter: H — Hohlenbriter, F — Freibriiter, NF — Nestfllichter, K —
Koloniebriter

Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet 10 Vogelarten erfasst werden. Davon konnten
von finf besonders geschitzten Vogelarten Brutplatze und Brutreviere im
Untersuchungsgebiet zugeordnet werden (siehe auch Karte 1 Artenschutzgutachten). Bei
den nachgewiesenen Brutvogelarten handelt es sich um haufige und ungeféhrdete
Vogelarten im Land Brandenburg.

Bewertung

Im Untersuchungsgebiet konnten mehrere Brutplatze der Gebaudebriter Mehlschwalbe,
Mauersegler und Haussperling am ,Staudenhof* nachgewiesen werden. Insgesamt konnten
19 Brutplatze der Mehlschwalbe, 25 Brutplatze des Haussperlings und drei Brutplatze des
Mauerseglers bei den diesjahrigen Erfassungen im Auf3enbereich des Gebaudes gezahit
werden. Damit handelt es sich bei dem Gebdude um ein gut besiedeltes Habitat von
Brutvdgeln. Bei den Arten Haussperling und Mehlschwalbe ist das Vorkommen am Gebaude
als Brutkolonie mittlerer Grélie zu bewerten.

Bei den genannten Nachweisen am ,Staudenhof* handelt es sich um ganzjahrig geschitzte
Lebensstatten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. In der Regel werden die kartierten
Lebensstatten wiederholt fiir die Jungenaufzucht von den ermittelten Arten aufgesucht.
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Vor der erforderlichen Beseitigung ganzjahrig geschiitzter Lebensstatten im Zuge des
geplanten Gebauderiickbaus ist im Vorfeld eine Genehmigung der Unteren
Naturschutzbehdrde einzuholen. Es sind geeignete Kompensationsmalinahmen zu planen
und umzusetzen (Mauerseglerkasten und Besiedlungsmdglichkeiten flr die Mehlschwalbe).

Innerhalb des B-Plangebiets konnte an einem angebrachten Hohlenbriterkasten an einem
Baum an der sudlichen Grenze ein Brutplatz der besonders geschitzten Blaumeise ermittelt
werden. Es handelt sich ebenfalls um eine ganzjahrig geschitzte Lebensstatte im Sinne des
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. An den Baumen an der stdlichen Grenze wurden insgesamt
vier Nistkasten flr Hohlenbruter befestigt.

Im B-Plangebiet auf der Ostseite des ,Staudenhofs® konnte innerhalb des dort befindlichen
Geholzbestandes ein Brutrevier der besonders geschutzten Ringeltaube erfasst werden. Das
Brutrevier des Freibriters ist nicht ganzjahrig geschitzt, der Schutz der Fortpflanzungsstatte
erlischt mit dem Ende der jeweiligen Brutsaison.

C.3.5.2 Fledermause

Die Begehungen zur Erfassung der streng geschutzten Artengruppe Fledermause erfolgten
im Zeitraum von Februar bis August. Die Methodik umfasste Gebdudebegehungen mit einer
Lampe sowie Detektoruntersuchungen (Ausflugsbeobachtungen) in der Abenddammerung
vom Boden aus. Die drei Detektorbegehungen wurden mit dem Batlogger M der Firma
elekon im Untersuchungszeitraum durchgefiihrt. Die Detektoraufnahmen wurden mit der
Software BatExplorer ausgewertet.

Das siebengeschossige Bestandsgebaude verfligt Uber eine hohe Anzahl potentieller
Quartierstandorte fur Fledermause, vor allem im Auf3enbereich in offenen Plattenfugen und
anderen besiedelbaren Nischen. Die diesjahrigen Erfassungen im Aul3enbereich vom Boden
aus spiegeln kein aussagekraftiges Ergebnis zum Vorkommen der Artengruppe
Fledermause am Gebaude wider.

Fur eine detaillierte und vollstadndige Untersuchung des Gebaudes sind laut
Artenschutzgutachten weiterfihrende Untersuchungen mit anderer Methodik im Vorfeld des
geplanten Gebaudertickbaus erforderlich, vor allem Untersuchungen aller potentiellen und
nachgewiesenen Quartierstandorte mit einem Endoskop, ggf. bei einer Hubsteigerbefahrung
oder vom Gerust aus.

In der folgenden Tabelle 9 sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen
Fledermausarten aufgelistet.

Tabelle 9 Nachgewiesene Fledermausarten (Jabczynski/ Wentzel 2022)

Fledermausart bzw. -gattung RLD FFH-RL | Status
Grolder Abendsegler Nytalus noctula \% v Jagd
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * v Jagd
Mickenfledermaus Pipistrellus pygmaeus * v Jagd
Braunes Langohr Plecotus auritus 3 v Jagd

Erlduterungen

RL-D: Rote Liste Deutschland (Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2), 2020)

Schutzkategorien: 1 - vom Aussterben bedroht; 2 - stark gefahrdet; 3 - gefahrdet; V - Vorwarnliste; G - Gefahr-
dung unbekannten Ausmales, D - Daten unzureichend, * - ungefahrdet

FFH-RL: FFH-Richtlinie vom 21.5.1992, 92/43/EWG

Il - Art des Anhangs Il der Richtlinie; IV - Art des Anhangs IV der Richtlinie

Status: Wo - Wochenstube; Wi - Winterquartier; Jagd - Jagdhabitat/ Flugraum

Bei den Begehungen zur Erfassung der Fledermausfauna konnten auf der Stdseite des
»Staudenhofs” innerhalb von offenen Plattenfugen zwei Quartierstandorte der Artengruppe
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festgestellt werden. In vertikalen bzw. sich kreuzenden offenen Plattenfugen im sechsten
und siebten Obergeschoss konnten bei der Ausflugsbeobachtung mit dem Detektor im
August 2022 zwei Quartierstandorte der streng geschitzten Zwergfledermaus (Pipistrellus
pipistrellus) nachgewiesen werden. Bei der Detektorbegehung konnte der Ausflug von
jeweils einer Zwergfledermaus je Quartier dokumentiert werden. Es handelt sich somit um
Einzelquartiere der Zwergfledermaus.

Das Bestandsgebaude weist eine Vielzahl an potentiellen Quartierstandorten fir die
Artengruppe auf, mit der angewandten Methodik konnte allerdings lediglich nur ein geringer
Teil ndher begutachtet werden. Es sind weiterfuhrende Untersuchungen im Vorfeld der
Ruckbaumalnahmen unter Einsatz eines Endoskops erforderlich, um ein abschlieRendes
Ergebnis zum Vorkommen der Artengruppe am Gebaude zu erhalten.

Bei den Winterbegehungen in den Kellerraumen des Gebaudes konnten keine ber-
winternden Fledermause gefunden werden. Bei den Begehungen konnte keine
Einflugméglichkeit fir Fledermause in den Keller ermittelt werden. Die Kellerrdume werden
unter anderem als Lagerraum von den Bewohnern genutzt, das Raumklima hat eine geringe
Luftfeuchtigkeit, die Kellerwande besitzen nur in einem geringen Umfang passende
Versteckmoglichkeiten in Form von Mauernischen und -spalten.

Bei der Drempelbegehung konnten keine Quartierstandorte von Fledermausen festgestellt
werden. Es konnten keine Einflugmdglichkeiten in den Drempel dokumentiert werden. Die
kleinen Luftungsoffnungen im Drempelgeschoss sind intak.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Schwerpunkt des Quartierpotenzials
und der Feststellung von Quartierstandorten fur den ,Staudenhof* eindeutig im AuRenbereich
des Gebaudes liegt.

Der Baumbestand im B-Plangebiet ist weitgehend héhlenarm, lediglich die zwei Platanen an
der nordlichen Gebietsgrenze mit den Plakettennummern 660 und 661 (bzw. Nr. 5 und 6 im
Bestandsplan) verfiigen tber nennenswerte Héhlungen mit einem Quartierpotenzial fur
Fledermause. Bei den Begehungen konnten innerhalb des Baumbestandes keine
Quartierstandorte der Artengruppe festgestellt werden.

Bei den abendlichen Detektorbegehungen konnten neben der Zwergfledermaus, die streng
geschitzten Arten Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), GrofRer Abendsegler
(Nyctalus noctula) und Braunes Langohr (Plecotus auritus) im Jagdhabitat/ Flugraum
aufgenommen werden.

Die Zwerg- und die Muckenfledermaus konnten am haufigsten im B-Plangebiet mit dem
Detektor nachgewiesen werden. Die zwei Arten jagten ausdauernd und oft gemeinsam,
vorwiegend entlang des Gehdlzbestandes ndrdlich, dstlich und sidlich des
Bestandsgebaudes im Gebiet. Der GroRe Abendsegler konnte bei Uberfliigen beobachtet
werden. Das Braune Langohr hielt sich im Bereich des Gehdlzbestandes im sidlichen
Gebietsabschnitt Anfang August auf, die Art jagte dort temporar innerhalb des
Gehdlzbestands.

Die Bestande des Braunen Langohres sind deutschlandweit gefahrdet, der Grolie
Abendsegler steht in der Vorwarnliste, die Zwerg- und Mickenfledermaus sind in
Deutschland ungefahrdete Arten.

Bewertung

Die ermittelten Quartierstandorte stellen ganzjahrig geschitzte Lebensstatten i. S. d. § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Fledermause sind quartiertreu und nutzen einmal besiedelte
Quartiere wiederkehrend. Vor der erforderlichen Beseitigung im Zuge des Gebauderickbaus
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ist eine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehorde Potsdam einzuholen und es sind
geeignete Kompensationsmalinahmen zu planen und umzusetzen.

Die Jagdhabitate der Fledermause stellen keine ganzjahrig geschutzten Lebensstatten im
Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar.

C.3.6 Landschaftsbild/ Erholung

C.3.6.1 Landschaftsbild

Im Teilplan K 2.4.1 Landschaftsbild - Einzelelemente/ Veduten wird das Gebaude des
Staudenhofs als storendes Gebaude mit einer Hohe von > 18 m und < 30 m dargestellt.
Neben der Bebauung werden Grinland, Gras- und Staudenflur dargestellt.

Im Teilplan K 4.2 — Landschaftsbild - Raumwirkung/ Sichten liegt das Plangebiet in einem
Bereich mit positivem Einfluss von Gebauden > 30 m (St. Nikolaikirche usw.) bzw. liegt ein
negativer Einfluss von Gebauden > 18 m (Staudenhof) vor. Des Weiteren liegt das
Plangebiet innerhalb der Sichtachse von der Garnisonskirche in Richtung Park Babelsberg
bzw. wird das Gebaude des Staudenhofs als stérend dargestellt. Die stdlich angrenzende
St. Nikolaikirsche wird als historisches ortsbildpragendes Gebdude > 18 m und <30 m
dargestellt. Mit Blick von dieser Kirche erfolgt keine Beeintrachtigung bzw. Stérung der
Sichtachsen durch das Plangebiet.

Der Innenstadtbereich von Potsdam wird in der Umgebung des Plangebiets durch die
teilweise historische Bausubstanz am Alten Markt, mit St. Nikolaikirche (Hohe ca. 50 m),
Landtag mit Fortunaportal (15 - 20 m), Museum Barberini (20 m), Potsdam Museum (35 m),
Obelisk (ca. 20 m), den funf- bis siebengeschossigen Wohnblécken (20 m) an der Stral3e
»,Am Alten Markt“, der Bebauung an der Stralle ,Am Kanal“ mit Bildungsforum Potsdam

(20 m), Institut fur berufliche Bildung (ehemaliges Hauptpostamt, Héhe ca. 20 m) und
Holiday Inn (20 m) sowie der GroRbaustelle an der Anna-Flugge-StralRe (20 m), gepragt. Es
befinden sich demnach Gebaude unterschiedlicher Bauart, jedoch mit annahernd gleichen
Hoéhen, in der Umgebung, die auch innerhalb des Plangebiets teilweise wahrgenommen
werden.

Im Plangebiet stellt sich die Situation so dar, dass der bis zu siebengeschossige Winkelbau
des Staudenhofs (Héhe bis zu ca. 25 m) im Zentrum des Areals steht und somit das
Landschaftsbild im Plangebiet aufgrund seiner Gré3e und Hohe pragt bzw. die Gebaude in
der Umgebung teilweise noch Uberragt. Zudem ist der Staudenhof auch in der angrenzenden
Umgebung gréfitenteils wahrnehmbar.

Im Plangebiet finden sich jedoch auch gepflegte Rasenflachen und Rabatten sowie mittelalte
Baumreihen und Einzelbdume, die die Baustrukturen auflockern und stellenweise begrinen
und somit das Landschaftsbild etwas aufwerten. Als besonders erhaltens- und somit
schutzenswert sind die beiden Platanen (Baume Nr. 5 und 6 im Bestandsplan) sowie die
vorhandenen Baumreihen zu nennen.

C.3.6.2 Erholung

Potsdam ist die Uberregional und international bekannte Landeshauptstadt von Brandenburg.
Es findet sich eine dementsprechende touristische Freizeit- und Erholungsausstattung in
verschiedenen Bereichen des Stadtgebiets (z. B. Schloss Sanssouci und Neues Palais,
Telegraphenberg mit Einstein-Turm und Refraktor, An der Sternwarte, Innenstadt, Havel mit
Seen, der Alte Markt mit den o. g. Gebaudestrukturen usw.). Des Weiteren gibt es
FuRgangerzonen, Einkaufszentren und -stra3en, Hotels, Pensionen, Gaststatten, Backer,
Fleischer, Supermarkte usw., so dass hier eine vielfaltige Ausstattung vorhanden ist.
Derartige Einrichtungen wurden im Plangebiet innerhalb des Staudenhofs in Form von
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Sparkasse, Apotheke usw. sowie einer Fuldigangerzone im Nordteil des Plangebiets,
vorgefunden.

Des Weiteren gibt es beidseitige Gehwege an der Stralte ,Am Alten Markt“ bzw. einen Weg
um die St. Nikolaikirche, die direkt zum Alten Markt flihren, der ein international bekanntes
touristisches Ausflugsziel darstellt. Am Alten Markt befindet sich auch eine
Touristeninformation. Somit ist im Plangebiet eine, wenn auch nur geringe, touristische
ErschlieBung vorhanden.

Im Plangebiet finden sich Grinflachen mit Rasen, ruderalen Strukturen, Geholzrabatten,
Baumreihen und Einzelbdumen, die die Baustrukturen auflockern und eingriinen bzw. den
Anwohnern zur Naherholung dienen. Aufgrund der Gré3e und Auspragung besitzen diese
Grinflachen nur eine geringe Strukturvielfalt. Zudem ist der iberwiegende Teil dieser
Grunflachen artenarmer Rasen. Im Bereich dieser Griinflachen liegen Vorbelastungen durch
die angrenzenden Stralen (StralRe ,Am Kanal“ (14.350 Kfz/ Tag, davon Schwerlastanteil von
4 %) und Wege (Larmbelastungen, visuelle Unruhe durch Bewegungen, Licht) vor, die dem
Naturerleben (Farbe, Formen, Vielfalt, Bliten, Duft, Laub, Tiere usw.) entgegenstehen bzw.
dieses einschranken. Zudem weisen die vorhandenen Griinflichen keine Strukturen oder
Grolien einer inner- oder tberortlich bedeutsamen Erholungsflache auf, so dass hier nur
eine geringe Wertigkeit besteht. Zudem entwickelt das Gebaude des Staudenhofs durch
seine Grolie und zentrale Lage eine starke Riegelwirkung, so dass hier ein Betreten oder
Queren nur randlich Uber die Rasenflachen oder vorhandenen Gehwege mdglich ist.

Bereiche mit freizeitinfrastrukturellen Einrichtungen (z. B. Sportplatze) wurden im Plangebiet
und seiner unmittelbaren Umgebung nicht vorgefunden.

Sondergebiete, die der Erholung dienen, wie z. B. Wochenendhaus-, Ferien- und
Campingplatzgebiete, wurden im Plangebiet mit angrenzender Umgebung nicht
vorgefunden. Nordéstlich an der Stral’e ,Am Kanal® befindet sich das Hotel Holiday Inn.

An der Nordgrenze des Plangebiets verlauft auf der Fahrbahn der Stralte ,Am Kanal“ ein, mit
einer weillen Linie abgegrenzter, Radweg. Der Radverkehr wird hier im Mischverkehr auf der
Fahrbahn abgewickelt, so dass ein eigenstandiger Radweg derzeit noch fehlt. Im weiteren
Umfeld verlaufen die Radrouten R1 ,Europaradweg®, die Radroute R 4 ,Historische
Stadtkerne® und die Radroute ,Alter Fritz".

Das Plangebiet ist per Bus, Strallenbahn und Pkw auch aus gréRerer Entfernung zu
erreichen, da im Umfeld Bus- und StralRenbahnhaltestellen sowie Kfz-Parkplatze
(Parkhauser, Stellflachen) vorhanden sind.

Als Gebiete mit Erholungswert, vor allem fir die ortsansassige Bevdlkerung, kdnnen die im
weiteren Umfeld gelegene Havel mit den von ihr durchflossenen Seen, Alte und Neue Fahrt,
die Waldflachen der Parforceheide sowie auch Schloss Sanssouci und Neues Palais, Park
Babelsberg usw. genannt werden, die gréflitenteils durch das Stral’ennetz und
Schifffahrtsnetz bzw. je nach Wetterlage begehbare Waldwege erschlossen werden. Die
Gewasser und Waldflachen eignen sich fur eine landschaftsbezogene Erholung und werden
durch Wassersportler, Angler, Schwimmer, Wanderer, Radfahrer, Jogger, Spazierganger
usw. genutzt. Stérend sind die vorhandenen grofien Verkehrstrassen, die diese Gebiete
randlich berihren bzw. durchschneiden. Weitere Einschrankungen liegen hier in Form von
saisonaler Nutzung und Begehbarkeit (Wassertemperaturen, Zufrieren von Gewassern,
Waldbrandwarnstufen, teilweise unbefestigtes Wegenetz) vor.

Bewertung

Aufgrund der zusammenhangenden, groRformatigen und hohen Bausubstanz, der Lage an
zwei StralRen (eine davon mit starkem Verkehr) und dem Vorhandensein von Grinflachen
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mit relativ geringen Flachengrofien und geringer Strukturvielfalt, wird eingeschatzt, dass das
Plangebiet in Bezug auf Landschaftsbild und Erholung negativ vorbelastet ist. Der Wert von
Landschaftsbild und Erholung im Plangebiet ist somit gering.

C.3.7 Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz

C.3.71 Schall

Fir das Plangebiet wurde eine Schalltechnische Untersuchung (s. Anlage 10) erstellt. Die
Ergebnisse der ermittelten Gerduschimmissionen wurden nach dem geltenden Regelwerk
(DIN 18005) beurteilt. Die Ermittlung der Au3enlarmpegel bzw. resultierenden
Larmpegelbereiche erfolgte nach der DIN 4109, auf deren Grundlage die erforderliche
Schalldammung der Auf3enbauteile abgeleitet wurde.

Als Hauptlarmquellen im Untersuchungsgebiet sind aus schalltechnischer Sicht
Gerauschimmissionen in Form von

— StralBenverkehrslarm
— Schienenverkehrslarm (Gleiswege der Strallenbahn der Verkehrsbetriebe Potsdam)

wirksam, die im Gutachten betrachtet werden.

Die fur das Plangebiet erzielten errechneten Ergebnisse weisen unter den zugrunde
gelegten Annahmen Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 infolge des
Stralienverkehrs auf. Die allgemein anerkannten und grundrechtlich als
Gesundheitsgefahrdungsgrenze geltenden Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht werden nicht erreicht. Aus diesem Grund sollten, insbesondere bei
Nutzungen mit dauerhaftem Aufenthaltscharakter geeignete Malinahmen zum Larmschutz
vorgesehen werden.

Laut Gutachten sind aktive SchallschutzmalRnahmen den passiven nach Moglichkeit
vorzuziehen, weil damit insbesondere die Freiflachen vom Schallschutz profitieren. Aufgrund
der ortlichen Bedingungen kommen zur Verringerung der Schallausbreitung im
Untersuchungsgebiet nur wenige Moglichkeiten fur aktive SchallschutzmalRnahmen in
Betracht.

Im Bereich der StralRen kommen aktive Schallschutzmalinahmen wie z. B.
Schallschutzwande oder Schallschutzwalle zur Verringerung der Schallausbreitung aufgrund
der odrtlichen Bedingungen sowie einer mangelnden Wirksamkeit durch die geringen
Abstande zur Gerauschquelle als auch die Bauhthen der geplanten Gebaude nicht in
Betracht.

Geschwindigkeitsbeschrankungen zur Minderung der Gerauschimmissionen des
Strallenverkehrs z&hlen nicht zu den aktiven Schutzmalinahmen und sind nicht Gegenstand
der Festsetzungen des B-Plans. Ansonsten kommen fiir das untersuchte Gebiet
hauptsachlich passive Schallschutzmalinahmen in Frage.

Maoglichkeiten zum passiven Schallschutz bestehen bereits im Bereich einer
larmschutztechnisch gunstigen Gestaltung der Gebaudenutzungen. Nach Maglichkeit sollten
Raume zum dauerhaften Aufenthalt generell in Richtung der Larm abgewandten Hausseiten
gelegt werden. Falls schutzwirdige Nutzungen in Gebduden mit
Orientierungswertiiberschreitungen in Richtung der Stralde orientiert sein sollen, hat die
Sicherstellung des notwendigen Luftaustausches durch geeignete bauliche
SchallschutzmalRnahmen wie z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere
Fensterkonstruktionen (z. B. ,Hamburger Hafen City-Fenster®) oder in ihrer Wirkung
vergleichbare Mal3nahmen zu erfolgen.
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Fir einen ausreichenden Schallschutz innerhalb des Gebaudes sind die erforderlichen
Schalldamm-Male der AulRenbauteile einzuhalten. Die DIN 4109 enthalt dazu die
Mindestanforderungen fur den Schallschutz im Hochbau.

Gemal den Empfehlungen der ,Arbeitshilfe Bebauungsplanung® des Landes Brandenburg
ergeben sich folgende textlichen Festsetzungen zum Larmschutz:

,Zum Schutz vor Verkehrslarm miissen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung
von baulichen Anlagen die AulRenbauteile schutzbedurftiger Aufenthaltsraume der Gebaude
im Geltungsbereich des B-Plans ein bewertetes Gesamt-Bauschalldamm-Mal} (R'w,ges)
aufweisen, das nach folgender Gleichung gemaf DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:

R’w,ges = La — Kraumart
mit La = mafRgeblicher Auzenlarmpegel
Mit Kraumat = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen

= 35 dB fiir Biroraume und Ahnliches.

Die Ermittlung des mafRgeblichen Auflenlarmpegels L. erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt
4.4.5.3 gemaR DIN 4109-2:2018-01.

Dabei sind die luftungstechnischen Anforderungen fur die Aufenthaltsraume durch den
Einsatz von schallgedammten Luftern in allen Bereichen mit nachtlichen Beurteilungspegeln
> 50 dB(A) zu bericksichtigen.

Der Nachweis der Erflllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu
erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109 - 2:2018-01
geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maf3geblichen AuRenlarmpegel (L) sind aus den ermittelten
Beurteilungspegeln des Schallgutachtens der KSZ Ingenieurbliro GmbH abzuleiten, welches
Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

Fir einen der Wohnung zugeordneten Aufienbereich (z. B. einen Balkon oder eine Terrasse)
ist entweder durch Orientierung an larmabgewandten Gebaudeseiten oder durch bauliche
Schallschutzmalinahmen wie z. B. verglaste Vorbauten mit teilgetffneten Bauteilen
sicherzustellen, dass durch diese baulichen MalRlnahmen insgesamt eine
Schallpegelminderung erreicht wird, die es ermdglicht, dass in dem der Wohnung
zugehorigen Aulienbereich ein Tagespegel kleiner 65 dB(A) erreicht wird.

Bewertung

Der in der schalltechnischen Untersuchung aufgefiihrte Festsetzungsvorschlag wurde so in
den B-Plan Ubernommen. Es ist davon auszugehen, dass bei Umsetzung der passiven
Schallschutzmafnahmen die Anforderungen des Larmschutzes erflillt werden.

C.3.7.2 Erschitterungen

Fir das Plangebiet wurde eine Erschutterungstechnische Untersuchung (s. Anlage 11)
erstellt. Die Ergebnisse der ermittelten Erschitterungsimmissionen werden nach dem
geltenden Regelwerk (DIN 4150-2) beurteilt. Ferner erfolgt die Ermittlung des sekundaren
Luftschalls gemaf der DB-Richtlinie 820.2050 ,Erschitterungen und sekundarer Luftschall®.
Als Haupterschitterungsquelle im Untersuchungsgebiet sind die Erschitterungsimmissionen
in Form von

— Schienenverkehrslarm (Gleiswege der Strallenbahn der Verkehrsbetriebe Potsdam)
wirksam.

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



Kapitel C- Belange von Natur und Umwelt 93

Da fur die Beurteilung von Erschitterungen auf Gebaude und auf Menschen derzeitig keine
verbindlichen Grenzwerte existieren, wurden Anhaltswerte der dreiteiligen DIN 4150
,=Erschutterungen im Bauwesen“ zur Bewertungsgrundlage herangezogen. In DIN 4150 Teil
2 sind Anhaltswerte angegeben, bei deren Einhaltung erhebliche Belastigungen durch
Erschitterungen im Allgemeinen auszuschlief3en sind. In Tabelle 2 (Kapitel B.3.9.2
Erschutterungsschutz) sind Anhaltswerte fur die Einwirkung von Erschitterungen auf
Menschen in Gebauden getrennt nach unterschiedlichen Gebietsnutzungen sowie getrennt
nach Einwirkungen wahrend Tag und Nacht gemaf DIN 4150, Teil 2 angegeben.

Die auf den Messort einwirkenden Erschitterungsimmissionen wurden am 5. Januar 2023 in
der Zeit von 10:50 Uhr bis 12:15 Uhr in mehreren Messungen erfasst. Hierzu wurde an zwei
Messpositionen in 21 m bzw. 30 m Entfernung zur Mitte des Gleisbettes die Erschiitterung
erfasst.

Nach erfolgter Messung wurden mithilfe eines Prognoseverfahrens moégliche
Erschitterungen berechnet. Die an den Messpunkten prognostizierte Schwingstarke KBer,
liegen in allen Fallen weit unterhalb des Anhaltswertes Ar von 0,07 tags und 0,05 nachts fur
Allgemeine Wohngebiete. Die Wahrnehmungsschwelle liegt bei der bewerteten
Schwingstarke KBF = 0,1. Ab diesem Wert werden Schwingungen vom Menschen als
gerade wahrnehmbar empfunden.

Bewertung

Eine erhebliche Belastigung des Menschen im Geltungsbereich des B-Plans durch
Erschitterungseinwirkung von Zugvorbeifahrten kann anhand der Ergebnisse der
Erschitterungstechnischen Untersuchung ausgeschlossen werden.
Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen den Erschitterungsschutz betreffend sind somit
nicht erforderlich. Bei Einhaltung der Anhaltswerte der DIN 4150-2 werden auch die
Anhaltswerte der DIN 4150-3 eingehalten.

C.3.8 Kultur- und Sachguter

Das Plangebiet liegt vollstandig innerhalb des Denkmalbereichs Stadtkern der
Landeshauptstadt Potsdam.

Der sudlich liegende Platzraum Alter Markt steht als dlteste Platzanlage der
Landeshauptstadt Potsdam gemal § 2 Abs. 2 BbgDSchG unter der Bezeichnung ,Alter
Markt/ Platzraum, alteste Platzanlage Potsdams* (OBJ-Dok-Nr. 09155005) unter Schutz.

In der angrenzenden Umgebung finden sich unmittelbar sudlich, neben der Platzanlage
»Alter Markt“, das Baudenkmal Nikolaikirche (OBJ-Dok-Nr. 09155012) sowie nordlich das
ehemalige Hauptpostamt (OBJ-Dok-Nr. 09156772).

Des Weiteren liegt innerhalb des Plangebiets die Flache des eingetragenen Bodendenkmals
2140 ,Friedhof Neuzeit, Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung
Eisenzeit, Siedlung Neolithikum, Graberfeld Neolithikum, Siedlung slawisches Mittelalter,
Graberfeld Bronzezeit, Altstadt deutsches Mittelalter, Briicke Neuzeit, Graberfeld slawisches
Mittelalter, Befestigung Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Burg deutsches Mittelalter, Schloss
Neuzeit, Rast- und Werkplatz Mesolithikum®.

Es sind folgende Festlegungen laut Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG )
zu beachten:

Wahrend der Bauausflihrung kénnen im gesamten Vorhabensbereich, auch aufierhalb der
ausgewiesenen Bodendenkmale und Bodendenkmalvermutungsflachen, bei Erdarbeiten
noch nicht registrierte Bodendenkmale entdeckt werden. In diesen Fallen gilt

§ 11 BbgDSchG, wonach entdeckte Bodendenkmale bzw. Funde (Steinsetzungen,
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Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpfahle oder -bohlen, Knochen, Tonscherben,
Metallgegenstande u. a.) unverziiglich der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde und
dem Brandenburgischen Landesamt fur Denkmalpflege und Arch&ologischen
Landesmuseum anzuzeigen sind. Die Entdeckungsstatte und die Funde sind bis zum Ablauf
einer Woche unverandert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen
vorgenommen werden kdnnen. Gemaf § 11 Abs. 3 BbgDSchG kann die
Denkmalschutzbehoérde diese Frist um bis zu 2 Monate verlangern, wenn die Bergung und
Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des
Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes 6ffentliches Interesse, kann die Frist auf
Verlangen der Denkmalfachbehdrde um einen weiteren Monat verlangert werden. Die
Denkmalfachbehdrde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz
zu nehmen (§ 11 Abs. 4 BbgDSchG). Der Veranlasser des Eingriffs in das Bodendenkmal
hat die Kosten der fachgerechten Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen

(§ 7 Abs. 3 BbgDSchG). Die Bauausfiihrenden sind tber diese gesetzlichen Bestimmungen
zu belehren.

Naturdenkmale und geschultzte Landschaftsbestandteile finden sich nicht im Bereich des
Plangebiets und seiner unmittelbaren Umgebung.

Als historische Wegeverbindungen gelten die Stralle ,Am Kanal“ und ,Am Alten Markt®, die
beide das Plangebiet tangieren.

Von besonderem kulturhistorischen Wert und Interesse sind sogenannte Streuobstwiesen im
Umfeld von Siedlungen. Der Wert ist deshalb so hoch, da sie Zeugen ehemaliger
Nutzungsformen sind und der Reaktivierung alter, in Baumschulen nicht mehr kultivierter
Obstsorten dienen. Im Bereich des Plangebiets und seiner unmittelbaren Umgebung wurde
keine Streuobstwiese gefunden.

Sichtbare Sachguter wurden im Plangebiet mit angrenzender Umgebung nicht vorgefunden.
Ob und wo im Plangebiet unterirdische Leitungen (Gas, Wasser, Abwasser, Strom usw.)
verlaufen, ist hier derzeit nicht bekannt.

C4 MaBRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie
CEF-MaBnahmen zum Ausgleich

Bei einem B-Plan der Innenentwicklung gemaf § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe in
Natur und Landschafti. S. d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zuldssig. Das ist hier der Fall. Daher mussen Eingriffe in Folge der
Festsetzungen des B-Plans entgegen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nicht ausgeglichen werden. Dennoch sollten
zumindest Mdglichkeiten gepruft werden, Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden
oder zu minimieren. Die Prifung ist im Zuge der Prifung der Belange von Natur und Umwelt
erfolgt.

C.4.11 MaBnahmen zur Vermeidung

Gebauderiickbau im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar, Aul3erhalb der Hauptbrutzeit
der Vogel, AuRerhalb der Sommerquartierszeit der Fledermause

Kontrolle aller potentiellen und kartierten Nest- und Quartierstandorte am Gebaude auf eine
aktuelle Besiedlung mit einem Endoskop, Kontrollzeitraum bevorzugt im August/ September

Gdf. Verschluss unbesetzter Nester/ Quartierstandorte und potentieller
Besiedlungsmoglichkeiten vor dem Beginn der Riickbaumafinahmen
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Geholzentfernungen aullerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum
28. Februar, Kontrolle ggf. vorhandener Baumhdhlen mit einem Endoskop

C.4.1.2 KompensationsmaBnahmen
A1
Neuschaffung von Nistplatzmdglichkeiten fir Gebaudebriter

Anbringung von mindestens 40 Nistkasten flr den Haussperling als Kolonie und 4 neue fiir
den Mauersegler (Mauerseglerkasten, Sperlingskoloniehaus) im direkten Umgebungsbereich
des ehemaligen Staudenhofs; die 8 im Bestand vorhandenen Niststatten fir den
Mauersegler sind umzuhangen im Umgebungsbereich

Neuschaffung von mindestens 40 Nistplatzmdglichkeiten fir die Mehlschwalbe unterhalb
geeigneter breiter Dachuberstande oder in Fachwerken (ggf. Anbringung von etwa 10
Nistschalen fur die Art) im direkten Umgebungsbereich

A2
Neuschaffung von Nistplatzmdglichkeiten fir Freibriter

Méglichst Erhalt des vorhandenen Gehdlzbestandes im Gebiet, Neupflanzung von
Strauchern, Hecken und Baumen im Rahmen der Umgestaltung des Gebiets

A3
Neuschaffung von Quartierstandorten fur Fledermause

Anbringung von mindestens 15 Spaltenkasten im direkten Umgebungsbereich des
Bestandsgebaudes

Die MalRnahmen wurden bereits zum Ruckbau des Gebaudes bei der UNB zur
Genehmigung beantragt und genehmigt und die Ausgleichsmaflinahmen umgesetzt.
Zusatzlich sollte auch kiinftig am Standort selbst Angebote flir Gebaudebriter und
Fledermause geschaffen werden (aufzunehmen bei den Hinweisen) — zur nachhaltigen
Entwicklung der Innenstadt im Sinne des animal design.

C.41.3 MaBnahmen wahrend der Bauzeit

Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase kénnen durch ein optimiertes und diese Aspekte
berlcksichtigendes Baustellenmanagement sowie durch strikte Beachtung entsprechender
Vorschriften vermindert werden. Der Staubbelastigung kann durch eine Benassung
vorhandener Baustralien, Lagerflachen und des Bodenaushubes entgegengewirkt werden.

C.4.1.4 MaRnahmen zur Herstellung der Versorgungsleitungen

Um eine unndtige Flacheninanspruchnahme zu vermeiden, sind Versorgungsleitungen zu
biandeln.

C.4.1.5 Boden-und Grundwasserschutz

Unbelastetes Niederschlagswasser sollte innerhalb des Plangebiets versickert werden. Die
Bodenbearbeitung im Rahmen der Bautatigkeit ist auf das absolut notwendige Maf3 zu
reduzieren und hat standortangepasst zu erfolgen, damit die Bodenstruktur weitestgehend
erhalten wird, das Bodenleben geschont und erneute Bodenverdichtungen vermieden
werden.

C.4.1.6 MaBnahmen zur Vermeidung/ Verminderung von Lichtemissionen

Laut Lichtleitlinie des Landes Brandenburg vom 10. Mai 2000 sollten folgende bewahrte
Verminderungs- oder Vermeidungsmalnahmen in Bezug auf Lichtimmissionen beim
Menschen durchgefuhrt werden:

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



96 Kapitel C - Belange von Natur und Umwelt

1. Bei der Festlegung des Leuchtenstandortes ist darauf zu achten, dass die Nachbarschaft
madglichst wenig von Lichtimmissionen betroffen wird. Die evtl. Beeintrachtigung der
Nachbarschaft ist abhangig von Ort, Neigung und Hohe der Leuchte. Oftmals sind mehrere
raumlich verteilte Leuchten aus der Sicht des Nachbarschutzes glinstiger als wenige zentrale
Leuchten.

2. Direkte Blickverbindung zur Leuchte sollte vermieden werden. Ist dies nicht méglich, sind
zum Schutz der Nachbarschaft Blenden vorzusehen.

3. Fur grélkere Platze, die gleichmafig ausgeleuchtet werden sollen (z. B. Lagerplatze), sind
Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung zu verwenden, die oberhalb von 85°
Ausstrahlungswinkel (zur Vertikalen) kein Licht abgeben, z. B. Strahler mit horizontaler
Lichtaustrittsflache.

4. Zeitlich veranderliches Licht (z. B. bei Leuchtreklamen) sollte durch gleichbleibendes Licht
ersetzt werden, soweit dies mit dem Zweck der Anlage zu vereinbaren ist.

5. Lichtimmissionen aus Gebauden (z. B. beleuchtete Arbeitsraume etc.) kdnnen durch
geeignete AbdunkelungsmafRnahmen (Rollos, Jalousien o. A.) verhindert werden.

Des Weiteren sollten laut Lichtleitlinie des Landes Brandenburg folgende bewahrte
Verminderungs- oder Vermeidungsmalnahmen in Bezug auf Lichtimmissionen beim
Schutzgut Vegetation/ Tierwelt durchgeflihrt werden:

1. Vermeidung heller, weit reichender kiinstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft.
. Lichtlenkung ausschlieRlich in die Bereiche, die kunstlich beleuchtet werden mussen.
. Wahl von Lichtquellen mit fir Insekten wirkungsarmem Spektrum.

. Verwendung von staubdichten Leuchten.

. Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit.

. Vermeidung der Beleuchtung von Schlaf- und Brutplatzen sowie die

N OO b ODN

. Vermeidung der Beleuchtung der Gebaudekoérper von hohen Gebauden.

C.4.1.7 MaBnahmen zur Vermeidung/ Verminderung von Lichtemissionen
wahrend des Baus

Wird in der Dunkelheit eine Beleuchtung der Baustelle bendtigt, so sind diese Leuchten so
aufzustellen, dass sie nicht in die angrenzenden Flachen des Plangebiets strahlen.

C.5 Bilanzierung der Eingriffstiefe

C.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung

Gesetzliche Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bildet das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Das BNatSchG definiert in § 1 Abs. 1 als Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege den Schutz, die Pflege und Entwicklung

— der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,

— der Nutzungsfahigkeit der Naturguter,

der Pflanzen- und Tierwelt sowie

der Vielfalt, Eigenart und Schénheit von Natur und Landschaft.

Als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung fur seine Erholung in Natur
und Landschaft wird eine nachhaltige Sicherung dieser Ziele angestrebt. Sie sind sowohl
untereinander als auch gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und
Landschaft abzuwagen.
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Bei Durchfiihrung des Bauvorhabens werden Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
hervorgerufen. Entsprechend der Erheblichkeit haben die Vorhabentragerinnen ggf.
MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorzunehmen. Der rechtliche
Rahmen wird dabei von der Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG und § 18 BNatSchG
(Verhaltnis zum Baurecht) vorgegeben: ,Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses
Gesetzes sind Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder
das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.*

Nach § 18 BNatSchG gilt, wenn auf Grund der Aufstellung, Anderung, Ergénzung oder
Aufhebung von Bauleitplanen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist Gber die Vermeidung, den Ausgleich
und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden.

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist ,der Verursacher eines Eingriffs ... verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. ...“ Nach § 15 Abs. 2
BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(Ausgleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmalnahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
neugestaltet ist”.

Nach § 15 Abs. 4 BNatSchG sind Ausgleichs- und ErsatzmalRnhahmen in dem jeweils
erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern.

Ein Eingriff darf nach § 15 Abs. 5 BNatSchG nicht zugelassen oder durchgefiihrt werden,
wenn die Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege bei der Abwagung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen
Belangen im Range vorgehen.

C.5.1.2 Methodik

Die Eingriffs-/ Ausgleichs Bilanzierung erfolgt auf Grundlage der Arbeitshilfe
.Naturhaushaltswert“ der Landeshauptstadt Potsdam. Hier werden die biotischen (Biotope)
und abiotischen (Boden, Wasser, Luft/ Klima) Naturhaushaltsfunktionen fir den Bestand im
Untersuchungsraum ermittelt und deren Leistungsfahigkeit bzw. Zustand bewertet (siehe C.3
Beschreibung der Schutzgiter). Des Weiteren wird anhand dieses Modells der Eingriff
ermittelt und bewertet. Bei einem positiven Gesamtnaturhaushaltswert erfolgt eine
Verbesserung durch die Planung, so dass hier keine Kompensation erforderlich ist. Ist das
Ergebnis negativ, so sind AusgleichsmalRnahmen festzusetzen.

C.5.1.3 Ermittlung Naturhaushaltswert der Bestandsflachen

In der folgenden Tabelle wird der Naturhaushaltswert der Bestandsflachen nach NHW-
Methode wie folgt ermittelt:
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Tabelle 10 Ermittlung Naturhaushaltswert der Bestandsflachen nach NHW

Biotoptyp Flache | Naturhaushal Naturhaushaltswert
in m? | tswert (NHW) | (NHW) der Flache (Flache
gesamt x NHW gerundet)
03 Anthropogene Rohbodenstandorte
und Ruderalfluren
032001 |ruderale Gras und 567 1,4 794
Staudenfluren
05 Gras- und Staudenfluren
05162 |Rasen artenarm 949 1,2 1.139
07 Laubgeblische und Baume
071311 | Laubhecke 58 1,7 99
10 Biotope der Griin- und Freiflachen
102712/ | Gartnerisch gestaltete 923 1,3 1.200
10272 | Freiflachen mit Baumen
12 Bebaute Gebiete,
Verkehrsanlagen und Sonderflachen
12210/ | Kernbereich/ Industrie-, 3.150 0,0 0
12310 Gewerbe-, Handels- und
Dienstleistungsflachen
12500 Wertstoffinsel 85 0,0 0
12612 | StralRen mit Asphalt- oder 1.440 0,0 0
Betondecken
12621 Promenade/ 1.663 0,0 0
FuRgangerzone
12643 | Parkplatze 108 0,0 0
12654 | Vollversiegelter Gehweg,
Flachenbefestigungen aus | 2.823 0,0 0
Beton, Betonpflaster,
Betonplatten usw.
12730 |Baustelle 338 0,0 0
gesamt 12.104 3.232

Der Naturhaushaltswert des vorhandenen Bestandes hat somit den Wert 3.232.

C.514

Ermittlung Naturhaushaltswert der Planungsflachen

Tabelle 11 Ermittlung Naturhaushaltswert der Planungsflaichen nach NHW

Planung Flache | Naturhaushal Naturhaushaltswert

in m? | tswert (NHW) | (NHW) der Flache (Flache
gesamt x NHW gerundet)

MU mit GRZ 1,0 mit Anlage 3.216 0,1 322

- teilweiser Dachbegriinung

- Begriinung von Flachen

(Artenreicher Rasen, Rabatten

- teilweise Fassadenbegriinung mit

rankenden Pflanzen in der nicht

uberbaubaren Grundstlcksflache

MU mit GRZ 0,3 mit Anlage 1.799 0,2 360
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Planung

Flache
in m?

Naturhaushal
tswert (NHW)
gesamt

Naturhaushaltswert
(NHW) der Flache (Flache
x NHW gerundet)

- teilweiser Dachbegriinung

- Begriinung von Flachen
(Artenreicher Rasen, Rabatten,
Baume und Straucher

- teilweise Fassadenbegrinung mit
rankenden Pflanzen in der nicht
uberbaubaren Grundstlcksflache

StralBenverkehrsflache mit

- alleeartiger Pflanzung von
Laubbaumen, bepflanzte
Baumscheibe (mind. 6 m?)

- Rasenmulden mit artenreichem
Parkrasen zur Versickerung

- Teilversiegelte separate Stellplatze
und Gehweguberfahrten

7.089

0,4

2.836

Gesamtausgleich

3.518

Der Naturhaushaltswert der Planung hat somit den Wert 3.518.

Der Eingriff kann somit innerhalb des Plangebiets vollstandig ausgeglichen werden.

Bei Fallung von nach PBaumSchVO der Stadt Potsdam geschitzten Baumen, ist hier ein
gleichwertiger Ausgleich gemal PBaumSchVO zu erbringen. Die Pflanzstandorte sind mit

der Stadt Potsdam abzustimmen.
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D Auswirkungen des Bebauungsplans
D.1 Auswirkungen auf die Stadtstruktur

Die Stadtstruktur wird sich im Zuge der Umsetzung der Planung entscheidend verandern.
Das Gebaude ,Staudenhof* wird zurlickgebaut und wird durch eine durchmischte, lebendige
und kleinparzellierte Blockstruktur, die aufgrund neuer Raumkanten neue Stadtraume
schafft, ersetzt. Die Bebauung wird gemeinsam mit den sich westlich anschlieRenden
Planungen in den Geltungsbereichen der B-Plane SAN-P 18 und SAN-P 19 zur Belebung
und Aufwertung der historischen Mitte rund um die Nikolaikirche und den Brandenburgischen
Landtag beitragen.

D.2 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen auf die Umwelt werden in Teil C Belange von Natur und Umwelt der
Begriindung beschrieben.

D.3 Soziale Auswirkungen

D.3.1 Anwendung des Potsdamer Baulandmodells

Im radumlichen Geltungsbereich des B-Plans wird insgesamt ca. 17.810 m? Geschossflache
(GF nach BauNVO) mit hoher Wohnnutzung neu festgesetzt. Diese wird als Grundlage flr
die Ermittlung der Hohe der Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der sozialen Infrastruktur
und zur Errichtung von férderfahigem, sozialen Wohnungsbau herangezogen.

Im Potsdamer Baulandmodell wird die Hohe der neu verursachten Platzbedarfe in
Kindertagesbetreuungseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und Grundschulen in einem
standardisierten Berechnungsverfahren auf Grundlage von mittleren Haushalts- und
WohnungsgréfRen ermittelt. Flr die vorliegende Planung ergibt sich so ein rechnerischer
Neubedarf von ca. 11 Platzen in Kindertagesbetreuungseinrichtungen (Krippe und
Kindergarten), ca. 9 Platze in Horten und 12 Platzen in Grundschulen.

Das Potsdamer Baulandmodell findet in diesem Planverfahren keine Anwendung, da es sich
hierbei um ein Planvorhaben in einem Sanierungsgebiet handelt (vgl. Nr. 2.2c Potsdamer
Baulandmodell).

Das Berechnungsmodell des Baulandmodells bietet sich jedoch an, um die notwendigen
Platzkapazitaten in sozialen Infrastruktureinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort und
Grundschule) im Plangebiet zu ermitteln. Die Annahmen zur durchschnittlichen
Jahrgangsstarke kénnen dabei einzelfallbezogen und nach stadtebaulichen Kriterien
angepasst werden.

Die wohnungspolitisch angestrebte Verpflichtung zur Herstellung von mietpreis- und
belegungsgebundenem Wohnungsbau wird im Rahmen der Grundstlicksentwicklung
vertraglich gesichert.

D.4 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur

Im Rahmen der Umsetzung der Planung wird die Um- und Neuverlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen erforderlich.

Hinsichtlich des Umgangs mit dem anfallenden Niederschlagswasser gibt es
unterschiedliche Komponenten, die gegenlber der Bebauung mit dem Staudenhof-
Wohnhaus eine Verbesserung mit sich bringen. Durch die Begriinung der zum
Blockinnenbereich hin ausgerichteten Dachflachen bzw. sonstiger Uberdeckungen von
.Dachflachen® unterirdischer und nicht Uberbauter Geschosse kénnen Retentionsflachen
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entstehen, auf denen anfallendes Niederschlagswasser zuriickgehalten, verdunstet und
zeitverzogert abgeleitet werden kann. Anfallendes Niederschlagswasser, was nachweislich
aus technischen Grinden, Baugrund- und Bodenverhaltnissen (s. a. Baugrundgutachten
Anlage 17) nicht zur Versickerung gebracht werden kann, kann tber Leitungen in den neu
geplanten StralRenziigen gedrosselt abflieien. Der diesbeziglich notwendige Nachweis ist
im Baugenehmigungsverfahren zu fuhren.

Im Zuge der Planung verandert sich der Loschwasserbedarf. Im Plangebiet ist ein Bedarf
von mindestens 96 m3/h (1.600 I/min) Giber einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden
erforderlich. Dieser ist im Rahmen der Umsetzung der Planung sicherzustellen. Die
Trinkwasserversorgung hat dabei Prioritat und muss dabei gewahrleistet sein. Die
Léschwasserentnahmestellen sollten so angeordnet werden, dass sie untereinander nicht
mehr als 200 m und zu den Hauseingangen nicht mehr als 100 m entfernt sind.

D.5 Finanzielle Auswirkungen

D.5.1 Verfahrenskosten

Die Kosten des B-Planverfahrens inklusive aller Kosten flir Gutachten und sonstige
Beraterleistungen, tragt die Sanierungstrager Potsdam GmbH Treuhander der
Landeshauptstadt Potsdam auf der Grundlage der Treuhanderbeauftragung und den
bestatigten Stadtebaufdrdermitteln fir das Sanierungsgebiet ,Potsdamer Mitte“.

D.5.2 Herstellungs- und Unterhaltungskosten

Die Herstellung der Neubebauung wird durch die ProPotsdam GmbH unter Nutzung der
Méglichkeiten von Wohnraumférderangeboten des Landes Brandenburg finanziert. Die
Gestaltung der neuen Baukorper wird in wettbewerblichen Verfahren ausgewahlt. Die
Herstellung der 6ffentlichen Verkehrsflachen inklusive Baumpflanzungen und Stadtmdébeln
erfolgt in Abstimmung mit den zustandigen Verwaltungsstellen der Landeshauptstadt
Potsdam Uber die Sanierungstrager Potsdam GmbH — Treuhander der Stadt im Rahmen der
Durchflihrung der stadtebaulichen Sanierungsmaflinahme ,Potsdamer Mitte“. Die
Finanzierung erfolgt aus dem Treuhandvermoégen der GesamtmafRnahme ,Potsdamer Mitte“.

D.5.3 Grunderwerb

Der zur Umsetzung der hochbaulichen Planung notwendige Erwerb von im Plangebiet
liegenden Grundstlicken bzw. Grundstlicksteilen durch den Vorhabentrager ist aktuell in
Vorbereitung.

D.5.4 Planungsschaden
D.5.4.1 Entschadigung
Mit der Planung ist kein Planungsschaden verbunden.

D.5.4.2 Ubernahmeanspruch
Es besteht kein Ubernahmeanspruch.

D.5.5 Bodenordnung

Die Umsetzung der Planung macht eine Zusammenlegung von Flursticken im Plangebiet
erforderlich. Die dazu notwendigen Schritte wurden bereits durch den Sanierungstrager
veranlasst und befinden sich in Abstimmung und Verfahrensprozess.
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E Verfahren
E.1 Ubersicht iiber den Verfahrensablauf
E.1.1 Aufstellungsbeschluss

Der Beschluss zur Aufstellung des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ wurde
durch die SVV am 5. Mai 2021 gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Potsdam Nr. 39 vom 25. November 2021 bekannt gemacht.

Der B-Plan wird im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB als B-Plan
der Innenentwicklung aufgestellt.

Ungeachtet der moglichen Verfahrensbeschleunigungen gemaf § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
soll eine friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit und der Erdrterung der Ziele und Zwecke
der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgefiihrt werden, um der 6ffentlichen Diskussion
der Planungsziele ausreichend Raum zu geben.

Vorpriifung des Einzelfalls

Der B-Plan wird gemaR § 13a BauGB als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten
Verfahren aufgestellt. Von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklarung nach § 10a
BauGB wird abgesehen.

Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB muss flir B-Plane mit einer Grundflache von 20.000 m? bis
70.000 m? Grundflache eine Vorpriifung des Einzelfalls erfolgen, wenn das beschleunigte
Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden soll. Voraussetzung fur die Durchfihrung
des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach den Kriterien der Anlage 2 zum BauGB die
Einschatzung erlangt wird, dass der B-Plan voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in der Abwagung zu
berlcksichtigen waren.

Die Vorprifung des Einzelfalls erfolgte im Vorfeld der Aufstellung des B-Plans durch den
Fachbereich Stadtplanung, Bereich Stadterneuerung (jetzt Bereich Stadtraum Mitte), der
Landeshauptstadt Potsdam.

Mit der Uberschlagigen Prifung, unter Berlcksichtigung der in Anlage 2 zum BauGB
genannten Kriterien, wurde beurteilt, ob durch die Aufstellung des B-Plans voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Im Ergebnis der Priifung wurde eingeschatzt, dass die Aufstellung des B-Plans
voraussichtlich nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen flihrt. Es besteht
somit kein Erfordernis zur Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung.

E.1.2 Weitere Verfahrensschritte

Bekanntmachung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB im
Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam am 29. September 2023 (Zeitraum der 6ffentlichen
Auslegung vom 9. Oktober 2023 bis einschlief3lich 10. November 2023).

Bekanntmachung der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt
Nr. 4 der Landeshauptstadt Potsdam vom 27.03.2025 (Zeitraum der 6ffentlichen Auslegung
vom 03. Marz bis einschlief3lich 05.05.2025).

Die weiteren Verfahrensschritte werden im weiteren Verfahren an dieser Stelle erganzt.
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E.2 Uberblick liber die Beteiligungsverfahren
E.2.1 Friihzeitige Beteiligung

E.2.1.1 Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom
9. Oktober 2023 bis einschlieBlich 10. November 2023. Die Ankundigung der frihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung wurde am 28. September 2023 im Amtsblatt Nr. 11 fiir die
Landeshauptstadt Potsdam ortsublich bekannt gemacht. Im Beteiligungszeitraum wurde der
Vorentwurf des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am Kanal“ &ffentlich in den
Raumlichkeiten der Verwaltung ausgelegt. Im Internetauftritt der Landeshauptstadt Potsdam
sowie auf dem zentralen Internetportal des Landes Brandenburg wurden diese Unterlagen
zeitgleich veroffentlicht und Gelegenheit zur AuRerung gegeben.

E.21.2 Thematische Zusammenfassung der abwagungsrelevanten
Stellungnahmen der Offentlichkeit (friihzeitig)

Zum Vorentwurf des B-Plans sind keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit eingegangen.

E.2.1.3 Ergebnis der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung

Da zum Entwurf des B-Plans keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit eingegangen sind
mussten keine Belange von Blrgern berlcksichtigt werden.

E.2.1.4 Frihzeitige Beteiligung von Behorden und Nachbargemeinden

In der Zeit vom 5. Oktober 2023 bis 10. November 2023 wurden die Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berGhrt werden kann,
gemaR § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur AuRerung auch im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung aufgefordert. Mit
Schreiben vom 5. Oktober 2023 wurden die von der Planung betroffenen Behérden und
Stellen, die Trager 6ffentlicher Belange sind (TOB), die Nachbargemeinden sowie die
stadtischen Fachbereiche unterrichtet und um Stellungnahme zur Planung gebeten.

E.21.5 Thematische Zusammenfassung der abwagungsrelevanten
Stellungnahmen der Behorden und Nachbargemeinden (friihzeitig)

Denkmalschutz

Die Untere Denkmalschutzbehorde hat um Darstellung oder Erlauterung der Plangenese mit
Einschatzung, ob und wie grol3 ggf. Abweichungen von der dargestellten Baulinie mdglich
sind, wenn sich aus historischen Katasterunterlagen und/ oder angetroffenen Baustrukturen
vor Ort Abweichungen ergeben, ggf. angeben einer Abweichungstoleranz gebeten.

Das Brandenburgische Landesamt fir Denkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum
hat auf das vorhandene Bodendenkmal hingewiesen.

Gewerbe, Handel und Industrie

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam hat sich Konkretisierungen in Bezug auf die
zuldssige Gesamtverkaufsflache gewlinscht, um die stadtebaulichen Wirkungen auf den in
unmittelbarer Entfernung liegenden Zentralen Versorgungsbereich ,Hauptzentrum
Innenstadt® zielgerichtet steuern zu kdnnen. Hinsichtlich der Zulassigkeit der in den
textlichen Festsetzungen aufgenommenen Sortimente hat die IHK erganzende
Erlduterungen zu der selektiven Auswahl der zuldssigen zentrenrelevanten Sortimente
angeregt.

Energieversorgung
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Die Energie und Wasser Potsdam GmbH hat die Festsetzung von Flachen zur Errichtung
von zwei Ortsnetz-Trafostationen auf den privaten Grundstlicken oder innerhalb der
geplanten Gebaude gefordert.

E.2.1.6 Ergebnis der friihzeitigen Behordenbeteiligung

Im Ergebnis der Abwagung der Stellungnahmen aus der frihzeitigen Behdrdenbeteiligung
wurde die Planung Uberarbeitet.

Das Bodendenkmal wurde im Plan gekennzeichnet. Die Hinweise wurden bzgl. vorhandener
Bodendenkmale erganzt.

Der Mindestwohnanteil wurde auf 65 % der zulassigen Geschossflache verringert.

Zur Versickerung von Niederschlagswasser muss im Blockinnenbereich eine
zusammenhangende Flache von Unterbauung freigehalten werden. Die dem
Blockinnenbereich zugewandten Dachflachen durfen eine Neigung von 15° nicht
Uberschreiten, um eine Begrlinung zu sichern.

E.2.2 Formliche Beteiligung

E.2.2.1 Offentlichkeitsbeteiligung

Die Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom

31. Marz 2025 bis einschlieflich 5. Mai 2025 durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus
der Landeshauptstadt Potsdam statt. Die Ankiindigung der Beteiligung der Offentlichkeit
wurde im Amtsblatt Nr. 4 fir die Landeshauptstadt Potsdam vom 27. Marz 2025 ortsiiblich
bekannt gemacht. Ergéanzend wurde der Entwurf des B-Plans SAN-P 20 ,Am Alten Markt/
Am Kanal® einschlie3lich der Gutachten und Stellungnahmen zu den umweltrelevanten
Belangen im Internetportal der Landeshauptstadt Potsdam sowie auf dem zentralen
Internetportal des Landes Brandenburg veréffentlicht.

E.2.2.2 Thematische Zusammenfassung der abwagungsrelevanten
Stellungnahmen der Offentlichkeit
Aus der Offentlichkeit sind zwei Stellungnahmen eingegangen. In den Stellungnahmen

wurden Hinweise zur Eindeutigkeit der Festsetzungen, der Planzeichnung und zu den
Rechtsgrundlagen gemacht.

E.2.2.3 Ergebnis der Offentlichkeitsbeteiligung

Im Ergebnis der Abwagung der Stellungnahme aus der Offentlichkeitsbeteiligung wurde die
Planung redaktionell Gberarbeitet.

E.2.2.4 Beteiligung von Behorden und Nachbargemeinden

In der Zeit vom 27. Marz 2025 bis 5. Mai 2025 wurden die Behdérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden kann,
gemal § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt. Mit Schreiben vom 27. Marz 2025
wurden die von der Planung betroffenen Behérden und Stellen, die Trager offentlicher
Belange sind (TOB), die Nachbargemeinden sowie die stadtischen Fachbereiche unterrichtet
und um Stellungnahme zur Planung gebeten.

E.2.2.5 Thematische Zusammenfassung der abwagungsrelevanten
Stellungnahmen der Behorden und Nachbargemeinden
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Energieversorgung

Die Netzgesellschaft Potsdam GmbH hat die Festsetzung von Flachen zur Errichtung von
zwei Ortsnetz-Trafostationen auf den privaten Grundstiicken oder innerhalb der geplanten
Gebaude gefordert.

E.2.2.6 Ergebnis der Behordenbeteiligung

Im Ergebnis der Abwagung der Stellungnahmen aus der Behérdenbeteiligung wurde die
Planung redaktionell gedndert.

E.3 Planungssichernde MaBRnahmen

E.3.1 Veranderungssperre
Eine Veranderungssperre wurde nicht beschlossen.

E.3.2 Satzung uber das Vorkaufsrecht
Eine Satzung Uber das Vorkaufsrecht wurde nicht beschlossen.
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F  Abwagung — Konfliktbewaltigung

F.1 Abwagung der gepruften Planungsalternativen

Das dem B-Plan zu Grunde liegende Integrierte Leitbautenkonzept — Konkretisierung fir den
Block V wurde in enger Abstimmung zwischen dem Sanierungstrager Potsdam Treuhander
der Stadt Potsdam und Vertretern der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, mit einer
interfraktionellen Arbeitsgruppe erértert und abgestimmt und durch die
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam fur den sogenannten Block V
konkretisierend beschlossen (DS 22/SVV/0931). Die Gliederung der Gebaudefassaden, die
Wiederannaherung an den historischen Stadtgrundriss, der Lage der historischen
Baufluchten (abgesehen von der Ostseite) und die damit verbundene bauliche Fassung der
angrenzenden Frei- und Stralenrdume waren entscheidende Kriterien fur dessen
Entwicklung.

F.2 Abwagung der betroffenen Belange

Neben dem Verlust einer Bebauung aus der Zeit der Nachkriegsmoderne ergeben sich nach
dem gegenwartigen Stand keine sehr kritisch betroffenen Belange. Das gilt insbesondere flr
Aspekte der Umwelt und des Naturschutzes. Der Eingriff ist vor allem deshalb nicht
wesentlich bzw. nicht erheblich, weil der Standort seit Mitte der 1970er Jahre weitgehend
bebaut war und die Bebauung in wesentlichen Teilen lediglich durch neue Bebauung ersetzt
wird. Grof3e Teile der nicht GUberbauten Flachen waren dennoch durch unterirdisch weiter
auskragende Unterbauung versiegelt.

Durch die Festsetzung von SchallschutzmalRnahmen werden Konflikte in Bezug auf sensible
Nutzungen ausgeschlossen.

F.3 Abwagung stadtebaulicher Belange

Siehe F.1 ,Abwagung der gepriften Planungsalternativen®.

F.4 Abwagung der Umweltbelange

Siehe Teil C ,Belange von Natur und Umwelt®.

F.5 Abwagung der Klimabelange

Die Gemeinde ist sich der Bedeutung, die den Belangen des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung i.R.d. Bauleitplanung zukommen, bewusst. Es handelt sich hier jedoch um
einen grundsatzlich abwagungsoffenen Belang. Die Gemeinde hat sich im Zuge der
planerischen Abwagung mit dem Belang des Klimaschutzes und der Planung bzw. der mit
der Umsetzung der Planung moglichen Nutzungen und Anlagen auseinandergesetzt. Sie hat
geprift, inwieweit die Festsetzungen des Bebauungsplans relevante Auswirkungen auf die
Klimaschutzziele, insbesondere im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen entfalten
kénnte. Vorliegend ist es das vorrangige Ziel der Planung, die Entwicklung eines Gebiets mit
einer hohen stadtischen Dichte und Nutzungsmischung. In unmittelbarer Nachbarschaft zur
Nikolaikirche soll so ein lebendiges innerstadtisches Quartier entstehen, in dem gewohnt und
gearbeitet wird. In den Erdgeschosszonen sollen éffentlichkeitswirksame Nutzungen wie
Cafés, Restaurants, Einzelhandelsgeschéafte, auch in der GrélRenordnung typischer
Nachbarschaftsladen, Bliro- und Dienstleistungsnutzungen entstehen. Die Ziele des
Bebauungsplans dienen der Innenentwicklung und -verdichtung.
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Durch die Entwicklung eines zentralen und gemischt genutzten Quartiers, das sehr gut an
den OPNV angebunden ist, sind wichtige Grundprinzipien einer klimagerechten und auf die
Mobilitdt bezogen nachhaltigen Stadtentwicklung bertcksichtigt. Dies umfasst auch die
Konzepte zu Dach- und Fassadenbegriinung sowie Regenwassermanagement (Freihalten
von Versickerungsflachen zur Grundwasserneubildung). Den Belangen des Klimaschutzes
wird dadurch in der Planung Rechnung getragen.

Treibhausgasemissionen:

Es wird eingeschatzt, dass das Plangebiet hinsichtlich seiner GroRe, Art der zulassigen
Nutzung und der zu erwartenden Verkehrsbelastung im Vergleich zur vorherigen
Bestandsbebauung durch das Wohnhaus Am Alten Markt 10 (sog. Staudenhofwohnhaus)
keine signifikant anderen Auswirkungen auf das Klima auf Ebene der Bauleitplanung i.S.
konkret quantifizierbarer Treibhausgasemissionen erwarten lasst. Vielmehr wird aufgrund
verbesserter Standards im Gebaudeenergiesektor im Bereich der Nutzung ein niedrigerer
Energieverbrauch erwartet, der bei entsprechender Langlebigkeit der Gebaude positiv
eingeschatzt wird.

Der Abbruch des ehem. Wohnhauses ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung und wurde
fachlich durch die entsprechenden Fachbehdrden begleitet.

Der Plan ermdglicht im Wesentlichen eine mafdvolle Innenentwicklung und Nachverdichtung
unter Berlcksichtigung der ortlichen Belange im historischen Zentrum der Stadt. Zusatzliche
Verkehrs- oder Energieinfrastruktur wird nicht generiert.

Eine detaillierte CO2-Bilanzierung zum Neubau wurde daher als nicht erforderlich erachtet,
wenngleich hier Emissionen zu erwarten sind. Stattdessen wurden qualitative Aussagen zu
den klimarelevanten Auswirkungen getroffen und durch Malinahmen erganzt, die dem Ziel
einer klimagerechten Entwicklung entsprechen, etwa Freihalten von Flachen fur die
Versickerung (Unterstutzung Grundwasserneubildung), Festsetzungen von Dach- und
Fassadenbegriinung sowie Mindestiberdeckung zuldssiger unterirdischer baulicher Anlagen
(Ruckhaltefunktion Regenwasser, Hitzeminimierung, Bodenfunktion fur gestalteten
Freiraum), Hinweise zum Artenschutz.

Damit wurde dem Berilcksichtigungsgebot des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB entsprochen.

In der Gesamtabwagung halt die Gemeinde die Planung auch unter Berlcksichtigung der
Belange Klimaschutz und Klimaanpassung flr erforderlich und stadtebaulich gerechtfertigt.

F.6 Abwagung der sozialen Belange

Mit der Planung sollen auch soziale Ziele erreicht werden. Mit dem Grundstuckseigentimer
ProPotsdam GmbH wurde ein stadtebaulicher Vertrag zur Umsetzung von geférdertem und
preisgebundenen Wohnen abgeschlossen. Auf diese Weise werden soziale Belange in
gebihrendem Umfang bericksichtigt.

Nach dem von den Stadtverordneten der Stadt Potsdam am 05.07.2017 beschlossenen AK-
TIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune (vgl. Seite 24) vom Marz 201712 sol-
len, soweit ein Handlungsziel, "Spiel-, Bolzplatze und Freirdume flr Sport und Spiel [...] im
Rahmen der Entwicklung der Stadt eingeplant" werden. Dazu gehért, dass auch Investoren
in der Pflicht stehen sollen, fir eine attraktive Freiraumgestaltung bei Wohnquartieren zu
sorgen. Die Umsetzung von Spielflachen wird in den folgenden Bauantragsverfahren gere-
gelt. Ohnedies bestehen aber in der verkehrsberuhigten Umgebung rund um die St. Niko-
laikirche Freiraumflachen von hoher Qualitat, die nicht nur fir Erwachsene, sondern auch fur
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Kinder und Jugendliche nicht unattraktiv sind und durch Freiflachenangebote im naheren
Umfeld erganzt werden (Freundschaftsinsel, Neuer Lustgarten, Plantage, Bassinplatz).

F.7 Abwagung okonomischer Belange

Die Grundstiicke im Plangebiet befinden sich im Eigentum der Stadt Potsdam, der
Sanierungstrager Potsdam GmbH und der ProPotsdam GmbH. Grundsatzlich kann davon
ausgegangen werden, dass die Lage des Plangebiets in der historischen Mitte von Potsdam
sowie die geplante stadtebauliche Dichte gute Voraussetzungen fiir eine 6konomisch
tragfahige und zugleich stadtebaulich gelungene Lésung darstellen. Die
Gestaltungsfestsetzungen und andere Festsetzungen im Bebauungsplan zur Sicherung von
stadtebaulicher Qualitat (z. B. Errichtung von Leitfassaden, Dachbegrinung) werden
Auswirkungen auf die Baukosten haben. Auch die Erreichung sozialer Ziele (s.o0.) im
Plangebiet minimieren den 6konomischen Spielraum. Dies wird zugunsten bestmoglicher
stadtebaulicher Qualitat jedoch bewusst hingenommen.

F.8 Abwagung der Belange der Infrastruktur

Im Zuge der Umsetzung der Planung ist die Neuanlage bzw. Umgestaltung von Straf3en und
Strallenrdumen im Plangebiet bzw. dessen Umfeld erforderlich. Hinsichtlich der sozialen
Infrastruktur ergibt sich ein Bedarf an Platzen in Kindertagesbetreuungseinrichtungen (Krippe
und Kindergarten), in Horten und in Grundschulen der im Plangebiet bzw. dessen Umfeld
gedeckt werden kann.

F.9 Abwagung weiterer Belange
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G Rechtsgrundlagen

— Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)
geandert worden ist

— Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176) gedndert worden ist

— Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | S. 189) geandert
worden ist

— Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. November 2018 (GVBI. 1/18, Nr. 39), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 28.
September 2023 (GVBI.I1/23, Nr. 18)

— Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das
zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)
geandert worden ist

— Brandenburgisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBI.I/13, Nr. 3, S., ber. GVBI.I/13 Nr. 21)
zuletzt geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. Marz 2024 (GVBI.1/24, Nr. 9,
S. 1)

— Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist

— Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert
worden ist

— Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) in der Fassung vom 24. Mai
2004 (GVBL.1/04, Nr. 09, S. 215) zuletzt gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
5. Marz 2024 (GVBI.1/24, Nr. 9, S. 9)

— Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 6. Juni 1997
(GVBIL.I/97, Nr. 05, S. 40) zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni
2024 (GVBI.1/24, Nr. 24, S., ber. Nr. 40)

— Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Marz 2012 (GVBI.I/12, Nr. 20), zuletzt geandert durch Artikel 29 des Gesetzes
vom 5. Marz 2024 (GVBI.1/24, Nr. 9, S. 14)

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



110

Kapitel H - Anlagen

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4

Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7

Anlage 8
Anlage 9

Anlage 10

Anlage 11

Anlage 12

Anlage 13

Anlage 14

Anlage 15

Anlage 16

Anlage 17

Anlage 18

Anlage 19

Anlage 20

Anlage 21

Anlage 22

H Anlagen

Textliche Festsetzungen
Nachrichtliche Ubernahmen
Hinweise

Integriertes Leitbautenkonzept Potsdam, Konkretisierung fir den Block V,
Schlussbericht, Juli 2022

Block V, Gebaudepasse, 21. Juli 2022

Blockkonzept Block V, Strukturkonzept, Juni 2022

Ziele und Leitlinien fir die Potsdamer Mitte, Grundlagen und 3.
Fortschreibung, fiir Block 5, 21. Juli 2022

Deckenhobhenplan, Potsdam, 6. Juni 2018

Staudenhof — Block V, Vor- und Nachteile einer Sanierung/ eines Ersatzbaus,
ProPotsdam GmbH, 2021

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan SAN-P 20 im
Sanierungsgebiet ,Potsdamer Mitte“ der Landeshauptstadt Potsdam, KSZ
Ingenieurburo GmbH, Berlin, 26. Januar 2023

Erschitterungstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan SAN-P 20 im
Sanierungsgebiet ,Potsdamer Mitte“ der Landeshauptstadt Potsdam, KSZ
Ingenieurbiro GmbH, Berlin, 10. Januar 2023

Artenschutzgutachten fir den Bebauungsplan SAN-P 20 ,Am Alten Markt/ Am
Kanal“, 14467 Potsdam, Potsdam, 31. Oktober 2022

Artenschutzfachliches Malinahmenkonzept fir die Art der besonders
geschutzten Mehlschwalbe, Birkenwerder, 21. Dezember 2022
Bestandsplan zur Prifung der Umweltbelange, Buro fur Umweltplanungen,
Januar 2023

Machbarkeitsstudie zur Spielflachenversorgung Block V am Alten Markt
Potsdam, klein landschaftsarchitektur, Januar 2023

Studie zur Regenentwasserung im Block V, Merkel Ingenieur Consult,
Potsdam, 8. Juli 2024

Baugrundgutachten, Brandenburger Baugrundingenieure und Geotechniker
GmbH, Potsdam, 5. Januar 2017

Grundwasserstromungsmodell Potsdamer Mitte, Ingenieurbdro fir
Grundwasser GmbH, Leipzig, 7. September 2022

Stadtebauliche Revitalisierung der Potsdamer Mitte — Neubau Block V
(Verkehrsplanerische Untersuchungen), Verkehr und Mobilitat, Stadt+Verkehr,
Potsdam, 22. September 2022

Machbarkeitspriifung GroRbaumverpflanzung, Kusche & Dremel, Falkensee,
30. August 2021

Genehmigung GroRRbaumverpflanzung, Landeshauptstadt Potsdam, Bereich
Umwelt und Natur, Potsdam, 21. Juni 2021

Potsdamer Mitte Block V, Strukturelle Untersuchungen, ProPotsdam, Stand
28.11.2024

Bebauungsplan SAN-P 20
+LAm Alten Markt/ Am Kanal*



	Bebauungsplan SAN-P 20 „Am Alten Markt/ Am Kanal“
	Verzeichnisse
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis

	A Planungsgegenstand
	A.1 Anlass und Erforderlichkeit
	A.2 Beschreibung des Plangebiets
	A.2.1 Räumliche Lage
	A.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse
	A.2.2.1 Geltungsbereich
	A.2.2.2 Eigentumsverhältnisse

	A.2.3 Gebiets-/ Bestandssituation
	A.2.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation
	A.2.5 Erschließung
	Verkehrliche Erschließung
	Ver- und Entsorgung


	A.3 Planerische Ausgangssituation (und weitere rechtliche Rahmenbedingungen)
	A.3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung / Regionalplanung
	A.3.1.1 Landesentwicklungsprogramm für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
	A.3.1.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
	Ziele und Grundsätze der Raumordnung
	1 Hauptstadtregion
	2 Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und großflächiger Einzelhandel
	3 Zentrale Orte, Grundversorgung und grundfunktionale Schwerpunkte
	5 Siedlungsentwicklung
	6 Freiraumentwicklung
	8 Klima, Hochwasser und Energie

	Bewertung der planungsrelevanten Ziele und Grundsätze
	2 Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und großflächiger Einzelhandel sowie 3 Zentrale Orte, Grundversorgung und grundfunktionale Schwerpunkte
	5 Siedlungsentwicklung
	6 Freiraumentwicklung
	7 Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung
	8 Klima, Hochwasser und Energie


	A.3.1.3 Regionalplan Havelland-Fläming

	A.3.2 Landschaftsplanung
	A.3.3 Flächennutzungsplan
	A.3.4 Stadtentwicklungskonzepte
	A.3.4.1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept
	A.3.4.2 Wohnungspolitisches Konzept
	A.3.4.3 Stadtentwicklungskonzept Gewerbe
	A.3.4.4 Stadtentwicklungskonzept Verkehr und Innenstadtverkehrskonzept
	A.3.4.5 Stadtentwicklungskonzept Einzelhandel
	A.3.4.6 Integriertes Leitbautenkonzept Potsdam
	A.3.4.7 Potsdamer Baulandmodell
	A.3.4.8 Konzepte für Klimaschutz/ Klimaanpassung

	A.3.5 Angrenzende Bebauungspläne
	A.3.6 Sonstige Satzungen
	A.3.6.1 Sanierungsgebiet
	A.3.6.2 Denkmalbereichssatzung
	A.3.6.3 Stellplatzsatzung
	A.3.6.4 Weitere kommunale Satzungen und Verordnungen

	A.3.7 Bestimmungen inkl. Kennzeichnungen und nachrichtlicher Übernahmen
	A.3.7.1 Denkmalschutz
	Baudenkmale
	Bodendenkmale

	A.3.7.2 Kampfmittel
	A.3.7.3 Altlasten
	A.3.7.4 Hochwassergefährdung
	A.3.7.5 Baumschutz
	A.3.7.6 Weitere nachrichtliche Übernahmen



	B Planinhalte und Planfestsetzungen
	B.1 Ziele und Zwecke der Planung
	B.2 Entwicklung der Planungsüberlegungen
	B.2.1 Planungsalternativen
	B.2.2 Verkehrskonzept und Erschließung
	B.2.3 Städtebauliches Konzept/ Nutzungskonzept
	B.2.4 Landschaftsplanerisches Konzept

	B.3 Begründung der Festsetzungen
	B.3.1 Art der baulichen Nutzung
	B.3.2 Maß der baulichen Nutzung
	Grundflächenzahl
	Zahl der Vollgeschosse
	Höhe baulicher Anlagen

	B.3.3 Überbaubare Grundstücksflächen
	B.3.4 Bauweise
	B.3.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
	B.3.6 Verkehrsflächen
	B.3.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	Versickerung
	Versiegelung

	B.3.8 Anpflanzen von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen
	Dachbegrünung
	Fassadenbegrünung
	Anpflanzen von Bäumen
	Pflanzlisten (Pflanzempfehlung)

	B.3.9 Immissionsschutz
	B.3.9.1 Lärmschutz
	B.3.9.2 Erschütterungsschutz

	B.3.10 Örtliche Bauvorschriften
	Dächer
	Fassaden
	Werbeanlagen
	Stellplätze

	B.3.11  Nachrichtliche Übernahmen
	B.3.11.1 Denkmalschutz
	Bodendenkmale
	Denkmalbereich
	Flächendenkmal


	B.3.12 Hinweise (ohne Normcharakter)
	B.3.12.1 Artenschutzhinweis
	B.3.12.2 Munitionsbelastung
	B.3.12.3 Sanierungsgebiet „Potsdamer Mitte“
	B.3.12.4 Hinweis zu Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan
	B.3.12.5 Denkmalrechtliche Genehmigungspflicht
	B.3.12.6 Hinweise zum Grundwasserschutz
	B.3.12.7 Hinweise zum Brandschutz
	B.3.12.8 Hinweise zum Schallschutz und Erschütterungsschutz
	B.3.12.9 Einsichtnahme in DIN-Vorschriften
	B.3.12.10 Sonstige Hinweise


	B.4 Klimaschutz und Klimaanpassung
	B.4.1 Städtische Konzepte
	B.4.1.1 Integriertes Klimaschutzkonzept
	B.4.1.2 Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den Klimawandel“
	B.4.1.3 Stadtklimakarte
	B.4.1.4 Masterplan 100 % Klimaschutz
	1. Aktionsplan 2018 – Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050

	B.4.1.5 Klimanotstand

	B.4.2 Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
	B.4.2.1 Energieeffizienz
	B.4.2.2 Klimaschutz
	B.4.2.3 Klimaanpassung


	B.5 Flächenbilanz

	C Belange von Natur und Umwelt
	C.1 Einleitung
	C.2 Ziele übergeordneter Fachplanungen mit Umweltbezug
	C.2.1 Landschaftsprogramm
	C.2.1.1 Schutzgüter Fläche/ Boden
	C.2.1.2 Schutzgut Wasser
	C.2.1.3 Schutzgut Klima/ Luft
	C.2.1.4 Schutzgut Landschaft
	C.2.1.5 Schutzgut Pflanzen, Lebensräume und Tiere
	C.2.1.6 Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz
	C.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	C.2.1.8 Entwicklungsziele
	C.2.1.9 Biotopverbund

	C.2.2 Landschaftsplan
	C.2.2.1 Schutzgüter Fläche/ Boden
	C.2.2.2 Schutzgut Wasser
	C.2.2.3 Schutzgut Klima/ Luft
	C.2.2.4 Schutzgut Landschaft
	C.2.2.5 Schutzgut Pflanzen, Lebensräume und Tiere
	C.2.2.6 Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz
	C.2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	C.2.2.8 Entwicklungsziele
	C.2.2.9 Biotopverbund


	C.3 Beschreibung der Schutzgüter
	C.3.1 Fläche und Boden
	C.3.1.1 Fläche
	Bewertung

	C.3.1.2 Boden
	Puffer- und Filterfunktion
	Bodenschutzfunktion
	Biotische Ertragsfunktion
	Lebensraumfunktion
	Funktion als Lagerstättenressource
	Altlasten
	Bodendenkmale
	Bewertung



	C.3.2 Wasser
	C.3.2.1 Grundwasserneubildungsfunktion
	C.3.2.2 Grundwasserschutzfunktion
	C.3.2.3 Oberflächenwasserschutzfunktion
	C.3.2.4 Abflussregulations- und Retentionsfunktion
	C.3.2.5 Oberflächengewässer
	C.3.2.6 Wasserschutzgebiete
	C.3.2.7 Überschwemmungsgebiete/ Hochwasserrisikogebiete
	Bewertung


	C.3.3 Klima/ Luft
	C.3.3.1 Klima
	C.3.3.2 Luft/ Lufthygiene
	C.3.3.3 Licht
	C.3.3.4 Strahlung
	C.3.3.5 Schall
	C.3.3.6 Auswirkungen des Klimawandels
	Bewertung


	C.3.4 Pflanzen/ Lebensräume
	C.3.4.1 Potentiell natürliche Vegetation
	C.3.4.2 Biotoptypen
	Kernbereich/ Gewerbe-, Handels- und Dienstleistung (12210/ 12310)
	Straßen aus Asphalt (12612)
	Promenade mit regelmäßigem Baumbestand (12621)
	Parkplätze, versiegelt (12643)
	Flächen und Gehwege aus Beton-, Klein- und Kopfsteinpflaster, Betonplatten etc. (12654)
	Baustelle (12730)
	Wertstoffinsel (12500)
	Ruderale Gras- und Staudenfluren, Gehölzanteil < 10 % (032001)
	Artenarme Rasenfläche (05162)
	Laubhecke (071311)
	Baumreihen (071421)
	Gärtnerisch gestaltete Freiflächen mit Bodendeckern ohne Bäume (102712)
	Gärtnerisch gestaltete Freiflächen mit Sträuchern (10272)

	C.3.4.3 Flora
	C.3.4.4 Gehölze

	C.3.5 Tiere
	C.3.5.1 Brutvögel
	Bewertung

	C.3.5.2 Fledermäuse
	Bewertung


	C.3.6 Landschaftsbild/ Erholung
	C.3.6.1 Landschaftsbild
	C.3.6.2 Erholung
	Bewertung


	C.3.7 Schutzgut Mensch/ Immissionsschutz
	C.3.7.1 Schall
	Bewertung

	C.3.7.2 Erschütterungen
	Bewertung


	C.3.8 Kultur- und Sachgüter

	C.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie CEF-Maßnahmen zum Ausgleich
	C.4.1.1 Maßnahmen zur Vermeidung
	C.4.1.2 Kompensationsmaßnahmen
	A1
	A2
	A3

	C.4.1.3 Maßnahmen während der Bauzeit
	C.4.1.4 Maßnahmen zur Herstellung der Versorgungsleitungen
	C.4.1.5 Boden- und Grundwasserschutz
	C.4.1.6 Maßnahmen zur Vermeidung/ Verminderung von Lichtemissionen
	C.4.1.7 Maßnahmen zur Vermeidung/ Verminderung von Lichtemissionen während des Baus

	C.5 Bilanzierung der Eingriffstiefe
	C.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung
	C.5.1.2 Methodik
	C.5.1.3 Ermittlung Naturhaushaltswert der Bestandsflächen
	C.5.1.4 Ermittlung Naturhaushaltswert der Planungsflächen


	D Auswirkungen des Bebauungsplans
	D.1 Auswirkungen auf die Stadtstruktur
	D.2 Auswirkungen auf die Umwelt
	D.3 Soziale Auswirkungen
	D.3.1 Anwendung des Potsdamer Baulandmodells

	D.4 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur
	D.5 Finanzielle Auswirkungen
	D.5.1 Verfahrenskosten
	D.5.2 Herstellungs- und Unterhaltungskosten
	D.5.3 Grunderwerb
	D.5.4 Planungsschaden
	D.5.4.1 Entschädigung
	D.5.4.2 Übernahmeanspruch

	D.5.5 Bodenordnung


	E Verfahren
	E.1 Übersicht über den Verfahrensablauf
	E.1.1 Aufstellungsbeschluss
	Vorprüfung des Einzelfalls

	E.1.2 Weitere Verfahrensschritte

	E.2 Überblick über die Beteiligungsverfahren
	E.2.1 Frühzeitige Beteiligung
	E.2.1.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
	E.2.1.2 Thematische Zusammenfassung der abwägungsrelevanten Stellungnahmen der Öffentlichkeit (frühzeitig)
	E.2.1.3 Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
	E.2.1.4 Frühzeitige Beteiligung von Behörden und Nachbargemeinden
	E.2.1.5 Thematische Zusammenfassung der abwägungsrelevanten Stellungnahmen der Behörden und Nachbargemeinden (frühzeitig)
	E.2.1.6 Ergebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung

	E.2.2 Förmliche Beteiligung
	E.2.2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung
	E.2.2.2 Thematische Zusammenfassung der abwägungsrelevanten Stellungnahmen der Öffentlichkeit
	E.2.2.3 Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung
	E.2.2.4 Beteiligung von Behörden und Nachbargemeinden
	E.2.2.5 Thematische Zusammenfassung der abwägungsrelevanten Stellungnahmen der Behörden und Nachbargemeinden
	E.2.2.6 Ergebnis der Behördenbeteiligung


	E.3 Planungssichernde Maßnahmen
	E.3.1 Veränderungssperre
	E.3.2 Satzung über das Vorkaufsrecht


	F Abwägung – Konfliktbewältigung
	F.1 Abwägung der geprüften Planungsalternativen
	F.2 Abwägung der betroffenen Belange
	F.3 Abwägung städtebaulicher Belange
	F.4 Abwägung der Umweltbelange
	F.5 Abwägung der Klimabelange
	F.6 Abwägung der sozialen Belange
	F.7 Abwägung ökonomischer Belange
	F.8 Abwägung der Belange der Infrastruktur
	F.9 Abwägung weiterer Belange

	G Rechtsgrundlagen
	H Anlagen
	Textliche Festsetzungen
	Nachrichtliche Übernahmen
	Hinweise





